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2011

Erste Verordnung
zur Änderung der Allgemeinen 

 Verwaltungsgebührenordnung NRW

Vom 14. Mai 2024

Auf Grund des § 2 Absatz 2 Satz 1 und des § 6 Satz 1 des 
Gebührengesetzes NRW in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S.  524), das zu-
letzt durch Artikel  2 des Gesetzes vom 25. April 2023 
(GV. NRW. S.  230) geändert worden ist, verordnet die 
Landesregierung:

Artikel 1
Änderung der Allgemeinen 

 Verwaltungsgebührenordnung NRW

Der Allgemeine Gebührentarif der Allgemeinen Verwal-
tungsgebührenordnung NRW vom 8. August 2023 (GV. 
NRW. S. 490) wird wie folgt geändert:

1.  Tarifstelle 1.1.9 wird aufgehoben.

2.  Nach Tarifstelle 1.3.1.2.2 werden die folgenden 
 Tarifstellen 1.3.1.3 und 1.3.1.4 eingefügt:

  „1.3.1.3
Überwachung der Akkreditierung einschließlich 
Wiederholungsbegutachtung 
Gebühr: 1 000 bis 25 000

  1.3.1.4
Widerruf einer Akkreditierung 
Gebühr: 1 000 bis 25 000“.

3.  Dem Wortlaut der Tarifstelle 1.3.2 wird die Angabe 
„Entscheidung über einen Antrag auf“ vorange-
stellt.

4.  Die Tarifstellen 1.3.2.1 und 1.3.2.2 werden wie folgt 
gefasst:

  „1.3.2.1 
Genehmigung 
Gebühr: Euro 5 000 bis 40 000

  1.3.2.2
Änderung einer Genehmigung 
Gebühr: 1 000 bis 25 000“.

5.  Nach Tarifstelle 1.3.2.2 werden die folgenden 
 Tarifstellen 1.3.2.3 und 1.3.3 eingefügt:

  „1.3.2.3
Ablehnung eines Antrags auf Genehmigung 
Gebühr: 1 000 bis 25 000

  1.3.3
Prüfung von Kriterien für ein Europäisches Daten-
schutzsiegel gemäß Artikel 64 Absatz 2 in Verbin-
dung mit Artikel 42 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
2016/679 
Gebühr: 5 000 bis 40 000“.

6.  Die bisherige Tarifstelle 1.3.3 wird Tarifstelle 1.3.4 
und dem Wortlaut der Tarifstelle wird die Angabe 
„Entscheidung über einen Antrag auf“ vorange-
stellt.

7.  Die bisherige Tarifstelle 1.3.3.1 wird Tarifstelle 
1.3.4.1 und die Angabe „erstmalige“ wird gestri-
chen.

8.  Die bisherige Tarifstelle 1.3.3.2 wird Tarifstelle 
1.3.4.2 und wie folgt gefasst:

  „1.3.4.2
Änderung der Genehmigung 
Gebühr: 1 000 bis 25 000“.

9.  Nach der neuen Tarifstelle 1.3.4.2 wird folgende 
 Tarifstelle 1.3.4.3 eingefügt:

  „1.3.4.3
Ablehnung der Verhaltensregeln 
Gebühr: 1 000 bis 25 000“.

10.  Die bisherige Tarifstelle 1.3.4 wird Tarifstelle 1.3.5.

11.  Die bisherige Tarifstelle 1.3.4.1 wird Tarifstelle 
1.3.5.1 und die Angabe „erstmalige“ wird gestri-
chen.

12.  Die bisherigen Tarifstellen 1.3.4.1.1 und 1.3.4.1.2 
werden die Tarifstellen 1.3.5.1.1 und 1.3.5.1.2.

13.  Die bisherige Tarifstelle 1.3.4.2 wird Tarifstelle 
1.3.5.2 und wie folgt gefasst:

  „1.3.5.2
Widerruf einer Akkreditierung 
Gebühr: 1 000 bis 25 000“.

14.  Die bisherigen Tarifstellen 1.3.4.2.1 und 1.3.4.2.2 
werden aufgehoben.

15.  In dem Hinweis nach Tarifstelle 2.1.2 wird nach der 
Angabe „Hinweis“ die Angabe „zur Tarifstelle 
2.1.2“ eingefügt.

16.  Die Tarifstellen 2.1.2.3.1 und 2.1.2.3.2 werden wie 
folgt gefasst:

  „2.1.2.3.1
Theoretischer Teil der Prüfung 
Gebühr: Euro 100

  2.1.2.3.2
Praktischer Teil der Prüfung 
Gebühr: Euro 150“.

17.  Die Tarifstellen 2.1.2.7 und 2.1.2.8 werden wie folgt 
gefasst:

  „2.1.2.7
Eintragung nach § 10 Absatz 1 WaffG

  a) der Berechtigung zur Ausübung der tatsächlichen 
Gewalt (Besitz) über eine Schusswaffe in den Fällen 
des § 13 Absatz 3, § 14 Absatz 6, § 17 Absatz 2 oder 
§ 18 Absatz 2 WaffG, soweit die Eintragung nicht 
durch die bei der Ausstellung der Waffenbesitzkarte 
entrichtete Gebühr abgegolten ist

  b) einer Schusswaffe in die Waffenbesitzkarte in an-
deren als den unter Buchstabe a genannten Fällen

  c) Erwerbs eines wesentlichen Waffenteils oder 
Schalldämpfers in die Waffenbesitzkarte

  Gebühr: Euro 25

  2.1.2.8
Austragen einer Schusswaffe, eines wesentlichen 
Waffenteils oder Schalldämpfers aus der Waffenbe-
sitzkarte  
Gebühr: Euro 20 je ausgetragenem Gegenstand“.

18.  Der Hinweis nach der Tarifstelle 2.1.2.8 wird durch 
folgende Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 
2.1.2.8 ersetzt:

  „Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 2.1.2.8:
Werden mehrere Schusswaffen, wesentliche Waffen-
teile oder Schalldämpfer zur Vernichtung abgeben, 
wird für das Austragen dieser Gegenstände aus der 
Waffenbesitzkarte oder den Waffenbesitzkarten die 
Gebühr von Euro 20 nur einmal erhoben.“

19.   Tarifstelle 2.1.2.15 wird wie folgt gefasst:

  „2.1.2.15
Sonstige Entscheidungen im Zusammenhang mit 
Waffenscheinen“.

20.  Tarifstelle 2.1.2.16 wird wie folgt gefasst:

  „2.1.2.16
Erlaubnis zum Schießen außerhalb von Schießstät-
ten nach § 10 Absatz 5 in Verbindung mit § 16 Ab-
satz 3 WaffG 
Gebühr: Euro 100 bis 400“.

21.  Die Tarifstellen 2.1.2.18 bis 2.1.2.19 werden wie 
folgt gefasst:

  „2.1.2.18
Ausstellung einer Waffenbesitzkarte für Sportschüt-
zen oder Brauchtumsschützen nach § 10 Absatz 1 
WaffG in Verbindung mit

  2.1.2.18.1
§ 14 Absatz 2 oder Absatz 5 WaffG einschließlich 
der Erwerbserlaubnis für die erste Schusswaffe 
Gebühr: Euro 50

  2.1.2.18.2
§ 14 Absatz 6 WaffG 
Gebühr: Euro 50
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  2.1.2.19
Ausstellung einer Erlaubnis zum Erwerb von 
 erlaubnispfl ichtigen Schusswaffen oder erlaubnis-
pfl ichtiger Munition nach § 11 Absatz 1 oder 
 Absatz 2 WaffG 
Gebühr: Euro 120“.

22.  In den Tarifstellen 2.1.2.24.2 und 2.1.2.24.4 wird 
 jeweils nach der Angabe „auf“ die Angabe „der“ 
eingefügt. 

23.  Tarifstelle 2.1.2.26 wird wie folgt gefasst:

  „2.1.2.26
Eintragen oder Austragen der Sicherung einer 
Schusswaffe nach § 37a Satz 3 WaffG 
Gebühr: Euro 15 je Schusswaffe“.

24.  Der Hinweis nach der Tarifstelle 2.1.2.27 wird wie 
folgt gefasst:

  „Hinweis:
Die nachfolgenden Amtshandlungen der Tarifstellen 
2.1.2.27.1 bis 2.1.2.27.4 fallen in den Anwendungsbe-
reich der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 
vom 27.12.2006, S. 36). Die Gebührenfestsetzung ist 
daher auf den Verwaltungsaufwand begrenzt.“

25.  Die Tarifstellen 2.1.2.30.1 bis 2.1.2.30.4 werden wie 
folgt gefasst:

  „2.1.2.30.1
Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispfl ichtigen 
Schusswaffen, wesentlichen Waffenteilen, Schall-
dämpfern oder erlaubnispfl ichtiger Munition in die 
Bundesrepublik Deutschland nach § 29 WaffG 
Gebühr: Euro 50

  2.1.2.30.2
Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispfl ichtigen 
Schusswaffen, wesentlichen Waffenteilen, Schall-
dämpfern oder erlaubnispfl ichtiger Munition durch 
die Bundesrepublik Deutschland nach § 29 WaffG 
Gebühr: Euro 50

  2.1.2.30.3
Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispfl ichtigen 
Schusswaffen, wesentlichen Waffenteilen, Schall-
dämpfern oder erlaubnispfl ichtiger Munition in ei-
nen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
nach § 29 WaffG 
Gebühr: Euro 50

  2.1.2.30.4
Allgemeine Erlaubnis nach § 30 WaffG zum Verbrin-
gen von erlaubnispfl ichtigen Schusswaffen, wesent-
lichen Waffenteilen, Schalldämpfern oder erlaub-
nispfl ichtiger Munition zu Waffenhändlern in einen 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
durch Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 WaffG 
Gebühr: Euro 140“.

26.  Die Tarifstellen 2.1.2.31.1 bis 2.1.2.31.3 werden wie 
folgt gefasst:

  „2.1.2.31.1
Erteilung einer Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 
WaffG zur Mitnahme von erlaubnispfl ichtigen 
Schusswaffen, wesentlichen Waffenteilen, Schall-
dämpfern und dafür bestimmter Munition in die 
oder durch die Bundesrepublik Deutschland durch 
den Inhaber eines von einem Mitgliedstaat der 
 Europäischen Union ausgestellten Europäischen 
Feuerwaffenpasses 
Gebühr: Euro 50

  2.1.2.31.2
Ausstellung eines Europäischen Feuerwaffenpasses 
einschließlich der Eintragung der Waffen, wesentli-
cher Waffenteile und Schalldämpfern nach § 32 Ab-
satz 6 WaffG 
Gebühr: Euro 70

  2.1.2.31.3
Ein- und Austragung von einer oder mehreren 
Schusswaffen, wesentlicher Waffenteile und Schall-
dämpfern in den beziehungsweise aus dem Europä-
ischen Feuerwaffenpass 
Gebühr: Euro 15 je Gegenstand“.

27.  Tarifstelle 2.1.2.33.1 wird wie folgt gefasst:

  „2.1.2.33.1
§ 37c Absatz 2 WaffG 
Gebühr: Euro 75“.

28.  Die Tarifstellen 2.1.2.35 und 2.1.2.36 werden wie 
folgt gefasst:

  „2.1.2.35
Einziehung und Verwertung eines oder mehrerer 
Waffen nach § 37c Absatz 3 sowie § 46 Absatz 5 
Satz 1 WaffG 
Gebühr: Euro 20 je Waffe

  2.1.2.36
Widerruf oder Rücknahme einer waffenrechtlichen 
Erlaubnis, wenn die oder der Berechtigte Anlass 
dazu gegeben hat 
Gebühr: Euro 100 bis 500“.

29.  Die Tarifstellen 2.1.2.37.2 und 2.1.2.37.3 werden wie 
folgt gefasst:

  „2.1.2.37.2
Untersagung nach § 10 Absatz 4 oder § 25 Absatz 1 
AWaffV 
Gebühr: Euro 60

  2.1.2.37.3 
Gestattung von Ausnahmen nach § 9 Absatz 2 
AWaffV 
Gebühr: Euro 60“.

30.  Nach Tarifstelle 2.1.2.37.6 werden die folgenden 
 Tarifstellen 2.1.2.38 und 2.1.2.39 eingefügt:

  „2.1.2.38
Ausstellung einer Anzeigebescheinigung nach 
§ 37h WaffG 
Gebühr: Euro 25

  2.1.2.39
Untersagung gemäß § 27a Absatz 2 WaffG 
Gebühr: Euro 60“.

31.  Die bisherige Tarifstelle 2.1.2.38 wird Tarifstelle 
2.1.2.40 und nach der Angabe „bis“ wird die An-
gabe „2.1.2.37“ durch die Angabe „2.1.2.39“ ersetzt.

32.  Tarifstelle 2.1.3.1 wird wie folgt gefasst:

  „2.1.3.1
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 11 
Absatz 4 des Hafensicherheitsgesetzes vom 17. De-
zember 2015 (GV. NRW. S. 910) in der jeweils gel-
tenden Fassung, im Folgenden HaSiG, für die Ab-
fertigung eines Seeschiffes an einer Hafenanlage 
ohne genehmigten Plan zur Gefahrenabwehr 
Gebühr: Euro 500 bis 2 000“.

33.  Der Hinweis zur Tarifstelle 2.1.3.2 wird wie folgt 
gefasst: 

  „Hinweis zur Tarifstelle 2.1.3.2: 
Mit der Gebühr für die Genehmigungserteilung ist 
gleichzeitig die Erteilung eines Zertifi kates nach 
§ 11 Absatz 7 HaSiG abgegolten.“

34.  Der Hinweis zu den Tarifstellen 2.1.3.1 bis 2.1.3.3 
wird wie folgt gefasst: 

  „Hinweis zu den Tarifstellen 2.1.3.1 bis 2.1.3.3: 
Mit den Verwaltungsgebühren sind jeweils alle Aus-
lagen nach § 10 des Gebührengesetzes NRW in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 1999 
(GV. NRW. S. 524) in der jeweils geltenden Fassung, 
im Folgenden GebG NRW, abgegolten.“

35.  In Tarifstelle 2.1.3.4 wird die Angabe „20 bis 80“ 
durch die Angabe „50 bis 150“ ersetzt.

36.  Der Hinweis zur Tarifstelle 2.1.3.4 wird wie folgt 
geändert:

 a)  Nach der Angabe „Hinweis“ wird die Angabe 
„zur Tarifstelle 2.1.3.4“ eingefügt.

 b)  Die Angabe „des Gebührengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. 
S. 524) in der jeweils geltenden Fassung, im Fol-
genden GebG NRW,“ wird durch die Angabe 
„GebG NRW“ ersetzt.
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37.  In Tarifstelle 2.1.4 wird nach der Angabe „Landes-
bauordnung“ die Angabe „2018“ eingefügt.

38.  Nach Tarifstelle 2.2.1.2 wird folgende Ergänzende 
Regelung zu den Tarifstellen 2.2.1.1 und 2.2.1.2 ein-
gefügt:

  „Ergänzende Regelung zu den Tarifstellen 2.2.1.1 
und 2.2.1.2: 

  1. Die Tarifstellen 2.2.1.1 bis 2.2.1.2 fi nden entspre-
chende Anwendung, wenn einer Behörde oder öf-
fentlichen Stelle eines anderen Bundeslandes Daten 
aus dem Melderegister übermittelt werden und 
keine Gegenseitigkeit im Sinne des § 8 Absatz 1 
Nummer 3 GebG NRW gegeben ist.

  2. Die Tarifstellen 2.2.1.1 bis 2.2.1.2 fi nden entspre-
chende Anwendung bei Auskünften nach § 35 BMG, 
sofern nicht entsprechende internationale Abkom-
men eine Gebührenfreiheit vorsehen.“

39.  Die Tarifstellen 2.2.1.3 und 2.2.1.4 werden aufgeho-
ben.

40.  Tarifstelle 2.2.1.5 wird Tarifstelle 2.2.1.3.

41.  Nach Tarifstelle 2.2.1.3 wird folgende Tarifstelle 
2.2.1.4 eingefügt:

  „2.2.1.4
Datenübermittlung an andere öffentliche Stellen in 
schriftlicher Form oder durch Übersenden auf Da-
tenträgern in gesicherter Form nach § 34 Absatz 6, 
Absatz 2 Satz 5 BMG trotz verfügbarer Datenüber-
mittlung nach § 34 Absatz 2 Satz 1 BMG 
Gebühr: Euro 11 je Betroffenen“.

42.  Tarifstelle 2.2.1.6 wird Tarifstelle 2.2.1.5 und nach 
der Angabe „Zeitaufwand“ wird die Angabe „ge-
mäß Tarifstelle 2.1.1.0“ eingefügt.

43.  Tarifstelle 2.2.2.1.4 wird wie folgt gefasst:

  „2.2.2.1.4
Vornahme der Eheschließung außerhalb der übli-
chen Öffnungszeiten und beziehungsweise oder au-
ßerhalb der Amtsräume des Standesamtes, ausge-
nommen bei lebensgefährlicher Erkrankung eines 
Erklärenden 
Gebühr: Euro 66 bis 120“.

44.  In den Tarifstellen 2.2.3.1 und 2.2.3.2 wird jeweils 
die Angabe „nach“ durch die Angabe „gemäß § 10 
Absatz 1 in Verbindung mit“ ersetzt.

45.  Tarifstelle 2.2.4.1.3 wird wie folgt gefasst:

  „2.2.4.1.3
im Werte von 501 Euro bis 1 000 Euro 
Gebühr: Euro 20“.

46.  In Tarifstelle 2.2.4.1.4 wird nach der Angabe 
„500 Euro“ die Angabe „zusätzlich“ eingefügt.

47.  In Tarifstelle 2.2.4.2 wird nach der Angabe 
„Euro 15“ die Angabe „je Gegenstand“ eingefügt.

48.  In Tarifstelle 2.2.5.13.6.1 wird die Angabe „in der 
Fassung der Bekanntmachung“ gestrichen.

49.  In Tarifstelle 2.2.5.15 wird die Angabe „(GV. NRW. 
2021 S. 459)“ durch die Angabe „(GV. NRW. 
2021 S. 459, 649, ber. S. 758)“ ersetzt sowie die 
 Angabe „in der Fassung der Bekanntmachung“ 
 gestrichen.

50.  Die Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 2.2.6.2 
wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe „2.2.6.2.5“ wird durch die Angabe 
„2.2.6.2.4“ ersetzt.

 b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

   „Diese Einschränkung gilt nicht für die Erhe-
bung von Gebühren nach der Tarifstelle 
2.2.6.2.5.“

51.  In Tarifstelle 2.2.6.2.1 wird die Angabe „Genehmi-
gung“ durch die Angabe „Anerkennung“ ersetzt.

52.  In Tarifstelle 2.2.6.2.5 wird die Angabe „Gebühr: 
Euro 10 bis 500“ gestrichen.

53.  Nach Tarifstelle 2.2.6.2.5 werden die folgenden 
 Tarifstellen 2.2.6.2.5.1 bis 2.2.6.2.5.3 eingefügt:

  „2.2.6.2.5.1
bei geringem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 10 bis 50

  2.2.6.2.5.2
bei mittlerem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 51 bis 250

  2.2.6.2.5.3
bei hohem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 251 bis 500.“

54.  In Tarifstelle 2.2.8 wird das Komma nach der 
 Angabe „(GV. NRW. S. 528)“ gestrichen.

55.  Tarifstelle 2.3.1.1.1 wird wie folgt gefasst:

  „2.3.1.1.1 
Genehmigung für den Bau, den Betrieb und die Li-
nienführung von Straßenbahnen und Obussen, Ge-
nehmigung einer Erweiterung oder Änderung der 
Betriebsanlagen oder des Unternehmens von Stra-
ßenbahnen und Obussen im Sinne des § 2 Absatz 1 
und 2, § 2 Absatz 2 Nummer 1, § 9 Absatz 1 Num-
mer 1 und 2 des Personenbeförderungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 
1990 (BGBl. I S. 1690) in der jeweils geltenden Fas-
sung, im Folgenden PBefG, Genehmigung für den 
Bau und die Linienführung von Straßenbahnbe-
triebsanlagen sowie deren Erweiterung oder Ände-
rung im Fall des § 3 Absatz 3 PBefG im Sinne des 
§ 2 Absatz 1 Nummer 1, § 2 Absatz 2 Nummer 1, § 9 
Absatz 1 Nummer 1, § 12 Absatz 4 PBefG, jeweils 
einschließlich Planfeststellung und Plangenehmi-
gung sowie Verzicht auf Planfeststellung, Plange-
nehmigung, soweit es sich nicht um Maßnahmen der 
Tarifstellen 2.3.1.1.10 und 2.3.1.1.11 handelt (§ 28 
PBefG) für den Bau und Betrieb“.

56.  In Tarifstelle 2.3.1.1.1.1 wird die Angabe „Euro 0,1 
von Hundert“ durch die Angabe „0,1 Prozent der 
Baukosten“ ersetzt.

57.  In Tarifstelle 2.3.1.1.1.2 wird die Angabe „Euro 0,05 
von Hundert“ durch die Angabe „0,05 Prozent der 
weiteren Baukosten“ ersetzt.

58.  In Tarifstelle 2.3.1.1.1.3 wird die Angabe „Euro 0,03 
von Hundert“ durch die Angabe „0,03 Prozent der 
weiteren Baukosten“ ersetzt.

59.  In Tarifstelle 2.3.1.1.1.4 wird die Angabe „Euro 0,02 
von Hundert“ durch die Angabe „0,02 Prozent der 
weiteren Baukosten“ ersetzt.

60.  In Tarifstelle 2.3.1.1.8 wird die Angabe „(bei fehlen-
der Einigung in den Fällen des § 31 Absatz 1 und 
Absatz 3 PBefG)“ durch die Angabe „sowie bei feh-
lender Einigung in den Fällen des § 31 Absatz 1 und 
3 PBefG“ ersetzt.

61.  In Tarifstelle 2.3.1.1.17 wird die Angabe „dessen“ 
durch die Angabe „seiner“ ersetzt.

62.  In Tarifstelle 2.3.1.1.20 wird die Angabe „Zustim-
mungsbescheid“ durch die Angabe „Erteilung eines 
Zustimmungsbescheides“ ersetzt.

63.  Tarifstelle 2.3.1.1.21 wird wie folgt gefasst:

  „2.3.1.1.21
Beaufsichtigung und Sicherheitsüberprüfung des 
Unternehmens im Sinne der §§ 54, 54 a PBefG, § 61 
BOStrab, sofern dieses hierzu begründeten Anlass 
gegeben hat, insbesondere bei anzeigepfl ichtigen 
Sachverhalten 
Gebühr: Euro 50 bis 1 000“.

64.  In Tarifstelle 2.3.1.1.23 wird das Komma nach der 
Angabe „§ 6 BOStrab“ durch die Angabe „und“ er-
setzt.

65.  In Tarifstelle 2.3.1.2.2.1.1 wird die Angabe „Euro 
0,46 Prozent“ durch die Angabe „0,46 Prozent der 
Baukosten der signaltechnischen Anlagen“ ersetzt.

66.  In Tarifstelle 2.3.1.2.2.1.2 wird die Angabe „Euro 
0,46 Prozent“ durch die Angabe „0,46 Prozent der 
Baukosten der technischen Bahnübergangssiche-
rung“ ersetzt.

67.  In Tarifstelle 2.3.1.2.2.1.3.1 wird die Angabe „Euro 
0,22 Prozent“ durch die Angabe „0,22 Prozent für 
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die ersten 2 000 000 Euro der übrigen Baukosten“ 
ersetzt.

68.  Tarifstelle 2.3.1.2.2.1.3.2 wird wie folgt gefasst:

  „2.3.1.2.2.1.3.2
für die weiteren bis zu 3 000 000 Euro 
Gebühr: 0,14 Prozent für die weiteren bis zu 
3 000 000 Euro der übrigen Baukosten“.

69.  Tarifstelle 2.3.1.2.2.1.3.3 wird wie folgt gefasst:

  „2.3.1.2.2.1.3.3
für die weiteren bis zu 5 000 000 Euro 
Gebühr: 0,12 Prozent für die weiteren bis zu 
5 000 000 Euro der übrigen Baukosten“.

70.  Tarifstelle 2.3.1.2.2.1.3.4 wird wie folgt gefasst:

  „2.3.1.2.2.1.3.4
für die weiteren Beträge über 5 000 000 Euro 
Gebühr: 0,045 Prozent für die weiteren Beträge 
über 5 000 000 der übrigen Baukosten“.

71.  In Tarifstelle 2.3.1.2.2.2.1 wird die Angabe „Euro 
0,46 Prozent“ durch die Angabe „0,46 Prozent der 
Baukosten der signaltechnischen Anlagen“ ersetzt.

72.  In Tarifstelle 2.3.1.2.2.2.2 wird die Angabe „Euro 
0,46 Prozent“ durch die Angabe „0,46 Prozent der 
Baukosten der technischen Bahnübergangssiche-
rung“ ersetzt.

73.  In Tarifstelle 2.3.1.2.2.2.3.1 wird die Angabe „Euro 
0,46 Prozent“ durch die Angabe „0,46 Prozent für 
die ersten 2 000 000 Euro der übrigen Baukosten“ 
ersetzt.

74.  Tarifstelle 2.3.1.2.2.2.3.2 wird wie folgt gefasst:

  „2.3.1.2.2.2.3.2
für die weiteren bis zu 3 000 000 Euro 
Gebühr: 0,22 Prozent für die weiteren bis zu 
3 000 000 Euro der übrigen Baukosten“.

75.  Tarifstelle 2.3.1.2.2.2.3.3 wird wie folgt gefasst:

  „2.3.1.2.2.2.3.3
für die weiteren bis zu 5 000 000 Euro 
Gebühr: 0,12 Prozent für die weiteren bis zu 
5 000 000 Euro der übrigen Baukosten“.

76.  Tarifstelle 2.3.1.2.2.2.3.4 wird wie folgt gefasst:

  „2.3.1.2.2.2.3.4
für die weiteren Beträge über 5 000 000 Euro 
Gebühr: 0,058 Prozent für die weiteren Beträge 
über 5 000 000 Euro der übrigen Baukosten“.

77.  Nach Tarifstelle 2.3.1.2.2.2.3.4 wird folgende Ergän-
zende Regelung zur Tarifstelle 2.3.1.2.2 eingefügt:

  „Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 2.3.1.2.2:
Im Hinblick auf die Planänderung gilt die Tarif-
stelle 2.3.1.2.20.2 entsprechend.“

78.  In Tarifstelle 2.3.1.2.3 wird die Angabe „(§ 7f AEG)“ 
durch die Angabe „nach § 7f AEG“ ersetzt.

79.  In Tarifstelle 2.3.1.2.9 wird die Angabe „(§ 7f Ab-
satz 3 AEG, § 18 Absatz 1a AEG)“ durch die Angabe 
„nach § 7f Absatz 3 AEG in Verbindung mit § 18 
Absatz 1a AEG“ ersetzt.

80.  In Tarifstelle 2.3.1.2.14 wird die Angabe „(§ 21 Ab-
satz 2 BOA)“ durch die Angabe „nach § 21 Absatz 2 
BOA“ ersetzt.

81.  In Tarifstelle 2.3.1.2.17 wird die Angabe „(§ 3 EBO, 
Abschnitt A Absatz 3 ESO1959, § 3 ESBO, § 3 Ab-
satz 2 BOA)“ durch die Angabe „nach § 3 EBO oder 
Abschnitt A Absatz 3 ESO 1959 oder § 3 ESBO oder 
§ 3 Absatz 2 BOA“ ersetzt.

82.  Tarifstelle 2.3.1.2.18 wird wie folgt gefasst:

  „2.3.1.2.18
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 2 
Absatz 2 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. März 1971 
(BGBl. I S. 337) in der jeweils geltenden Fassung, im 
Folgenden EBKrG, für eine neue höhengleiche 
Kreuzung zwischen einer Eisenbahnstrecke und ei-
ner Straße sowie die Anordnung der Sicherung von 
Bahnübergängen nach § 2 Absatz 2 EBKrG oder 
§ 12 Absatz 2 BOA 
Gebühr: Euro 300 bis 3 000“.

83.  Tarifstelle 2.3.1.2.19 wird wie folgt gefasst:

  „2.3.1.2.19
Anordnung im Kreuzungsrechtsverfahren nach § 3 
in Verbindung mit § 6 EBKrG einschließlich der 
Einleitung des Kreuzungsrechtsverfahrens nach § 7 
EBKrG 
Gebühr: Euro 300 bis 3 000“.

84.  In Tarifstelle 2.3.1.2.20.1 wird die Angabe „Gesetzes 
über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bun-
des“ durch die Angabe „Bundeseisenbahnverkehrs-
verwaltungsgesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378, 2394) in der jeweils geltenden Fas-
sung“ ersetzt.

85.  In Tarifstelle 2.3.1.2.20.1.1 wird die Angabe „Euro 
0,55 Prozent“ durch die Angabe „0,55 Prozent der 
Herstellungskosten bis 2,5 Millionen Euro“ ersetzt.

86.  In Tarifstelle 2.3.1.2.20.1.2 wird nach der Angabe 
„Prozent“ die Angabe „aus dem Mehrbetrag von 
mehr als 2,5 Millionen Euro bis 10 Millionen Euro“ 
eingefügt.

87.  In Tarifstelle 2.3.1.2.20.1.3 wird nach der Angabe 
„Prozent“ die Angabe „aus dem Mehrbetrag von 
mehr als 10 Millionen Euro bis 50 Millionen Euro“ 
eingefügt.

88.  In Tarifstelle 2.3.1.2.20.1.4 wird nach der Angabe 
„Prozent“ die Angabe „aus dem Mehrbetrag über 
50 Millionen Euro“ eingefügt.

89.  In Tarifstelle 2.3.1.2.20.2.1 wird die Angabe „§§ 18 
bis 22  AEG“ durch die Angabe „§§ 18 bis 22 AEG“ 
ersetzt.

90.  Tarifstelle 2.3.1.3.1 wird wie folgt gefasst:

  „2.3.1.3.1 
Genehmigung zum Bau und Betrieb sowie zur we-
sentlichen Änderung einer Seilbahn nach § 4 
SeilbG, Entscheidung zur Erweiterung oder Ände-
rung der Seilbahn nach § 5 SeilbG, einschließlich 
Planfeststellung, Plangenehmigung nach § 3 SeilbG 
Gebühr: 0,18 Prozent von den Baukosten 
Mindestgebühr: Euro 210“.

91.  In Tarifstelle 2.3.1.3.6 wird die Angabe „§ 10, § 16 
Absatz 2 SeilbG“ durch die Angabe „§§ 10 und 16 
Absatz 2 SeilbG“ ersetzt.

92.  In Tarifstelle 2.3.2.2 wird die Angabe „Fernstraßen 
und Straßen“ durch die Angabe „Straßen in der Ver-
waltung des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-
Westfalen“ ersetzt.

93.  In Tarifstelle 2.3.2.3 wird nach der Angabe „Stra-
ßenbau“ die Angabe „Nordrhein-Westfalen“ einge-
fügt.

94.  In Tarifstelle 2.3.2.5 wird die Angabe „§ 68 Ab-
satz 3“ durch die Angabe „§ 127“ ersetzt.

95.  Tarifstelle 3.1.1.2 wird wie folgt gefasst:

  „3.1.1.2
Rohbausumme
Die Rohbausumme ergibt sich für die in Anhang 1 
zu Tarifstelle 3.1.1.2 genannten Gebäudearten aus 
der Vervielfachung ihres Brutto-Rauminhaltes mit 
den Rohbauwerten je Kubikmeter Brutto-Raumin-
haltes. Der Brutto-Rauminhalt bestimmt sich nach 
DIN 277:2021-08 – Grundfl ächen und Rauminhalte 
im Hochbau, die bei der Beuth-Verlag GmbH, Ber-
lin, zu beziehen und in Anhang 2 zu Tarifstelle 
3.1.1.2 auszugsweise wiedergegeben ist.

  Die Rohbauwerte für die im Anhang 1 zu Tarifstelle 
3.1.1.2 genannten Gebäudearten werden vom für die 
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Bauaufsicht zuständigen Ministerium im Ministeri-
alblatt für das Land Nordrhein-Westfalen bekannt-
gegeben. Sie basieren auf einer Mitteilung der von 
den unteren Bauaufsichtsbehörden im Jahre 1984 
für die Berechnung von Gebühren in baurechtlichen 
Angelegenheiten angewandten ortsüblichen Roh-
baukostensätze, die aufgrund der vom Landesbe-
trieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
im Mai jeden Jahres bekannt gegebenen Preisindi-
zes für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhal-
tung und Straßenbau in Nordrhein-Westfalen fort-
geschrieben wurden.

  Die Rohbauwerte sind fortzuschreiben. Die Fort-
schreibung richtet sich nach der vom Landesbetrieb 
Information und Technik Nordrhein-Westfalen im 
Mai jeden Jahres bekannt gegebenen Preisindizes 
für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung 
und Straßenbau in Nordrhein-Westfalen. Das für 
die Bauaufsicht zuständige Ministerium gibt jähr-
lich die der Ermittlung der Rohbausumme zugrunde 
zu legenden fortgeschriebenen Rohbauwerte im Mi-
nisterialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
bekannt.

  Bei Gebäuden mit gemischter Nutzung sind für die 
Gebäudeteile mit verschiedenen Nutzungsarten die 
Rohbauwerte anteilig zu ermitteln.

  Für nicht in Anhang 1 zur Tarifstelle 3.1.1.2 ge-
nannte Gebäudearten, bei denen die Rohbausumme 
auch nicht nach Satz 7 festgelegt werden kann, ist 
die Rohbausumme nach den veranschlagten oder 
geschätzten Rohbaukosten zu ermitteln, die voraus-
sichtlich zum Zeitpunkt der Genehmigung für die 
Herstellung aller bis zu einer Bauzustandsbesichti-
gung des Rohbaus nach § 84 Absatz 1 der Landes-
bauordnung 2018 fertigzustellenden Arbeiten und 
Lieferungen einschließlich Umsatzsteuer erforder-
lich sein werden. Zu diesen Rohbaukosten zählen 
insbesondere auch die Kosten für Erdarbeiten, Ab-
dichtungen, Dachdeckungsarbeiten, Klempnerar-
beiten, Gerüste, Baugrubensicherungen, die Bau-
stelleneinrichtung sowie die Kosten für Bauteile, 
die nicht zu einer Bauzustandsbesichtigung des 
Rohbaus fertig zu stellen sind, für die jedoch ein 
Standsicherheitsnachweis erforderlich ist.

  Die Rohbausumme ist auf volle 500 Euro aufzurun-
den.“

96.  Tarifstelle 3.1.1.5.2 wird durch die folgende Tarif-
stelle 3.1.1.5.2 und den Hinweis zur Tarifstelle 
3.1.1.5.2 ersetzt:

  „3.1.1.5.2
Die volle Gebühr für die Prüfung der Nachweise 
der Standsicherheit ergibt sich entsprechend der 
Klasseneinteilung nach Anhang 3 zu Tarifstelle 
3.1.1.5.2 aus der Gebührentafel nach Anhang 4 zu 
Tarifstelle 3.1.1.5.2. Für die Zwischenstufen der 
Rohbausumme ist die Gebühr nach den folgenden 
Formeln zu ermitteln:

  Bauwerksklasse 1: 7,67 (RS/511,29)0,8

  Bauwerksklasse 2: 11,50 (RS/511,29)0,8

  Bauwerksklasse 3: 15,34 (RS/511,29)0,8

  Bauwerksklasse 4: 19,17 (RS/511,29)0,8

  Bauwerksklasse 5: 24,03 (RS/511,29)0,8

  Eine Interpolation zwischen den Klassen der Ge-
bührentafel nach Anhang 4 zu Tarifstelle 3.1.1.5.2 
ist nicht zulässig.

  Die Gebühr für die Prüfung der Nachweise des 
Brandschutzes ergibt sich aus der Gebührentafel 
nach Anhang 4 zu Tarifstelle 3.1.1.5.2. Für die Zwi-
schenstufen der Rohbausumme ist die Gebühr nach 
der folgenden Formel zu ermitteln: 
4,67 (RS/511,29)0,8

  Hinweis zur Tarifstelle 3.1.1.5.2: 
RS bedeutet in den vorstehenden Formeln Rohbau-
summe in Euro.“

97.  In Tarifstelle 3.1.4.8.9 wird nach der Angabe 
„Brandschutzes“ die Angabe „durch Prüfi ngenieure 

und Prüfi ngenieurinnen für den Brandschutz“ 
 eingefügt.

98.  In Tarifstelle 3.1.4.9 wird die Angabe „5“ durch die 
Angabe „4“ ersetzt.

99.  In Tarifstelle 3.1.4.10.3.2 wird die Angabe „Buch-
stabe a“ durch die Angabe „Tarifstelle 3.1.4.10.3.1“ 
ersetzt.

100.  In Nummer 2 Satz 1 der Ergänzenden Regelungen 
zu den Tarifstellen 3.1.4.10.1 bis 3.1.4.10.5 wird 
nach der Angabe „des Gebührengesetzes NRW“ die 
Angabe „in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. August 1999 (GV. NRW. S. 524) in der jeweils 
geltenden Fassung, im Folgenden GebG NRW,“ ein-
gefügt.

101.  In Nummer 2 der Ergänzenden Regelung zu Tarif-
stelle 3.1.4.10.7 wird die Angabe „Satz 3“ durch die 
Angabe „Satz 4“ ersetzt.

102.  In Tarifstelle 3.1.4.11.1 wird die Angabe „3 Satz 2“ 
durch die Angabe „3 Satz 3“ ersetzt.

103.  Tarifstelle 3.1.5.3.2 wird wie folgt gefasst:

  „3.1.5.3.2
Bei Abweichungen durchgeführte Beteiligung von 
Nachbarinnen und Nachbarn nach § 72 der Landes-
bauordnung 2018 sowie bei Ausnahmen und Befrei-
ungen nach § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. 
November 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils 
geltenden Fassung durchgeführte Anhörung Betei-
ligter 
Gebühr: Euro 150 
Höchstgebühr: insgesamt Euro 1 500 je Beteiligtem 
oder je Nachbarin oder Nachbar“.

104.  In Tarifstelle 3.1.5.4.2 wird die Angabe „Nummer 7“ 
durch die Angabe „Nummer 5“ ersetzt.

105.  In Tarifstelle 3.1.5.5.5 wird nach der Angabe „300“ 
die Angabe „je Fliegendem Bau“ eingefügt.

106.  In den Tarifstellen 3.1.5.6.3 und 3.1.5.6.4 wird je-
weils die Angabe „Schriftliche“ durch die Angabe 
„Textliche“ ersetzt. 

107.  In Tarifstelle 3.4.1.4.1 wird die Angabe „, bei we-
sentlicher Änderung des Förderobjektes 0,1 bis 0,2 
Prozent der beantragten oder bewilligten Darle-
henssumme“ gestrichen. 

108.  Nach Tarifstelle 3.4.1.4.1 wird folgende Ergänzende 
Regelung zur Tarifstelle 3.4.1.4.1 eingefügt:

  „Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 3.4.1.4.1:
Bei wesentlicher Änderung des Förderobjektes be-
trägt die Gebühr 0,1 bis 0,2 Prozent der beantrag-
ten oder bewilligten Darlehenssumme.“

109.  In Tarifstelle 3.4.1.4.4 wird die Angabe „„Moderni-
sierungsförderung“ vom 25. März 2022 (MBl. NRW. 
S. 272)“ durch die Angabe „Modernisierungsförde-
rung Nordrhein-Westfalen vom 15. Februar 2023 
(MBl. NRW S. 337)“ und die Angabe „RL Mod 
2022“ durch die Angabe „RL Mod NRW 2023“ er-
setzt.

110.  In Tarifstelle 3.4.1.8.1 wird die Angabe „, § 22“ 
durch die Angabe „oder § 22 “ ersetzt.

111.  In Tarifstelle 3.4.1.9 wird die Angabe „WoBindG,“ 
durch die Angabe „WoBindG in Verbindung mit“ 
 ersetzt.

112.  In Tarifstelle 3.4.1.20 wird die Angabe „RL Mod 
2022“ durch die Angabe „RL Mod NRW 2023“ 
 ersetzt.

113.  Nach Tarifstelle 3.5.1.1.6 wird folgende Ergänzende 
Regelung zur Tarifstelle 3.5.1.1 eingefügt:

  „Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 3.5.1.1:
Bei Angelegenheiten geringerer Mühewaltung ist 
die Gebühr um die Hälfte zu reduzieren. Eine gerin-
gere Mühewaltung liegt beispielsweise bei einer ge-
ringen Anzahl an Einwendungen, bei überwiegend 
gleichförmigen Einwendungen oder bei einem Ver-
zicht auf einen Erörterungstermin vor.“
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114.  Nach Tarifstelle 3.5.1.2 wird folgende Tarifstelle 
3.5.1.3 eingefügt:

  „3.5.1.3
Abschluss des Verfahrens nach sechs Monaten ohne 
Übermittlung des Verfahrensergebnisses 
Gebühr: Zwei Drittel der Gebühr, die für die voll-
ständige Durchführung der Raumverträglichkeits-
prüfung nach Tarifstelle 3.5.1.1 fällig wäre“.

115.  Nach Tarifstelle 3.5.2.2.3 wird folgende Ergänzende 
Regelung zu den Tarifstellen 3.5.2.1 und 3.5.2.2 ein-
gefügt:

  „Ergänzende Regelung zu den Tarifstellen 3.5.2.1 
und 3.5.2.2: 
Bei Angelegenheiten geringerer Mühewaltung ist 
die Gebühr um die Hälfte zu reduzieren. Eine gerin-
gere Mühewaltung liegt beispielsweise bei einer ge-
ringen Anzahl an Einwendungen, bei überwiegend 
gleichförmigen Einwendungen oder bei einem Ver-
zicht auf einen Erörterungstermin vor.“

116.  Nach Tarifstelle 3.5.2.3 wird folgende Tarifstelle 
3.5.2.4 eingefügt:

  „3.5.2.4
Abschluss des Verfahrens nach sechs Monaten ohne 
Übermittlung des Verfahrensergebnisses 
Gebühr: Zwei Drittel der Gebühr, die für die vollstän-
dige Durchführung der Raumverträglichkeitsprüfung 
nach Tarifstellen 3.5.2.1 und 3.5.2.2. fällig wäre“.

117.  Die Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 3.5.3.1 
wird wie folgt gefasst:

  „Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 3.5.3.1:
 1. Die Gebühr für die Durchführung des Verfahrens 
richtet sich nach der geographischen Entfernung 
der durch die Trasse verbindenden Orte (Luftlinie).

  2. Bei Angelegenheiten geringerer Mühewaltung ist 
die Gebühr um die Hälfte zu reduzieren. Eine gerin-
gere Mühewaltung liegt beispielsweise bei einer ge-
ringen Anzahl an Einwendungen, bei überwiegend 
gleichförmigen Einwendungen oder bei einem Ver-
zicht auf einen Erörterungstermin vor.“

118.  Nach Tarifstelle 3.5.3.2 wird folgende Tarifstelle 
3.5.3.3. eingefügt:

  „3.5.3.3
Abschluss des Verfahrens nach sechs Monaten ohne 
Übermittlung des Verfahrensergebnisses 
Gebühr: Zwei Drittel der Gebühr, die für die voll-
ständige Durchführung der Raumverträglichkeits-
prüfung nach Tarifstelle 3.5.3.1 fällig wäre“.

119.  In Tarifstelle 3.5.4 wird nach der Angabe „Amts-
handlungen“ die Angabe „aufgrund einer Anzeige“ 
eingefügt.

120.  In Tarifstelle 3.5.4.1 wird die Angabe „Hälfte“ 
durch die Angabe „Ein Sechstel“ ersetzt. 

121.  Die Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 3.5.4.1 
wird wie folgt gefasst:

  „Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 3.5.4.1: 
 1. Erstreckt sich die Raumverträglichkeitsprüfung 
auf ein linienhaftes oder punktförmiges Vorhaben, 
das zuvor bereits Gegenstand der Prüfung aufgrund 
einer Anzeige nach § 15 Absatz 4 Satz 2 ROG war, 
wird diese Gebühr auf die Gebühr für die nachfol-
gende Raumverträglichkeitsprüfung angerechnet.

  2. Bei Angelegenheiten geringerer Mühewaltung ist 
die Gebühr um die Hälfte zu reduzieren. Eine gerin-
gere Mühewaltung liegt in der Regel bei Anzeigen 
vor, über die mit deutlich unterdurchschnittlichem 
raumordnerischen Prüfaufwand entschieden wer-
den kann, etwa, weil aufgrund geringer Komplexi-
tät und ohne Beteiligung anderer Behörden festge-
stellt werden kann, dass die betreffenden Planungen 
und Maßnahmen im Einzelfall nicht raumbedeut-
sam sind beziehungsweise keine überörtliche Be-
deutung haben.“

122.  Im Hinweis zur Tarifstelle 3.5 wird in Nummer 1 
nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

  „Im Falle der Tarifstellen 3.5.1.3., 3.5.2.4 und 3.5.3.3 
endet die gebührenpfl ichtige Amtshandlung mit Ab-
lauf der sechsmonatigen Verfahrensfrist.“

123.  Der Anhang 1 zu Tarifstelle 3.1.1.2 erhält die aus 
der Anlage zu dieser Verordnung ersichtliche Fas-
sung.

124.  Im Hinweis nach der Tarifstelle 4.1.1.1 wird die An-
gabe „für das Land Nordrhein-Westfalen“ durch 
die Angabe „NRW“ ersetzt.

125.  In Tarifstelle 4.1.1.3 wird die Angabe „4.1.1.1 bis 
4.1.1.2“ durch die Angabe „4.1.1.1 und 4.1.1.2“ 
 ersetzt.

126.  In Tarifstelle 4.1.3.1 wird die Angabe „4.6.2.15.6, 
4.6.2.15.7, 4.6.3.8.8.1, 4.3.1.31.1 Buchstabe c, e, f, g, 
4.4.1.22 und 4.4.2.7“ durch die Angabe „4.3.1.31.1 
Buchstabe c, e, f, g, 4.4.1.22, 4.4.2.7, 4.6.2.22.6, 
4.6.2.22.7 und 4.6.3.8.8.1“ ersetzt.

127.  In der Ergänzenden Regelung zur Tarifstelle 4.3.1.1 
wird in Nummer 2 Satz 5 die Angabe „Anhang“ 
durch die Angabe „Anhangs“ ersetzt.

128.  In Tarifstelle 4.3.1.5 wird die Angabe „(§§ 8, 13 Ab-
satz 1 WHG)“ durch die Angabe „nach §§ 8, 13 Ab-
satz 1 WHG“ ersetzt.

129.  In Tarifstelle 4.3.1.6.2 wird die Angabe „Tarifstelle 
4.3.1.6.1 (§ 17 Absatz 2 Satz 2 WHG in Verbindung 
mit § 13 WHG) durch die Angabe „§ 17 Absatz 2 
Satz 2 WHG in Verbindung mit § 13 WHG“ ersetzt.

130.  Tarifstelle 4.3.1.11 wird wie folgt gefasst:

  „4.3.1.11
Entscheidung nach § 52 Absatz 1 Satz 2 WHG oder 
§ 53 Absatz 5 in Verbindung mit § 52 Absatz 1 
Satz 2 WHG über die Erteilung von Befreiungen 
von Verboten, Beschränkungen oder Duldungs- und 
Handlungspfl ichten nach § 52 Absatz 1 Satz 1 WHG 
Gebühr: Euro 100 bis 2 500“.

131.  In Tarifstelle 4.3.1.12.1 wird die Angabe „(Indirekt-
einleitungen)“ durch die Angabe „, sogenannte In-
direkteinleitungen,“ ersetzt.

132.  In Tarifstelle 4.3.1.12.2 wird die Angabe „Tarifstelle 
4.3.1.12.1 (§ 58 Absatz 4 Satz 1 WHG im Verbindung 
mit § 13 Absatz 1 WHG)“ durch die Angabe „§ 58 
Absatz 4 Satz 1 WHG im Verbindung mit § 13 Ab-
satz 1 WHG“ ersetzt.

133.  In Tarifstelle 4.3.1.13.2 wird die Angabe „Tarifstelle 
4.3.1.13.1 (§ 58 Absatz 4 Satz 1 WHG in Verbindung 
mit §§ 17 und 13 WHG)“ durch die Angabe „§ 58 
Absatz 4 Satz 1 WHG in Verbindung mit §§ 17 und 
13 WHG“ ersetzt.

134.  In Tarifstelle 4.3.1.14.2 wird die Angabe „Tarifstelle 
4.3.1.14.1 (§ 59 Absatz 1 in Verbindung mit § 58 Ab-
satz 4 und § 13 Absatz 1 WHG)“ durch die Angabe 
„§ 59 Absatz 1 in Verbindung mit § 58 Absatz 4 und 
§ 13 Absatz 1 WHG“ ersetzt.

135.  In Tarifstelle 4.3.1.15.2 wird die Angabe „Tarifstelle 
4.3.1.15.1 (§ 59 Absatz 2 WHG in Verbindung mit 
§ 59 Absatz 1, § 58 Absatz 4 und § 13 Absatz 1 
WHG)“ durch die Angabe „§ 59 Absatz 2 WHG in 
Verbindung mit § 59 Absatz 1, § 58 Absatz 4 und 
§ 13 Absatz 1 WHG“ ersetzt.

136.  Die Tarifstellen 4.3.1.16.1.1 bis 4.3.1.16.1.5 werden 
wie folgt gefasst:

  „4.3.1.16.1.1
für die ersten 50 000 Euro der Baukosten 
Gebühr: 2 Prozent der Baukosten

  4.3.1.16.1.2
für die weiteren bis zu 450 000 Euro der Baukosten 
Gebühr: 0,2 Prozent der Baukosten

  4.3.1.16.1.3
für die weiteren bis zu 4,5 Millionen Euro der 
 Baukosten 
Gebühr: 0,1 Prozent der Baukosten

  4.3.1.16.1.4
für die weiteren bis zu 45 Millionen Euro der 
 Baukosten 
Gebühr: 0,01 Prozent der Baukosten
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  4.3.1.16.1.5
für den 50 Millionen Euro übersteigenden Teil der 
Baukosten 
Gebühr: 0,001 Prozent der Baukosten“.

137.  In der Ergänzenden Regelung zur Tarifstelle 
4.3.1.16.1 wird die Nummer 3 wie folgt gefasst:

  „3. Die Gebühr vermindert sich um 30 Prozent, 
wenn das antragstellende Unternehmen nach der 
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 
über die freiwillige Teilnahme von Organisationen 
an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanage-
ment und Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der 
Beschlüsse der Kommission 2001/681/EG und 
2006/193/EG (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 1; 
L 303 vom 17.9.2020, S. 24), die zuletzt durch 
 Verordnung (EU) 2023/1199 (ABl. L 159 vom 
22.06.2023, S. 1) geändert worden ist, im Folgenden 
EMAS, registriert ist oder über ein nach DIN EN 
ISO 14001, Ausgabe November 2015, die bei der 
Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen und bei 
der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig ge-
sichert niedergelegt ist, zertifi ziertes Umweltma-
nagementsystem verfügt.“

138.  In Tarifstelle 4.3.1.16.4 wird die Angabe „Tarifstelle 
4.3.1.16.3 (§ 60 Absatz 3 Satz 3 WHG in Verbindung 
mit § 17 und § 13 Absatz 1 WHG)“ durch die An-
gabe „§ 60 Absatz 3 Satz 3 WHG in Verbindung mit 
§ 17 und § 13 Absatz 1 WHG“ ersetzt.

139.  In Tarifstelle 4.3.1.19.2 wird die Angabe „Tarifstelle 
4.3.1.19.1 (§ 63 Absatz 1 Satz 2 WHG in Verbindung 
mit § 17 und § 13 Absatz 1 WHG)“ durch die An-
gabe „§ 63 Absatz 1 Satz 2 WHG in Verbindung mit 
§ 17 und § 13 Absatz 1 WHG“ ersetzt.

140.  In der ergänzenden Regelung zu Tarifstelle 4.3.1.20 
wird die Angabe „4.3.1.20“ durch die Angabe 
„4.3.1.20.1“ und die Angabe „4.3.1.16“ durch die 
Angabe „4.3.1.16.1“ ersetzt.

141.  Tarifstelle 4.3.1.20.2 wird wie folgt gefasst:

  „4.3.1.20.2
die Änderung oder Verlängerung eines Planfeststel-
lungsbeschlusses nach § 68 Absatz 1 WHG in Ver-
bindung mit § 70 Absatz 1, § 13 Absatz 1 WHG 
Gebühr: ein Drittel der Gebühr für die zu ändernde 
oder zu verlängernde Entscheidung 
Mindestgebühr: Euro 550“.

142.  In Tarifstelle 4.3.1.21.1 wird die Angabe „, im Fol-
genden Abgrabungsgesetz,“ gestrichen.

143.  In Tarifstelle 4.3.1.21.2 wird die Angabe „Tarifstelle 
4.3.1.21.1 (§ 68 Absatz 1 WHG in Verbindung mit 
§ 70 Absatz 1, § 13 Absatz 1 WHG)“ durch die An-
gabe „§ 68 Absatz 1 WHG in Verbindung mit § 70 
Absatz 1, § 13 Absatz 1 WHG“ ersetzt.

144.  In der ergänzenden Regelung zu Tarifstelle 
4.3.1.22.1 wird die Angabe „4.3.1.16“ durch die An-
gabe „4.3.1.16.1“ ersetzt.

145.  In Tarifstelle 4.3.1.22.2 wird die Angabe „Tarifstelle 
4.3.1.22.1 (§ 68 Absatz 1 und 2 Satz 1 in Verbindung 
mit § 70 Absatz 1 und § 13 Absatz 1 WHG)“ durch 
die Angabe „§ 68 Absatz 1 und 2 Satz 1 in Verbin-
dung mit § 70 Absatz 1 und § 13 Absatz 1 WHG“ er-
setzt.

146.  In Tarifstelle 4.3.1.23.1 wird nach der Angabe 
„Plangenehmigung“ die Angabe „nach § 68 Ab-
satz 1 und 2 Satz 1 WHG“ eingefügt sowie die An-
gabe „(§ 68 Absatz 1 und 2 Satz 1 WHG)“ gestri-
chen.

147.  In Tarifstelle 4.3.1.23.2 wird die Angabe „Tarifstelle 
4.3.1.23.1 (§ 68 Absatz 1 und 2 Satz 1 in Verbindung 
mit § 70 Absatz 1 und § 13 Absatz 1 WHG)“ durch 
die Angabe „§ 68 Absatz 1 und 2 Satz 1 in Verbin-
dung mit § 70 Absatz 1 und § 13 Absatz 1 WHG“ er-
setzt.

148.  In Tarifstelle 4.3.1.24.2 wird die Angabe „Tarifstelle 
4.3.1.24.1 (§ 69 Absatz 2 WHG in Verbindung mit 
§§ 17 und 13 Absatz 1 WHG)“ durch die Angabe 

„§ 69 Absatz 2 WHG in Verbindung mit §§ 17 und 
13 Absatz 1 WHG“ ersetzt.

149.  In Tarifstelle 4.3.1.25.1 wird nach dem Wort 
 „Beginns“ die Angabe „nach § 69 Absatz 2 WHG 
in Verbindung mit § 17 WHG“ eingefügt sowie die 
Angabe „(§ 69 Absatz 2 WHG in Verbindung mit 
§ 17 WHG)“ gestrichen.

150.  In Tarifstelle 4.3.1.25.2 wird die Angabe „Tarifstelle 
4.3.1.25.1 (§ 69 Absatz 2 WHG in Verbindung mit 
§§ 17 und 13 Absatz 1 WHG)“ durch die Angabe 
„§ 69 Absatz 2 WHG in Verbindung mit §§ 17 und 
13 Absatz 1 WHG“ ersetzt.

151.  Die Tarifstellen 4.3.1.27.1.1 bis 4.3.1.27.1.5 werden 
wie folgt gefasst:

  „4.3.1.27.1.1
für die ersten 50 000 Euro der Baukosten 
Gebühr: 2 Prozent der Baukosten

  4.3.1.27.1.2
für die weiteren bis zu 450 000 Euro 
Gebühr: 0,2 Prozent der Baukosten

  4.3.1.27.1.3
für die weiteren bis zu 4,5 Millionen Euro 
Gebühr: 0,1 Prozent der Baukosten

  4.3.1.27.1.4
für die weiteren bis zu 45 Millionen Euro 
Gebühr: 0,01 Prozent der Baukosten

  4.3.1.27.1.5
für den 50 Millionen Euro übersteigenden Teil 
Gebühr: 0,001 Prozent der Baukosten“.

152.  In der Ergänzenden Regelung zu Tarifstelle 
4.3.1.27.1 wird in Nummer 3, Satz 2 die Angabe 
„(§ 84 Absatz 1 BauO NRW)“ durch die Angabe 
„nach § 84 Absatz 1 BauO NRW“ ersetzt.

153.  Tarifstelle 4.3.1.31.1 wird wie folgt gefasst:

  „4.3.1.31.1
Überwachung nach § 100 WHG in Verbindung mit 
§ 93 LWG des Betriebes vor Ort, der Bauüberwa-
chung und Bauzustandsbesichtigung (Abnahme) 
 sowie der erfolglose Abnahmeversuch von 

  a) Gewässerbenutzungen nach § 9 WHG

  b) Anlagen in, an, über und unter oberirdischen 
 Gewässern nach § 36 WHG in Verbindung mit 
§ 22 LWG

  c) Anlagen zur Wassergewinnung und sonstige 
 Entnahmeeinrichtungen nach §§ 9, 50 WHG

  d) Abwassereinleitungen nach §§ 58 und 59 WHG

  e) Abwasserbehandlungsanlagen nach § 60 Absatz 3 
WHG, § 57 Absatz 2 LWG unabhängig von ihrer 
Genehmigungsbedürftigkeit und Abwasseranlagen 
nach § 60 WHG, § 57 Absatz 1 LWG

  f) Anlagen zur privaten Niederschlagswasserbeseiti-
gung nach § 60 WHG in Verbindung mit § 56 LWG

  g) Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen nach § 62 WHG

  h) Talsperren nach § 75 Absatz 1 LWG, Hochwasser-
rückhaltebecken nach § 75 Absatz 2 LWG, Rückhal-
tebecken außerhalb von Gewässern nach § 75 Ab-
satz 3 LWG, Stauanlagen in oberirdischen Gewäs-
sern nach §§ 67, 68 WHG, §§ 22, 25 und 26 LWG

  i) Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten nach 
§§ 78, 78a WHG in Verbindung mit § 84 LWG

  j) Aufbereitungsanlagen für Trinkwasser nach § 40 
LWG

  k) planfestgestellten oder plangenehmigten Gewäs-
serausbauten nach § 93 LWG

  l) planfestgestellten oder plangenehmigten Gewäs-
serausbauten zum Zwecke der Gewinnung oberirdi-
scher Bodenschätze gemäß Abgrabungsgesetz nach 
§ 93 LWG

  Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3“.
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154.  Die Tarifstellen 4.3.2.7.1.1 bis 4.3.2.7.1.5 werden wie 
folgt gefasst:

  „4.3.2.7.1.1
für die ersten 50 000 Euro der Baukosten 
Gebühr: 2 Prozent der Baukosten

  4.3.2.7.1.2
für die weiteren bis zu 450 000 Euro 
Gebühr: 0,2 Prozent der Baukosten 

  4.3.2.7.1.3
für die weiteren bis zu 4,5 Millionen Euro 
Gebühr: 0,1 Prozent der Baukosten

  4.3.2.7.1.4
für die weiteren bis zu 45 Millionen Euro 
Gebühr: 0,01 Prozent der Baukosten

  4.3.2.7.1.5
für den 50 Millionen Euro übersteigenden Teil 
Gebühr: 0,001 Prozent der Baukosten“.

155.  In Tarifstelle 4.3.2.11.1 wird die Angabe „Außer-
betriebsetzen“ durch die Angabe „außer Betrieb 
setzen“ ersetzt.

156.  Tarifstelle 4.3.2.16 wird wie folgt gefasst:

  „4.3.2.16
Befreiung nach § 31 Absatz 2 Satz 1 LWG von den 
Verboten nach § 31 Absatz 1 LWG 
Gebühr: Euro 100 bis 2 000“.

157.  Tarifstelle 4.3.2.18.1 wird wie folgt gefasst:

  „4.3.2.18.1
die Genehmigung oder Anordnung zum außer Be-
trieb setzen und zum Beseitigen von Benutzungs-
anlagen nach § 33 Absatz 1 in Verbindung mit § 26 
Satz 1 LWG oder nach § 33 Absatz 2 in Verbindung 
mit § 25 Absatz 1 LWG 
Gebühr: Euro 100 bis 1 000“.

158.  In Tarifstelle 4.3.2.27 wird die Angabe „(§ 55 LWG)“ 
durch die Angabe „nach § 55 LWG“ ersetzt.

159.  Die Tarifstellen 4.3.2.29.1.1 bis 4.3.2.29.1.5 werden 
wie folgt gefasst:

  „4.3.2.29.1.1
für die ersten 50 000 Euro der Baukosten 
Gebühr: 2 Prozent der Baukosten

  4.3.2.29.1.2
für die weiteren bis zu 450 000 Euro 
Gebühr: 0,2 Prozent der Baukosten

  4.3.2.29.1.3
für die weiteren bis zu 4,5 Millionen Euro 
Gebühr: 0,1 Prozent der Baukosten 

  4.3.2.29.1.4
für die weiteren bis zu 45 Millionen Euro 
Gebühr: 0,01 Prozent der Baukosten

  4.3.2.29.1.5
für den 50 Millionen Euro übersteigenden Teil 
Gebühr: 0,001 Prozent der Baukosten“.

160.  In Tarifstelle 4.3.2.30 wird die Angabe „(§ 57 Ab-
satz 2 Satz 2 LWG)“ durch die Angabe „nach § 57 
Absatz 2 Satz 2 LWG“ ersetzt.

161.  In Tarifstelle 4.3.2.31.1 wird die Angabe „Abfällen“ 
durch die Angabe „Stoffen, die kein Abwasser 
sind,“ ersetzt.

162.  In Tarifstelle 4.3.2.42 wird die Angabe „(§ 89 Ab-
satz 1 Satz 6 LWG)“ durch die Angabe „nach § 89 
Absatz 1 Satz 6 LWG“ ersetzt.

163.  In Tarifstelle 4.3.2.43 wird die Angabe „(§ 97 Ab-
satz 6 in Verbindung mit Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 
und 2, Absatz 3 und Absatz 4 Satz 2 LWG)“ durch 
die Angabe „nach § 97 Absatz 6 in Verbindung mit 
Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2, Absatz 3 und Ab-
satz 4 Satz 2 LWG“ ersetzt.

164.  Tarifstelle 4.3.2.45.1 wird wie folgt gefasst:

  „4.3.2.45.1
die Planfeststellung der Pläne für die Durchführung 
von Unternehmen der Wasserverbände nach § 108 
Satz 1 LWG 
Gebühr: Euro 0,2 Prozent der Baukosten 
Mindestgebühr: Euro 1 000“.

165.  In Tarifstelle 4.3.2.46.1 wird die Angabe „(§ 108 
Satz 2 LWG in Verbindung mit §§ 69 Absatz 2, 17 
WHG)“ durch die Angabe „nach § 108 Satz 2 LWG 
in Verbindung mit § 69 Absatz 2, § 17 WHG“ ersetzt.

166.  In Tarifstelle 4.3.2.46.2 wird die Angabe „Tarifstelle 
4.3.2.46.1 (§ 108 Satz 2 LWG in Verbindung mit 
§§ 69 Absatz 2, 17 und 13 Absatz 1 WHG)“ durch 
die Angabe „§ 108 Satz 2 LWG in Verbindung mit 
§ 69 Absatz 2, §§ 17 und 13 Absatz 1 WHG“ ersetzt.

167.  In Tarifstelle 4.3.3.1 wird die Angabe „(§ 11 
RuhrSchVO)“ durch die Angabe „nach § 11 
RuhrSchVO“ ersetzt.

168.  In Tarifstelle 4.3.3.2 wird die Angabe „(§§ 2 und 4 
FSchFVO-Ruhr)“ durch die Angabe „nach den §§ 2 
und 4 FSchFVO-Ruhr“ ersetzt.

169.  In Tarifstelle 4.3.3.3 wird die Angabe „(§ 2 Absatz 1 
FSchFVO-Ruhr) durch die Angabe „nach § 2 Ab-
satz 1 FSchFVO-Ruhr“ und die Angabe „(§ 9 Ab-
satz 4 FSchFVO-Ruhr)“ durch die Angabe „nach § 9 
Absatz 4 FSchFVO-Ruhr“ ersetzt.

170.  In Tarifstelle 4.3.3.5 wird die Angabe „(§ 16 Ab-
satz 4 in Verbindung mit § 6 Absatz 6 FSchFVO-
Ruhr)“ durch die Angabe „nach § 16 Absatz 4 in 
Verbindung mit § 6 Absatz 6 FSchFVO-Ruhr“ 
 ersetzt.

171.  In Tarifstelle 4.3.3.6 wird die Angabe „(§ 6 
RuhrSchVO)“ durch die Angabe „nach § 6 
RuhrSchVO“ ersetzt.

172.  In Tarifstelle 4.3.3.7 wird die Angabe „(§ 1.23 
BinSchStrO, § 16 Absatz 2 RuhrSchVO)“ durch die 
Angabe „nach § 1.23 BinSchStrO oder § 16 Absatz 2 
RuhrSchVO“ ersetzt.

173.  In Tarifstelle 4.3.3.8 wird die Angabe „(§ 20 Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 18 Absatz 2 RuhrSchVO) 
durch die Angabe „nach § 20 Absatz 1 in Verbin-
dung mit § 18 Absatz 2 RuhrSchVO“ ersetzt.

174.  Tarifstelle 4.3.3.9 wird wie folgt gefasst:

  „4.3.3.9
Entscheidung über Ausnahmegenehmigungen nach 
§ 20 in Verbindung mit § 4 Absatz 1, §§ 8, 9, 11 Ab-
satz 2 oder 4, § 13 Absatz 2, § 17 Absatz 1 Buch-
stabe a oder § 18 Absatz 5 RuhrSchVO 
Gebühr: Euro 100 bis 500“.

175.  In Tarifstelle 4.3.3.10 wird die Angabe „(§ 2 Ab-
satz 1 RuhrSchVO in Verbindung mit § 1.21 
BinSchStrO) durch die Angabe „nach § 2 Absatz 1 
RuhrSchVO in Verbindung mit § 1.21 BinSchStrO“ 
ersetzt.

176.  In Tarifstelle 4.3.3.11 wird die Angabe „(§ 7 Miet-
boot-VO Ruhr)“ durch die Angabe „nach § 7 Miet-
boot-VO Ruhr“ ersetzt.

177.  In Tarifstelle 4.3.3.12 wird die Angabe „(§§ 4, 5 und 
7 Mietboot-VO Ruhr)“ durch die Angabe „nach den 
§§ 4, 5 und 7 Mietboot-VO Ruhr“ ersetzt.

178.  In Tarifstelle 4.3.3.13 wird die Angabe „(§ 8 Miet-
boot-VO Ruhr)“ durch die Angabe „nach § 8 Miet-
boot-VO Ruhr“ ersetzt.

179.  In Tarifstelle 4.3.4.1 wird die Angabe „(§ 6 SüwVO 
Abw)“ durch die Angabe „nach § 6 SüwVO Abw“ 
ersetzt.

180.  Tarifstelle 4.3.4.2 wird wie folgt gefasst:

  „4.3.4.2
Entscheidung über die Verringerung von der Pfl icht 
zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen nach 
§ 6 SüwVO Abw 
Gebühr: Euro 50 bis 200“.

181.  In Tarifstelle 4.3.4.3 wird die Angabe „(§ 12 SüwVO 
Abw)“ durch die Angabe „nach § 12 SüwVO Abw“ 
ersetzt.
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182.  In Tarifstelle 4.3.5.1 wird die Angabe „(§ 5 Absatz 3 
SüwV-kom)“ durch die Angabe „nach § 5 Absatz 3 
SüwV-kom“ ersetzt.

183.  In Tarifstelle 4.3.6.7.1 wird die Angabe „(§ 41 Ab-
satz 2 Satz 2 AwSV)“ durch die Angabe „nach § 41 
Absatz 2 Satz 2 AwSV“ ersetzt. 

184.  In Tarifstelle 4.3.6.7.2 wird die Angabe „(§ 41 Ab-
satz 2 Satz 2 AwSV)“ durch die Angabe „nach § 41 
Absatz 2 Satz 2 AwSV“ ersetzt.

185.  In Tarifstelle 4.3.6.7.3 wird die Angabe „AwS“ 
durch die Angabe „AwSV“ ersetzt.

186.  Tarifstelle 4.3.6.11 wird wie folgt gefasst:

  „4.3.6.11
Befreiung von den Anforderungen nach § 49 Ab-
satz 1 und 2 AwSV an Anlagen in Schutzgebieten 
nach § 49 Absatz 4 und Befreiung von den Anforde-
rungen nach § 50 Absatz 1 AwSV an Anlagen in 
Überschwemmungsgebieten nach § 50 Absatz 2 in 
Verbindung mit § 49 Absatz 4 AwSV“.

187.  Tarifstelle 4.3.6.12 wird wie folgt gefasst:

  „4.3.6.12
Entscheidung über die Anerkennung oder erneute 
Anerkennung im Fall der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens von Sachverständigenorganisationen 
nach § 52 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 AwSV, § 54 
Absatz 2 Satz 2 AwSV und von Güte- und Überwa-
chungsgemeinschaften nach § 57 Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 2 AwSV, § 59 Absatz 2 Satz 2 AwSV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
4.1.1.1“.

188.  In Tarifstelle 4.3.6.13 wird die Angabe „(§ 53 
 Absatz 6 AwSV)“ durch die Angabe „nach § 53 
 Absatz 6 AwSV“ und die Angabe „(§ 58 Absatz 2 
Satz 1 AwSV)“ durch die Angabe „nach § 58 
 Absatz 2 Satz 1 AwSV“ ersetzt.

189.  In Tarifstelle 4.3.6.14 wird die Angabe „(§ 55 Num-
mer 1 Buchstabe c AwSV)“ durch die Angabe „nach 
§ 55 Nummer 1 Buchstabe c AwSV“ und die Angabe 
„(§ 60 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c AwSV)“ 
durch die Angabe „nach § 60 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe c AwSV“ ersetzt.

190.  Die Tarifstellen 4.3.7 bis 4.3.7.7 werden wie folgt ge-
fasst:

  „4.3.7
Durchführung der Trinkwasserverordnung vom 
20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 159) in der jeweils 
geltenden Fassung, im Folgenden TrinkwV

  4.3.7.1
Festlegung eines Höchstwertes für Mikroorganis-
men nach § 6 Absatz 4 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.2
Festlegung eines Höchstwertes für chemische Stoffe 
nach § 7 Absatz 3 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.3
Prüfung einer Anzeige in Bezug auf Wasserversor-
gungsanlagen nach § 11 TrinkwV 
Gebühr: je Anlage Euro 50 bis 1 000

  4.3.7.4
Prüfung einer Anzeige in Bezug auf Nichttrinkwas-
seranlagen nach § 12 TrinkwV 
Gebühr: je Anlage Euro 50 bis 500

  4.3.7.5 
Genehmigung einer Abweichung von § 13 Absatz 5 
TrinkwV oder Verlängerung einer Genehmigung 
nach § 13 Absatz 6 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.6
Verlängerung einer Frist nach § 17 Absatz 1 
TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.7 
Genehmigung einer Ausnahme nach § 21 Absatz 4 
Satz 1 TrinkwV von den Anforderungen nach den 
§§ 18 und 20 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3“.

191.  Nach Tarifstelle 4.3.7.7 werden die folgenden Tarif-
stellen 4.3.7.8 bis 4.3.7.28 eingefügt:

  „4.3.7.8
Aufstellung eines Untersuchungsplan und Bestim-
mung von Untersuchungspfl ichten nach §§ 28 und 
29 TrinkwV

  4.3.7.8.1
Herstellung des Einvernehmens zum Untersu-
chungsplan zentraler oder dezentraler Wasserver-
sorgungsanlagen nach § 28 Absatz 2 Satz 3 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.8.2
begründete Bestimmung von § 28 Absatz 1 Satz 3 
TrinkwV abweichenden Untersuchungspfl ichten für 
dezentrale Wasserversorgungsanlagen und Bekannt-
gabe nach § 28 Absatz 3 Satz 1 und Satz 3 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.8.3
Bestimmung eines Betreibers, der Untersuchungen 
durchzuführen hat nach § 28 Absatz 5 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.8.4
Bestimmung durchzuführender Untersuchungen für 
Eigenwasserversorgungsanlagen nach § 29 Absatz 1 
Satz 2 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.8.5
Bestimmung durchzuführender Untersuchungen für 
mobile Eigenwasserversorgungsanlagen, aus denen 
Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen oder 
öffentlichen Tätigkeit abgegeben wird, nach § 29 
Absatz 2 Satz 1 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.8.6
Bestimmung durchzuführender Untersuchungen für 
zeitweiligen Wasserversorgungsanlagen nach § 29 
Absatz 3 Satz 1 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.9
Festlegung zur Aufstellung eines Programms für be-
triebliche Untersuchungen für dezentrale Wasser-
versorgungsanlagen nach § 30 Absatz 1 Satz 2 
TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.10
Festlegung der Untersuchungspfl ichten in Bezug auf 
Legionella spec. nach § 31 TrinkwV

  4.3.7.10.1
Festlegung der Untersuchungspfl ichten in Bezug auf 
Legionella spec. für zeitweilige Wasserversorgungs-
anlagen nach § 31 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 
TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.10.2
Festlegung abweichender Untersuchungspfl ichten 
in Bezug auf Legionella spec. für Gebäudewasser-
versorgungsanlagen nach § 31 Absatz 3 Satz 1 
TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3
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  4.3.7.11
Anordnung, Bestimmung oder Festlegung von 
 Untersuchungspfl ichten in Bezug auf radioaktive 
Stoffe nach § 32 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.12
Feststellung einer Ausnahme von den Untersu-
chungspfl ichten in Bezug auf radioaktive Stoffe 
nach § 33 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.13
Entscheidung über eine Anpassung oder Beibehal-
tung des Untersuchungsplans oder für eine Bestim-
mung von Untersuchungspfl ichten nach § 38 
TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.14
Zulassung und Listung einer Untersuchungsstelle 
nach § 40 TrinkwV

  4.3.7.14.1
Entscheidung über die Zulassung als Untersu-
chungsstelle nach § 40 Absatz 1 TrinkwV in Verbin-
dung mit § 15 Absatz 4 Satz 3 TrinkwV in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 
(BGBl. I S. 459), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4343) 
geändert worden ist 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.14.2
Prüfungen des Fortbestandes der Zulassungs- und 
Listungsvoraussetzungen nach § 40 Absatz 1 
TrinkwV in Verbindung mit § 15 Absatz 6 TrinkwV 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 
2016 (BGBl. I S. 459), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I 
S. 4343) geändert worden ist 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.14.3
Listung einer Untersuchungsstelle oder Änderung 
des Parameterumfangs nach § 40 Absatz 2 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.14.4
Teilnahme an Ringversuchen des Landesamtes für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen zur Erfüllung der Anforderung für eine 
Zulassung nach § 40 Absatz 1 TrinkwV in Verbin-
dung mit § 15 Absatz 4 Satz 3 Nummer 3 TrinkwV 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 
2016 (BGBl. I S. 459), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I 
S. 4343) geändert worden ist 
Gebühr: je Ringversuch Euro 100 bis 1 000 

  4.3.7.14.5
Teilnahme an Informationsveranstaltungen zu 
Ringversuchen des Landesamtes für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen zur 
Erfüllung der Anforderung für eine Zulassung nach 
§ 40 Absatz 1 TrinkwV in Verbindung mit § 15 Ab-
satz 4 Satz 3 Nummer 3 TrinkwV in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl. I 
S. 459), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4343) geändert 
worden ist 
Gebühr: je Teilnahme Euro 80 bis 120

  4.3.7.15
Festlegung und Erörterung der Stelle der Proben-
nahme nach § 41 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.16
Zustimmung zum Maßnahmenplan nach § 50 Ab-
satz 2 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.17
Überprüfung der Handlungspfl ichten des Betreibers 
in Bezug auf Legionella spec. nach § 51 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.18
Erörterung und Abstimmung einer Information der 
Verbraucher bei Überschreitungen von Grenzwer-
ten, Höchstwerten, Anforderungen, Parameterwer-
ten oder Erreichen des technischen Maßnahmen-
werts nach § 52 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.19
Überwachung von Wasserversorgungsanlagen nach 
§§ 54 und 55 TrinkwV

  4.3.7.19.1
Überwachung einer Wasserversorgungsanlage, die 
über den Umfang gemäß § 55 TrinkwV hinausgeht, 
nach § 54 Absatz 1 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.19.2
Besichtigung einer Wasserversorgungsanlage, der 
dazugehörigen Schutzzonen oder der Umgebung 
der Wasserfassungsanlage nach § 55 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 oder § 55 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.19.3
Entnahme von Wasserproben nach § 55 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 oder § 55 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 in Verbindung mit§ 59 Absatz 1 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.19.4
Untersuchung von Wasserproben nach § 55 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 oder § 55 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 in Verbindung mit§ 59 Absatz 1 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.19.5
Entscheidung über die Häufi gkeit der Überwachun-
gen nach § 55 Absatz 3 Satz 1 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.19.6
Festlegung des Umfangs der Entnahme und Unter-
suchung von Wasserproben nach § 55 Absatz 5 
Satz 1 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  Hinweis zu den Tarifstellen 4.3.7.19.3 und 4.3.7.19.4:
Werden mit der Untersuchung externe Stellen be-
auftragt, so sind die hierdurch entstehenden Kosten 
nach Rechnungslegung durch die beauftragte ex-
terne Stelle als Auslagen zu ersetzen.

  4.3.7.20
Überwachung von Wasserversorgungsanlagen im 
Hinblick auf radioaktive Stoffe nach § 57 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.21
Durchführung der Untersuchungen im Rahmen der 
Überwachung nach § 59 TrinkwV

  4.3.7.21.1
Aufforderung, eine bestimmte zugelassene Unter-
suchungsstelle zu benennen, nach § 59 Absatz 2 
TrinkwV 
Gebühr: Euro 20 bis Euro 50
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  4.3.7.21.2
Anordnung, dass erforderliche Untersuchung durch 
eine zugelassene Untersuchungsstelle veranlasst 
werden, nach § 59 Absatz 3 TrinkwV 
Gebühr: Euro 100 bis Euro 250

  4.3.7.21.3
Information über das Ergebnis der im Rahmen der 
Überwachung vorgenommenen Untersuchung nach 
§ 59 Absatz 4 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.22
Festhalten der Überwachungsergebnisse in einer 
Niederschrift und Übermittlung einer Ausfertigung 
nach § 60 Absatz 1 und 3 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.23
Anordnungen von Untersuchungen oder Maßnah-
men zur Gefahrenvorsorge nach § 61 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.24
Beurteilen von Gefährdungen und Risiken nach 
§ 62 TrinkwV

  4.3.7.24.1
Beurteilung, ob eine Schädigung der menschlichen 
Gesundheit zu besorgen ist, nach§ 62 Absatz 1 
Satz 1 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.24.2
Beurteilung, ob eine Wasserversorgungsanlage oder 
Teile davon weiterbetrieben werden können, nach 
§ 62 Absatz 1 Satz 2 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.24.3
Veranlassung von Nachforschungen nach § 62 Ab-
satz 2 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.25
Anordnung oder Sicherstellung von Maßnahmen 
zur Gefahrenabwehr nach §§ 63 und 64 TrinkwV

  4.3.7.25.1
Anordnung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
nach § 63 Absatz 1 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.25.2
Sicherstellung der Unterbrechung einer Wasserver-
sorgung nach § 63 Absatz 3 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.25.3
Anordnung einer Verbraucherinformation und 
 -beratung nach § 64 Absatz 1 und Absatz 2 TrinkwV
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.25.4
Beratung zu Maßnahmen und Verbraucherinforma-
tionen nach § 64 Absatz 2 und Absatz 3 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.26
Anordnung und Festlegung bei Nichteinhaltung der 
Anforderungen nach § 65 TrinkwV

  4.3.7.26.1
Anordnung einer Untersuchung zur Klärung der 
Ursache nach § 65 Absatz 1 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.26.2
Anordnung notwendiger Maßnahmen zur Wieder-
herstellung der Anforderungen an die Beschaffen-
heit des Trinkwassers nach § 65 Absatz 2 und Ab-
satz 3 Satz 1 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.26.3
Festlegung einer Duldung nach Prüfung im Einzel-
fall nach § 65 Absatz 3 Satz 2 und Satz 3 und Ab-
satz 4 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.27
Zulassung der Abweichung nach § 66 TrinkwV

  4.3.7.27.1
Zulassung einer Abweichung nach § 66 Absatz 1 
und Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.27.2
Prüfung der Durchführung und Wirksamkeit von 
Maßnahmen nach § 66 Absatz 2 Satz 3 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.27.3
Nochmalige Zulassung einer Abweichung nach § 66 
Absatz 3 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.27.4
Verlängerung einer Zulassung nach § 66 Absatz 6 
TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3

  4.3.7.28
Aufforderung und Anordnung zur Erfüllung einer 
Handlungspfl icht nach § 68 TrinkwV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3“.

192.  Im Hinweis zur Tarifstelle 4.4 wird nach der Angabe 
„Hinweis“ die Angabe „zur Tarifstelle 4.4“ eingefügt 
und die Angabe „des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. November 2009 über die 
 freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung (ABl. L. 342 vom 22.12.2009, 
S. 1)“ gestrichen.

193.  In Tarifstelle 4.4.1.6 wird die Angabe „dieses Geset-
zes“ durch die Angabe „des KrWG“ ersetzt.

194.  In Tarifstelle 4.4.1.14.2 wird die Angabe „wesentli-
che“ durch die Angabe „Wesentliche“ ersetzt.

195.  Nach Tarifstelle 4.4.1.14.3 wird folgende Tarifstelle 
4.4.1.14.4 eingefügt:

  „4.4.1.14.4
Falls eine wesentliche Änderung weder die Erhö-
hung des Volumens noch das Entstehen von Kosten 
zur Folge hat 
Gebühr: Euro 1 500 bis 10 000“.

196.  Im Hinweis zur Tarifstelle 4.4.1.14 wird in Satz 2 
die Angabe „Anlage (vergleiche Tarifstelle 3.1.4)“ 
durch die Angabe „Anlage, vergleiche Tarifstelle 
3.1.4,“ und die Angabe „vom Hundert“ durch die 
Angabe „Prozent“ ersetzt.

197.  In Tarifstelle 4.4.1.15.4 wird die Angabe „hat:“ 
durch die Angabe „hat“ ersetzt.

198.  In Tarifstelle 4.4.1.16 wird die Angabe „5000“ durch 
die Angabe „5 000“ ersetzt.

199.  In Tarifstelle 4.4.1.17 wird nach der Angabe „mit“ 
die Angabe „der“ eingefügt.

200.  In Tarifstelle 4.4.1.20 wird nach der Angabe „mit“ 
die Angabe „der“ eingefügt.

201.  In Tarifstelle 4.4.1.21 wird die Angabe „(§ 40 KrWG 
in Verbindung mit der DepV)“ durch die Angabe 
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„nach § 40 KrWG in Verbindung mit der DepV“ 
 ersetzt.

202.  In Tarifstelle 4.4.1.22 wird die Angabe „(§ 47 
KrWG)“ durch die Angabe „nach § 47 KrWG“ 
 ersetzt.

203.  Tarifstelle 4.4.1.23 wird wie folgt gefasst: 

  „4.4.1.23
Entscheidung über die Einstufung von Abfällen 
 gemäß § 48 KrWG in Verbindung mit § 3 Absatz 3 
der Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezem-
ber 2001 (BGBl. I S. 3379) in der jeweils geltenden 
Fassung 
Gebühr: Euro 100 bis 1 000“.

204.  Tarifstelle 4.4.1.28 wird wie folgt gefasst:

  „4.4.1.28
Entsorgergemeinschaft nach § 56 Absatz 6 KrWG in 
Verbindung mit § 16 EfbV“.

205.  Nach der Tarifstelle 4.4.1.28 werden die folgenden 
Tarifstellen 4.4.1.28.1 bis 4.4.1.28.3 eingefügt:

  „4.4.1.28.1
Entscheidung über die Anerkennung einer Entsor-
gergemeinschaft nach § 56 Absatz 6 EfbV 
Gebühr: 2 500 Euro bis 40 000 Euro

  4.4.1.28.2
Entscheidung über die Zustimmung zu relevanten 
Änderungen in Bezug auf die Anerkennung der 
Entsorgergemeinschaft 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
4.1.1.1

  4.4.1.28.3
Entscheidung über den Widerruf der Anerkennung 
einer Entsorgergemeinschaft nach § 16 Absatz 4 
EfbV oder Rücknahme der Anerkennung einer Ent-
sorgergemeinschaft nach § 16 Absatz 4 EfbV in Ver-
bindung mit § 48 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils 
geltenden Fassung, im Folgenden VwVfG NRW 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
4.1.1.1“.

206.  In Tarifstelle 4.4.2.1 wird die Angabe „(Artikel 3 
und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006)“ durch 
die Angabe „nach Artikel 3 und 4 der Verordnung 
(EG) Nr. 1013/2006“ ersetzt.

207.  In Tarifstelle 4.4.2.2 wird die Angabe „(Artikel 17 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006)“ 
durch die Angabe „nach Artikel 17 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1013/2006“ ersetzt.

208.  In Tarifstelle 4.4.2.3 wird die Angabe „(Artikel 3 
und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006)“ durch 
die Angabe „nach Artikel 3 und 4 der Verordnung 
(EG) Nr. 1013/2006“ ersetzt.

209.  In Tarifstelle 4.4.2.7 wird die Angabe „erfordern.“ 
durch die Angabe „erfordern“ ersetzt.

210.  Tarifstelle 4.4.3 wird wie folgt gefasst:

  „4.4.3
Amtshandlungen nach dem Landeskreislaufwirt-
schaftsgesetz vom 21. Juni 1988 (GV. NRW. S. 250) 
in der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden 
LKrWG, auch im Zusammenhang mit der Altölver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. April 2002 (BGBl. I S. 1368), im Folgenden Al-
tölV, der Bioabfallverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. April 2013 (BGBl. I 
S. 658), im Folgenden BioAbfV, der Altholzverord-
nung vom 15. August 2002 (BGBl. I S. 3302), im Fol-
genden AltholzV, und der Klärschlammverordnung 
vom 27. September 2017 (BGBI. I S. 3465), im Fol-
genden AbfKlärV, jeweils in der jeweils geltenden 
Fassung“.

211.  In Tarifstelle 4.4.4.1 wird die Angabe „(§ 4 Absatz 3 
Satz 1 und 2, Absatz 5 und 7, § 7 Absatz 2 Satz 1, § 7 
Absatz 3 Satz 1 AbfKlärV)“ durch die Angabe 
„nach § 4 Absatz 3 Satz 1 und 2, Absatz 5 und 7, § 7 
Absatz 2 Satz 1, § 7 Absatz 3 Satz 1 AbfKlärV“ 
 ersetzt. 

212.  In Tarifstelle 4.4.4.17 wird die Angabe „(Num-
mer 1.3 Satz 3 der Anlage 2 zu § 32 Absatz 2 und 3 
AbfKlärV)“ durch die Angabe „nach Nummer 1.3 
Satz 3 der Anlage 2 zu § 32 Absatz 2 und 3 AbfKlärV“ 
ersetzt.

213.  In Tarifstelle 4.4.4.18 wird die Angabe „(Num-
mer 1.3 Satz 4 der Anlage 2 zu § 32 Absatz 2 und 3 
AbfKlärV)“ durch die Angabe „nach Nummer 1.3 
Satz 4 der Anlage 2 zu § 32 Absatz 2 und 3 AbfKlärV“ 
ersetzt.

214.  In Tarifstelle 4.4.4.19 wird die Angabe „(Num-
mer 2.3 Absatz 4 Satz 1 der Anlage 2 zu § 32 Ab-
satz 2 und 3 AbfKlärV)“ durch die Angabe „nach 
Nummer 2.3 Absatz 4 Satz 1 der Anlage 2 zu § 32 
Absatz 2 und 3 AbfKlärV“ ersetzt.

215.  In Tarifstelle 4.4.4.20 wird die Angabe „(Num-
mer 2.3 Absatz 4 Satz 3 der Anlage 2 zu § 32 Ab-
satz 2 und 3 AbfKlärV)“ durch die Angabe „nach 
Nummer 2.3 Absatz 4 Satz 3 der Anlage 2 zu § 32 
Absatz 2 und 3 AbfKlärV“ ersetzt.

216.  In Tarifstelle 4.4.5.1.2 wird die Angabe „nachträgli-
che“ durch die Angabe „Nachträgliche“ ersetzt. 

217.  In Tarifstelle 4.4.6.2 wird die Angabe „§§ 9 
NachwV“ durch die Angabe „§ 9 NachwV“ ersetzt.

218.  Tarifstelle 4.4.6.3 wird wie folgt gefasst:

  „4.4.6.3
Entgegennahme und Bearbeitung von Begleitschei-
nen nach §§ 11 und 17 bis 19 NachwV“.

219.  In Tarifstelle 4.4.6.3.1 wird die Angabe „(Anfall 
oder Sammlung innerhalb oder außerhalb NRW, 
Entsorgung in NRW; Erhebung beim Entsorger)“ 
durch die Angabe „bei Anfall oder Sammlung in-
nerhalb oder außerhalb NRW, Entsorgung in NRW, 
Erhebung beim Entsorger“ ersetzt.

220.  In Tarifstelle 4.4.6.3.2 wird die Angabe „(Anfall in-
nerhalb NRW, Abfallentsorgung außerhalb NRW; 
Erhebung beim Abfallerzeuger)“ durch die Angabe 
„bei Anfall innerhalb NRW, Abfallentsorgung au-
ßerhalb NRW, Erhebung beim Abfallerzeuger“ er-
setzt.

221.  In Tarifstelle 4.4.6.3.3 wird die Angabe „(Sammlung 
in NRW, Sammler mit Sitz innerhalb oder außer-
halb NRW, Abfallentsorgung außerhalb NRW; Erhe-
bung beim Sammler)“ durch die Angabe „bei 
Sammlung in NRW, Sammler mit Sitz innerhalb 
oder außerhalb NRW, Abfallentsorgung außerhalb 
NRW, Erhebung beim Sammler“ ersetzt.

222.  Tarifstelle 4.4.7.3 wird wie folgt gefasst:

  „4.4.7.3
Widerruf der Zustimmung nach § 12 Absatz 4 EfbV 
oder Rücknahme der Zustimmung zu einem Über-
wachungsvertrag nach § 12 Absatz 4 EfbV in Ver-
bindung mit § 48 VwVfG NRW 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
4.1.1.1 bis 4.1.1.3“.

223.  In Tarifstelle 4.4.11 wird die Angabe „, im Folgen-
den VersatzV“ gestrichen.

224.  In Tarifstelle 4.4.14.5 wird die Angabe „(Fußnoten 1 
und 2 zu Tabelle 1 Anhang 3 DepV, Anhang 3 Num-
mer 2 DepV und Fußnoten zu Tabelle 2 Anhang 3 
DepV)“ durch die Angabe „nach den Fußnoten 1 
und 2 zu Tabelle 1 Anhang 3 DepV, Anhang 3 Num-
mer 2 DepV und Fußnoten zu Tabelle 2 Anhang 3 
DepV“ ersetzt.

225.  In den Tarifstellen 4.4.14.5.1 und 4.4.14.5.2 wird je-
weils die Angabe „Tonnen:“ durch die Angabe 
„Tonnen“ ersetzt.

226.  In Tarifstelle 4.4.14.5.2.2 wird die Angabe „2 000“ 
durch die Angabe „4 000“ ersetzt.

227.  In Tarifstelle 4.4.14.5.2.3 wird die Angabe „2 000“ 
durch die Angabe „6 000“ ersetzt.

228.  In Tarifstelle 4.4.14.6 wird die Angabe „(§ 6 Ab-
satz 6 DepV, Anhang 3 Nummer 2 DepV und Fußno-
ten zu Tabelle 2 Anhang 3 DepV)“ durch die Angabe 
„nach § 6 Absatz 6 DepV, Anhang 3 Nummer 2 
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DepV und Fußnoten zu Tabelle 2 Anhang 3 DepV“ 
ersetzt.

229.  In den Tarifstellen 4.4.14.6.1 und 4.4.14.6.2 wird je-
weils die Angabe „Tonnen:“ durch die Angabe 
„Tonnen“ ersetzt.

230.  In Tarifstelle 4.4.14.6.2.2 wird die Angabe „2 000“ 
durch die Angabe „4 000“ ersetzt.

231.  In Tarifstelle 4.4.14.6.2.3 wird die Angabe „2 000“ 
durch die Angabe „6 000“ ersetzt.

232.  In Tarifstelle 4.4.14.7 wird die Angabe „(§ 4 Num-
mer 2 DepV)“ durch die Angabe „nach § 4 Num-
mer 2 DepV“ ersetzt.

233.  Nach Tarifstelle 4.4.14.13 wird folgende Tarifstelle 
4.4.14.14 eingefügt: 

  „4.4.14.14
Überprüfung von Sicherheitsleistungen nach § 18 
DepV 
Gebühr: Euro 100 bis 1 500“.

234.  Die bisherige Tarifstelle 4.4.14.14 wird die Tarif-
stelle 4.4.14.15.

235.  Die bisherige Tarifstelle 4.4.14.15 wird Tarifstelle 
4.4.14.16 und die Angabe „(Anhang 5 Nummer 3.2 
Satz 3)“ wird durch die Angabe „nach Anhang 5 
Nummer 3.2 Satz 3 DepV“ ersetzt. 

236.  Tarifstelle 4.4.16 wird wie folgt gefasst:

  „4.4.16
Entscheidung über die Zulassung einer Ausnahme 
von der Getrennthaltung von PCB-haltigen Ölen 
von anderen Altölen nach § 4 Absatz 2 AltÖlV 
Gebühr: Euro 100 bis 200“.

237.  Tarifstelle 4.4.16.1 wird aufgehoben.

238.  In Tarifstelle 4.4.17.1 wird die Angabe „(Nummer 5 
des Anhangs zur AltfahrzeugV)“ durch die Angabe 
„nach Nummer 5 des Anhangs zur AltfahrzeugV“ 
ersetzt.

239.  In Tarifstelle 4.4.22.1 wird nach der Angabe „§ 5 
Absatz 3 Satz 1“ die Angabe „LSchAbfG“ einge-
fügt.

240.  In Tarifstelle 4.4.22.2 wird nach der Angabe „§ 5 
Absatz 3 Satz 2“ die Angabe „LSchAbfG“ einge-
fügt.

241.  In Tarifstelle 4.4.24 wird die Angabe „, im Folgen-
den EWKVerbotsV,“ gestrichen. 

242.  Nach Tarifstelle 4.4.24 werden die folgenden Tarif-
stellen 4.4.25 bis 4.4.25.11 eingefügt:

  „4.4.25
Amtshandlungen nach der Ersatzbaustoffverord-
nung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598) in der je-
weils geltenden Fassung, im Folgenden Ersatzbau-
stoffV

  4.4.25.1
Entscheidung über die Zustimmung zur Entsorgung 
von mineralischen Ersatzbaustoffen bei Einstellung 
der Fremdüberwachung nach § 13 Absatz 2 Ersatz-
baustoffV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
4.1.1.1

  4.4.25.2 
Güteüberwachungsgemeinschaft nach § 13a Ersatz-
baustoffV

  4.4.25.2.1
Entscheidung über die Anerkennung der Tätigkeit 
einer Güteüberwachungsgemeinschaft für Ersatz-
baustoffe nach § 13a ErsatzbaustoffV 
Gebühr: 2 500 Euro bis 40 000 Euro

  4.4.25.2.2
Entscheidung über die Zustimmung zu relevanten 
Änderungen in Bezug auf die Anerkennung der 
 Güteüberwachungsgemeinschaft 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
4.1.1.1

  4.4.25.2.3
Entscheidung über den Widerruf der Anerkennung 
einer Güteüberwachungsgemeinschaft nach § 13a 
Absatz 5 ErsatzbaustoffV oder Rücknahme der An-
erkennung einer Güteüberwachungsgemeinschaft 
nach § 13a Absatz 5 ErsatzbaustoffV in Verbindung 
mit § 48 VwVfG NRW 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
4.1.1.1

  4.4.25.3
Entscheidung über die Zustimmung zur Festlegung 
zu einer Materialklasse von nicht aufbereitetem 
 Bodenmaterial und nicht aufbereitetem Baggergut 
nach § 16 Absatz 1 ErsatzbaustoffV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
4.1.1.1

  4.4.25.4
Entscheidung über die Zustimmung zur Errichtung 
einer künstlich hergestellten Grundwasserdeck-
schicht nach § 19 Absatz 8 ErsatzbaustoffV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
4.1.1.1 

  4.4.25.5
Entscheidung über Einzelfallzulassung weiterer 
Bauweisen nach § 21 Absatz 2 ErsatzbaustoffV 
Gebühr: Die Höhe der Gebühr ist durch entspre-
chende Anwendung der Tarifstelle 4.3.1.1 in Verbin-
dung mit Ziffer 1.8 Buchstabe b des Anhangs 5 zu 
den Tarifstellen 4.3.1.1, 4.3.1.2 und 4.3.1.3 bestim-
men.

  4.4.25.6
Entscheidung über Einzelfallzulassung nicht gere-
gelter Stoffe und Materialklassen nach § 21 Ab-
satz 3 ErsatzbaustoffV 
Gebühr: Die Höhe der Gebühr ist durch entspre-
chende Anwendung der Tarifstelle 4.3.1.1 in Verbin-
dung mit Ziffer 1.8 Buchstabe b des Anhangs 5 zu 
den Tarifstellen 4.3.1.1, 4.3.1.2 und 4.3.1.3 zu be-
stimmen

  4.4.25.7
Entscheidung über die gebietsbezogene Festlegung 
höherer Materialwerte nach § 21 Absatz 4 Ersatz-
baustoffV 
Gebühr: 50 Euro bis 5 000 Euro

  4.4.25.8
Entscheidung über die gebietsbezogene Festlegung 
höherer Materialwerte für bestimmte Einbauweisen 
nach § 21 Absatz 5 ErsatzbaustoffV 
Gebühr: 50 Euro bis 5 000 Euro

  4.4.25.9
Entgegennahme einer Voranzeige für anzeigepfl ich-
tige Einbaumaßnahmen nach § 22 Absatz 1 Ersatz-
baustoffV, die nicht einem landeseinheitlichen be-
ziehungsweise bundeseinheitlichen Format für ein 
elektronisches Kataster nach § 23 ErsatzbaustoffV 
entspricht 
Gebühr: 200 Euro

  4.4.25.10
Entgegenahme einer Voranzeige für Einbaumaßnah-
men in festgesetzten Wasserschutzgebieten und 
Heilquellenschutzgebieten nach § 22 Absatz 2 Er-
satzbaustoffV, die nicht einem landeseinheitlichen 
beziehungsweise bundeseinheitlichen Format für 
ein elektronisches Kataster nach § 23 Ersatzbau-
stoffV entspricht 
Gebühr: 200 Euro

  4.4.25.11
Entgegennahme einer Abschlussanzeige für anzei-
gepfl ichtige Einbaumaßnahmen nach § 22 Absatz 4 
ErsatzbaustoffV, die nicht einem landeseinheitli-
chen beziehungsweise bundeseinheitlichen Format 
für ein elektronisches Kataster nach § 23 Ersatz-
baustoffV entspricht 
Gebühr: 200 Euro“.

243.  Tarifstelle 4.5 wird wie folgt geändert:

 a)  In Buchstabe a wird nach der Angabe 
„BBodSchG“ ein Komma eingefügt und die 
 Angabe „dieses Gesetzes“ durch die Angabe 
„des BBodSchG“ ersetzt.
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 b)  In Buchstabe b wird die Angabe „dieses Geset-
zes“ durch die Angabe „des LBodSchG“ ersetzt.

244.  In Tarifstellen 4.5.1 wird die Angabe „dieses Geset-
zes“ durch die Angabe „des BBodSchG“ ersetzt.

245.  In Tarifstellen 4.5.4 wird die Angabe „dieses Geset-
zes“ durch die Angabe „des LBodSchG“ ersetzt.

246.  In Tarifstelle 4.5.7 wird die Angabe „(§ 18 
BBodSchG und § 17 LBodSchG in Verbindung mit 
der SU-BodAV NRW)“ durch die Angabe „nach § 18 
BBodSchG und § 17 LBodSchG in Verbindung mit 
der SU-BodAV NRW“ ersetzt.

247.  In der Ergänzenden Regelung zu den Tarifstellen 
4.6.1.1.1 bis 4.6.1.1.3 wird die Angabe „worden 
wäre“ durch die Angabe „worden wäre.“ ersetzt.

248.  In Tarifstelle 4.6.1.1.6 wird die Angabe „BGBl. I. 
S. 686“ durch die Angabe „BGBl. I S. 686“ ersetzt.

249.  Die Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 4.6.1.1 
wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 6 wird nach der Angabe „§ 15“ die 
Angabe „BImSchG“ eingefügt.

 b)  Nummer 7 wie folgt gefasst:

   „7. Die Gebühr vermindert sich um 30 Prozent, 
wenn die Anlage Teil eines nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1221/2009 registrierten Unternehmens 
ist oder der Betreiber der Anlage über ein nach 
DIN ISO 14001, Ausgabe November 2015, die bei 
der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen und 
bei der Deutschen Nationalbibliothek archivmä-
ßig gesichert niedergelegt ist, zertifi ziertes Um-
weltmanagementsystem verfügt.“

 c)  Nummer 8 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird die Angabe „vom Hundert“ 
durch die Angabe „Prozent“ ersetzt.

  bb)  In Satz 2 wird die Angabe „Tarifstelle 
4.6.1.1“ gestrichen.

250.  In den Tarifstellen 4.6.1.3 und 4.6.1.5 wird jeweils 
die Angabe „ein Halb“ durch die Angabe „die 
Hälfte“ ersetzt.

251.  In Tarifstelle 4.6.1.5.1 wird die Angabe „Euro 150 
bis 2 500“ durch die Angabe „je nach Zeitaufwand 
nach der Tarifstelle 4.1.1.1“ ersetzt.

252.  In Tarifstelle 4.6.2 wird die Angabe „Bundes- 
Immissionsschutzgesetz“ durch die Angabe 
„BImSchG“ ersetzt.

253.  In Tarifstelle 4.6.2.1 wird die Angabe „(§ 17 
BImSchG)“ durch die Angabe „nach § 17 
BImSchG“ ersetzt.

254.  In Tarifstelle 4.6.2.1.3 wird die Angabe „ein Halb“ 
durch die Angabe „die Hälfte“ ersetzt.

255.  In Tarifstelle 4.6.2.2.1 wird die Angabe „(§ 20 Ab-
satz 1a BImSchG)“ durch die Angabe „nach § 20 
Absatz 1a BImSchG“ ersetzt.

256.  In Tarifstelle 4.6.2.5 wird nach der Angabe „§ 24“ 
die Angabe „BImSchG“ eingefügt.

257.  In Tarifstelle 4.6.2.8 wird die Angabe „1 000 bis 
3 000“ durch die Angabe „2 000 bis 6 000“ ersetzt.

258.  Nach Tarifstelle 4.6.2.12 werden die folgenden 
 Tarifstellen 4.6.2.13 bis 4.6.2.19 eingefügt: 

  „4.6.2.13
Entscheidung über die Zulassung einer Abweichung 
nach § 31a Absatz 1 BImSchG 
Gebühr: Euro 100 bis 3 000

  4.6.2.14
Entscheidung über die Zulassung einer Abweichung 
nach § 31b Absatz 1 BImSchG 
Gebühr: Euro 100 bis 3 000

  4.6.2.15
Entscheidung über die Zulassung einer Abweichung 
nach § 31c Absatz 1 BImSchG 
Gebühr: Euro 100 bis 3 000

  4.6.2.16
Entscheidung über die Zulassung einer Abweichung 
nach § 31d Absatz 1 BImSchG 
Gebühr: Euro 100 bis 3 000

  4.6.2.17
Entscheidung über einen Antrag auf Zulassung 
 einer Abweichung nach § 31i Absatz 1 BImSchG 
Gebühr: Euro 100 bis 3 000

  4.6.2.18
Entscheidung über einen Antrag auf Zulassung der 
Überschreitung von Immissionsrichtwerten nach 
§ 31j Absatz 1 BImSchG 
Gebühr: Euro 100 bis 3 000

  4.6.2.19
Entscheidung über einen Antrag auf Zulassung von 
Abweichungen nach § 31k Absatz 1 BImSchG 
Gebühr: Euro 50 bis 500“.

259.  Die bisherige Tarifstelle 4.6.2.13 wird Tarifstelle 
4.6.2.20.

260.  Tarifstelle 4.6.2.14 wird Tarifstelle 4.6.2.21 und die 
Angabe „Euro 0,25 vom Hundert“ wird durch die 
Angabe „0,25 Prozent“ ersetzt.

261.  Die Tarifstellen 4.6.2.15 bis 4.6.2.15.3 werden die 
Tarifstellen 4.6.2.2.22 bis 4.6.2.22.3.

262.  Tarifstelle 4.6.2.15.4 wird Tarifstelle 4.6.2.22.4 und 
die Angabe „1200“ wird durch die Angabe „1 200“ 
ersetzt.

263.  Die Tarifstellen 4.6.2.15.5 bis 4.6.2.16 werden die 
Tarifstellen 4.6.2.22.5 bis 4.6.2.23.

264.  Tarifstelle 4.6.3.4.4 wird wie folgt gefasst: 

  „4.6.3.4.4
Entscheidung über einen Antrag auf Gestattung der 
Bestellung eines oder mehrerer nicht betriebsange-
höriger Immissionsschutz- oder Störfallbeauftrag-
ter nach § 5 der 5. BImSchV 
Gebühr: Euro 250 bis 700 je Person“.

265.  In Tarifstelle 4.6.3.4.7 wird nach der Angabe „oder“ 
die Angabe „Absatz“ gestrichen.

266.  In Tarifstelle 4.6.3.8.5 wird die Angabe „(§ 9 Ab-
satz 4 und 5, § 13 der 12. BImSchV)“ durch die An-
gabe „nach § 9 Absatz 4 und 5, § 13 der 12. 
BImSchV“ ersetzt.

267.  In Tarifstelle 4.6.3.8.6 wird die Angabe „(§ 11 Ab-
satz 6 der 12. BImSchV)“ durch die Angabe „nach 
§ 11 Absatz 6 der 12. BImSchV“ ersetzt.

268.  In Tarifstelle 4.6.3.8.8.1 wird die Angabe „(§ 16 Ab-
satz 2 Nummer 1 der 12. BImSchV)“ durch die An-
gabe „nach § 16 Absatz 2 Nummer 1 der 12. 
BImSchV“ ersetzt.

269.  In Tarifstelle 4.6.3.8.8.2 wird die Angabe „(§ 16 Ab-
satz 4 der 12. BImSchV)“ durch die Angabe „nach 
§ 16 Absatz 4 der 12. BImSchV“ ersetzt.

270.  In Tarifstelle 4.6.3.9.1 wird die Angabe „(§ 7 Ab-
satz 1 und 2 der 13. BImSchV)“ durch die Angabe 
„nach § 7 Absatz 1 und 2 der 13. BImSchV“ ersetzt.

271.  Tarifstelle 4.6.3.9.2 wird wie folgt gefasst:

  „4.6.3.9.2
Prüfung von Nachweisergebnissen nach § 4 Ab-
satz 4, § 5 Absatz 5, § 13 Absatz 5, § 14 Absatz 5, 
§ 20 Absatz 7, § 28 Absatz 4, 14 und 15, § 29 Ab-
satz 9 und 10, § 30 Absatz 9, § 32 Absatz 6 und 7, 
§ 33 Absatz 13, § 34 Absatz 8, § 49 Absatz 8 der 
13. BImSchV 
Gebühr: Euro 50 bis 500“.

272.  Tarifstelle 4.6.3.9.8 wird wie folgt gefasst:

  „4.6.3.9.8
Entscheidung über einen Antrag auf Zulassung von 
Ausnahmen von einzelnen Anforderungen der Ver-
ordnung nach § 23 Absatz 1, § 28 Absatz 6, 8 und 
9, § 29 Absatz 3 bis 6, § 30 Absatz 4, 5, 7 und 8, 
§ 32 Absatz 6, § 33 Absatz 12 und § 51 Satz 2 der 
13. BImSchV“.

273.  Tarifstelle 4.6.3.9.8.3 wird wie folgt gefasst:
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  „4.6.3.9.8.3
Ausnahmen von sonstigen Anforderungen 
Gebühr: Euro 100 bis 2 500“.

274.  In Tarifstelle 4.6.3.9.9 wird nach der Angabe „oder“ 
die Angabe „Absatz“ gestrichen.

275.  In Tarifstelle 4.6.3.9.10 wird die Angabe „75 bis 
500“ durch die Angabe“ durch die Angabe „100 bis 
1 000“ ersetzt.

276.  Dem Wortlaut der Tarifstelle 4.6.3.10 wird die An-
gabe „Durchführung der“ vorangestellt. 

277.  In Tarifstelle 4.6.3.10.2 wird die Angabe „(§ 6 Ab-
satz 6 und § 7 Absatz 6 der 17. BImSchV)“ durch die 
Angabe „nach § 6 Absatz 4 und 6 und § 7 Absatz 6 
der 17. BImSchV“ ersetzt.

278.  In Tarifstelle 4.6.3.10.3 wird die Angabe „§ 15 Ab-
satz 4“ durch die Angabe „nach § 15 Absatz 6“ er-
setzt.

279.  In Tarifstelle 4.6.3.10.4 wird die Angabe „Hg-Emis-
sionen nach § 16 Absatz 8“ durch die Angabe 
„Emissionen nach § 16 Absatz 3, 6 und 8“ ersetzt.

280.  Tarifstelle 4.6.3.10.7 wird wie folgt gefasst:

  „4.6.3.10.7
Prüfung des Jahresberichtes und Weiterleitung an 
das Umweltbundesamt nach § 22 Absatz 1 und 2 
der 17. BImSchV 
Gebühr: Euro 100 bis 1 000“.

281.  Dem Wortlaut der Tarifstelle 4.6.3.11 wird die An-
gabe „Durchführung der“ vorangestellt. 

282.  Tarifstelle 4.6.3.11.2.2 wird wie folgt gefasst:

  „4.6.3.11.2.2
oder im Sinne von Nummer 5.3.2.1 der Technischen 
Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom 18. August 
2021 (GMBl. Nr. 48-54, S. 1050) in der jeweils gel-
tenden Fassung, im Folgenden TA Luft 
Gebühr: Euro 50 bis 500“.

283.  Tarifstelle 4.6.3.14.2 wird wie folgt gefasst:

  „4.6.3.14.2
Prüfung des Ergebnisses von Messungen nach den 
§§ 8 oder 10 der 27. BImSchV 
Gebühr: Euro 75 bis 500“.

284.  In Tarifstelle 4.6.3.16.1 wird nach der Angabe „An-
hang IV“ die Angabe „der 31. BImSchV“ eingefügt.

285.  In Tarifstelle 4.6.3.16.3 wird die Angabe „(§ 6 in 
Verbindung mit § 5 Absatz 4 und 8 der 31. 
BImSchV)“ durch die Angabe „nach § 6 in Verbin-
dung mit § 5 Absatz 4 und 8 der 31. BImSchV“ 
 ersetzt.

286.  In Tarifstelle 4.6.3.16.4 wird die Angabe „(§ 6 
in Verbindung mit § 5 Absatz 6 und 8 der 
31. BImSchV)“ durch die Angabe “nach § 6 in 
 Verbindung mit § 5 Absatz 6 und 8 der 
31. BImSchV“  ersetzt.

287.  Tarifstelle 4.6.3.19.1 wird wie folgt gefasst:

  „4.6.3.19.1
Entscheidung über die Bekanntgabe einer Stelle 
 gemäß § 29b BImSchG in Verbindung mit § 26 
BImSchG nach § 12 Absatz 2 der 41. BImSchV, be-
treffend § 13 Absatz 3 der 1. BImSchV, § 12 Absatz 9 
der 2. BImSchV, § 16 Absatz 3 oder 4 der 13. 
BImSchV, § 15 Absatz 3 oder 4 der 17. BImSchV, § 8 
Absatz 3 der 20. BImSchV, § 5 Absatz 3 der 21. 
BImSchV, § 7 Absatz 3 der 27. BImSchV, § 8 Ab-
satz 3 oder 4 der 30. BImSchV, § 5 Absatz 4 der 31. 
BImSchV, Nummer 5.3 TA Luft 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
4.1.1.1“.

288.  Tarifstelle 4.6.3.19.6 wird wie folgt gefasst:

  „4.6.3.19.6
Entscheidung über die Bekanntgabe eines Sachver-
ständigen nach § 29b BImSchG in Verbindung mit 
§ 29a Absatz 1 Satz 1 BImSchG nach § 12 der 
41. BImSchV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
4.1.1.1“.

289.  Die Ergänzende Regelung zu Tarifstelle 4.6.3.19.6 
wird aufgehoben.

290.  In Tarifstelle 4.6.3.19.8 wird die Angabe „(§ 14 der 
41. BImSchV)“ durch die Angabe „nach § 14 der 
41. BImSchV“ ersetzt.

291.  Tarifstelle 4.6.3.21.2 wird wie folgt gefasst:

  „4.6.3.21.2
Prüfung von Nachweisergebnissen betreffend § 16 
Absatz 5 Satz 3, § 20 Absatz 2, § 21 Absatz 3 Satz 2 
und Absatz 5, § 22 Absatz 1, § 23 Absatz 6, § 24 Ab-
satz 3, 6, 7 Satz 1 und Absatz 12 Satz 3, § 29 Ab-
satz 4 Satz 3 und Absatz 5 Satz 2 der 44. BImSchV 
Gebühr: Euro 75 bis 500“.

292.  Tarifstelle 4.6.3.21.8 wird wie folgt gefasst:

  „4.6.3.21.8
Prüfung des Ergebnisses von Messungen nach den 
§§ 30 Absatz 2 und 31 Absatz 6 und 9 Satz 4 der 
44. BImSchV 
Gebühr: Euro 75 bis 500“.

293.  Die Tarifstellen 4.6.3.21.8.1 und 4.6.3.21.8.2 werden 
aufgehoben.

294.  Nach Tarifstelle 4.6.3.21.10.2 werden folgende Tarif-
stellen 4.6.3.21.11 bis 4.6.3.21.11.2 eingefügt:

  „4.6.3.21.11
Zulassung einer Ausnahme von den Ableitbedin-
gungen nach § 32 Absatz 3 Satz 1 der 44. BImSchV

  4.6.3.21.11.1
Unbefristete Ausnahmen von den Ableitbedingun-
gen 
Gebühr: Euro 500 bis 5 000

  4.6.3.21.11.2
Befristete Ausnahmen von den Ableitbedingungen 
Gebühr: Euro 250 bis 2 500“.

295.  Nach Tarifstelle 4.6.5 wird die folgende Tarifstelle 
4.6.5.1 eingefügt:

  „4.6.5.1
Entscheidung über die gesonderte Emissionsgeneh-
migung nach § 4 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit 
Absatz 1 TEHG 
Gebühr: Euro 500 bis 5 000“.

296.  Die bisherigen Tarifstellen 4.6.5.1 bis 4.6.5.2 werden 
die Tarifstellen 4.6.5.2. bis 4.6.5.3.

297.  Tarifstelle 4.6.6.1 wird wie folgt gefasst:

  „4.6.6.1
Prüfung des Messberichtes nach § 27 Absatz 5 EEG 
2009 
Gebühr: Euro 100 bis 200“.

298.  In Tarifstelle 4.6.6.2 wird die Angabe „(§ 66 Ab-
satz 1 Nummer 4a EEG 2009)“ durch die Angabe 
„nach § 66 Absatz 1 Nummer 4a EEG 2009“ ersetzt.

299.  Tarifstelle 4.6.7 wird wie folgt gefasst:

  „4.6.7
Durchführung der TA Luft“.

300.  In Tarifstelle 4.7.1.3.5 wird die Angabe „(§ 25 Ab-
satz 1 GenTG)“ durch die Angabe „nach § 25 Ab-
satz 1 GenTG“ ersetzt. 

301.  Nach Tarifstelle 4.7.1.3.5 wird folgender Hinweis 
eingefügt:

  „Hinweis zur Tarifstelle 4.7.1.3.5: 
Reisekosten von Angehörigen der Überwachungsbe-
hörde gelten als in die vorstehenden Gebühren der 
Tarifstelle 4.7.1.3.5 einbezogen.“

302.  In Tarifstelle 4.7.1.3.6 wird die Angabe „(§ 25 Ab-
satz 1 GenTG)“ durch die Angabe „nach § 25 Ab-
satz 1 GenTG“ ersetzt.

303.  In Tarifstelle 4.7.1.3.9 wird die Angabe „oder Ab-
satz 4“ durch die Angabe „, 4“ ersetzt.

304.  In Tarifstelle 4.7.2.2 wird die Angabe „bis 4 (§ 28 
Absatz 3 Satz 5 GenTSV)“ durch die Angabe „bis 5 
GenTSV“ersetzt

305.  Tarifstelle 4.7.2.4 wird wie folgt gefasst:



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 14 vom 29. Mai 2024 277

  „4.7.2.4
Entscheidung über die Beschränkung des Nachwei-
ses der erforderlichen Sachkunde für festgelegte 
Arbeiten nach § 28 Absatz 4 GenTSV 
Gebühr: Euro 100 bis 500“.

306.  Tarifstelle 4.7.2.6 wird wie folgt gefasst:

  „4.7.2.6
Entscheidung über die Gestattung der Bestellung 
eines oder mehrerer nicht betriebsangehöriger Pro-
jektleiter nach § 28 Absatz 6 GenTSV oder Beauf-
tragter für die biologische Sicherheit nach § 29 Ab-
satz 2 GenTSV 
Gebühr: Euro 100 bis 500“.

307.  Ziffer 1.8 des Anhangs 5 zu den Tarifstellen 4.3.1.1, 
4.3.1.2 und 4.3.1.3 wird wie folgt gefasst:

  „1.8
Maßnahmen, die geeignet sind, dauernd oder in ei-
nem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige 
Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizu-
führen nach § 9 Absatz 2 Nummer 2 WHG

  a) Entnehmen von Stoffen aus dem Untergrund wie 
beispielsweise Kies, Sand oder Ton

  aa) gewerbemäßig oder im Rahmen wirtschaftlicher 
Unternehmen

  aaa) bis 1.000.000 m3 Stoffmenge = 5,00 Euro/m3 für 
die darüber hinausgehende Menge

  bbb) von 1.000.001 bis 2.000.000 m3 = 2,50 Euro/m3

  ccc) von 2.000.001 m3 an aufwärts = 1,00 Euro/m3

  bb) für sonstige Zwecke wie beispielsweise Anlage 
von Fischteichen

  aaa) bis 1.000.000 m3 = 2,50 Euro/m3 für die darü-
ber hinausgehende Menge

  bbb) 1,00 Euro/m3

  b) Sonstige Maßnahmen entsprechend der von der 
Maßnahme erfassten Bodenfl äche

  aa) bis 10.000 m2 = 80 Euro/m2

 bb) von 10.001 bis 100.000 m2 = 40 Euro/m2

 cc) von 100.001 bis 1.000.000 m2 = 10 Euro/m2

  dd) für die darüber hinausgehende Fläche = 
1,00 Euro/m2

  c) Die im Bereich des Bergbaus nach Tarifstelle 
3.3.1 des Allgemeinen Gebührentarifs zur Allgemei-
nen Verwaltungsgebührenordnung für die Zulas-
sung eines Betriebsplans nach §§ 51, 55 BBergG zu 
erhebenden Gebühren bleiben unberührt.“

308.  In Tarifstelle 5.1.1.1 Satz 3 wird die Angabe „(zum 
Beispiel Reisekosten, Materialkosten)“ durch die 
Angabe „wie beispielsweise Reisekosten, Material-
kosten“ ersetzt.

309.  In Tarifstelle 5.2.1.1 wird die Angabe „(§§ 3, 4 und 5 
SaatV)“ durch die Angabe „nach §§ 3, 4 und 5 
SaatV“ ersetzt.

310.  In Tarifstelle 5.2.1.2.5 wird die Angabe „(§§ 8 und 9 
SaatV)“ durch die Angabe „nach §§ 8 und 9 SaatV“ 
ersetzt.

311.  In Tarifstelle 5.2.1.2.6 wird die Angabe „(§ 10 
SaatV)“ durch die Angabe „nach § 10 SaatV“ 
 ersetzt.

312.  In Tarifstelle 5.2.1.3.4 wird die Angabe „(§ 40 Ab-
satz 6 SaatV)“ durch die Angabe „nach § 40 Ab-
satz 6 SaatV“ ersetzt.

313.  In Tarifstelle 5.2.1.3.5 wird die Angabe „(§ 27 
SaatV)“ durch die Angabe „nach § 27 SaatV“ 
 ersetzt.

314.  In Tarifstelle 5.2.1.5.1 wird die Angabe „(§ 14 
SaatV)“ durch die Angabe „nach § 14 SaatV“ 
 ersetzt.

315.  In Tarifstelle 5.2.1.5.2 wird die Angabe „(NOB-Par-
tien)“ durch die Angabe „, im Folgenden NOB-Par-
tien“ ersetzt.

316.  In Tarifstelle 5.2.1.5.2.1 wird die Angabe „(§ 12 Ab-
satz 1 b SaatV)“ durch die Angabe „nach § 12 Ab-
satz 1b SaatV“ ersetzt.

317.  In Tarifstelle 5.2.1.5.3 wird die Angabe „(§ 15 Ab-
satz 1 SaatV)“ durch die Angabe „nach § 15 Ab-
satz 1 SaatV“ ersetzt.

318.  In Tarifstelle 5.2.1.6.1 wird die Angabe „(§ 40 Ab-
satz 5 SaatV)“ durch die Angabe „nach § 40 Ab-
satz 5 SaatV“ ersetzt.

319.  In Tarifstelle 5.2.1.6.2 wird die Angabe „(§§ 22 bis 
25 SaatV)“ durch die Angabe „nach §§ 22 bis 25 
SaatV“ ersetzt.

320.  In Tarifstelle 5.2.1.6.3 wird die Angabe „(§ 45 
SaatV)“ durch die Angabe „nach § 45 SaatV“ er-
setzt.

321.  In Tarifstelle 5.2.1.6.4 wird nach der Angabe „Zerti-
fi katen“ die Angabe „, zum Beispiel Ausstellung 
weiterer Duplikate“ eingefügt.

322.  In Tarifstelle 5.2.1.6.5 wird die Angabe „(§ 18 
SaatV)“ durch die Angabe „nach § 18 SaatV“ und 
die Angabe „(§ 28 SaatV)“ durch die Angabe „nach 
§ 28 SaatV“ ersetzt.

323.  Tarifstelle 5.2.1.6.6 wird wie folgt gefasst:

  „5.2.1.6.6
Ausgabe von fortlaufend nummerierten Klebeeti-
ketten nach § 29 Absatz 9 SaatV für jede im Einzel-
fall von der Anerkennungsstelle festgesetzte Num-
mernserie 
Gebühr: Euro 12 je Nummernserie“.

324.  In Tarifstelle 5.2.1.6.8 wird die Angabe „(§ 16 Ab-
satz 1 SaatV)“ durch die Angabe „nach § 16 Ab-
satz 1 SaatV“ ersetzt.

325.  In Tarifstelle 5.2.1.8 wird die Angabe „(§§ 12 Ab-
satz 1 Satz 1, 15, 24 Absatz 3 Nummer 2 SaatV)“ 
durch die Angabe „nach § 12 Absatz 1 Satz 1, § 15 
oder § 24 Absatz 3 Nummer 2 SaatV“ ersetzt.

326.  In Tarifstelle 5.2.1.8.1 wird die Angabe „I – III“ 
durch die Angabe „I bis III“ ersetzt.

327.  Tarifstelle 5.2.1.8.2 wird wie folgt gefasst:

  „5.2.1.8.2
Zuschläge für die Gebühr der Reinheitsuntersu-
chung bei ungereinigtem Saatgut bei Saaten der 
Gruppe I bis III“.

328.  In Tarifstelle 5.2.1.8.5 wird die Angabe „(§§ 12 Ab-
satz 1 und 2, 13 und 16 SaatV)“ durch die Angabe 
„nach § 12 Absatz 1 und 2, §§ 13 oder 16 SaatV“ 
 ersetzt.

329.  Tarifstelle 5.2.1.8.5.2 wird wie folgt gefasst:

  „5.2.1.8.5.2
Sortenechtheitsbestimmung an verschiedenen 
Fruchtarten mit verschiedenen Untersuchungs-
methoden“.

330.  Die Tarifstellen 5.2.1.8.5.2.5 und 5.2.1.8.5.2.6 
 werden wie folgt gefasst: 

  „5.2.1.8.5.2.5
Echtheit bei Mantelsaatgut 
Gebühr: Euro 16,90

  5.2.1.8.5.2.6
Bitterstoff bei Lupinen 
Gebühr: Euro 39,80“.

331.  Die Tarifstellen 5.2.1.8.6.1.1 und 5.2.1.8.6.1.1.1 
 werden wie folgt gefasst:

  „5.2.1.8.6.1.1
Reinheit Mischung grob, Grundgebühr 
Gebühr: Euro 50,40

  5.2.1.8.6.1.1.1
Besatzuntersuchung auf jede weitere Art 
Gebühr: Euro 22“.

332.  Tarifstelle 5.2.1.8.6.2.1 wird wie folgt gefasst:

  „5.2.1.8.6.2.1
Keimfähigkeit Mischung, Grundgebühr 
Gebühr: Euro 50,40“.
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333.  Dem Wortlaut der Tarifstellen 5.2.1.8.6.2.1.1.1 bis 
5.2.1.8.6.2.1.1.3 wird jeweils die Angabe „je Art aus“ 
vorangestellt.

334.  Tarifstelle 5.2.1.8.6.3.1 wird wie folgt gefasst:
  „5.2.1.8.6.3.1

Reinheit Mischung fein, Grundgebühr 
Gebühr: Euro 50,40“.

335.  Tarifstelle 5.2.2 wird wie folgt gefasst:
  „5.2.2

Amtshandlungen im Rahmen der Saatgutanerken-
nung nach dem SaatG in Verbindung mit der 
Pfl anzkartoffelverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. November 2004 (BGBl. I 
S. 2918) in der jeweils geltenden Fassung, im Fol-
genden Pfl KartV 1986.“

336.  Tarifstelle 5.2.2.1.1 wird wie folgt gefasst:
  „5.2.2.1.1

Anmeldung nach § 5 Pfl KartV 1986 
Gebühr: Euro 87 je Vermehrungsvorhaben“.

337.  Die Tarifstellen 5.2.2.1.3 bis 5.2.2.3.4 werden durch 
die folgenden Tarifstellen 5.2.2.1.3 bis 5.2.2.3.4 
 ersetzt:

  „5.2.2.1.3 
Genehmigung einer Ausnahme von § 5 Absatz 1 
Satz 1 Pfl KartV 1986 nach § 5 Absatz 1 Satz 
2 Pfl KartV 1986 
Gebühr: je Vermehrungsvorhaben zusätzlich 50 Pro-
zent zu der Gebühr zu der Tarifstelle 5.2.2.1.1

  5.2.2.2
Prüfung des Feldbestandes und Mitteilung des Er-
gebnisses der Feldbestandsprüfung nach §§ 8, 9 und 
10 Pfl KartV 1986

  5.2.2.2.1
Feldbestandsprüfung nach § 9 Pfl KartV 1986 
Gebühr: Euro 3,30 je angefangene 0,25 Hektar und 
je Besichtigung

  5.2.2.2.2
Nachbesichtigung nach § 10 Pfl KartV 1986, bezogen 
auf die besichtigte Fläche 
Gebühr: 70 Prozent der Gebühr der Tarifstelle 
5.2.2.2.1
Mindestgebühr: Euro 56

  5.2.2.2.3
Wiederholungsprüfung nach § 12 Pfl KartV 1986 
Gebühr: Euro 123 je Feldbestand

  5.2.2.3
Beschaffenheitsprüfung nach § 13 Pfl KartV 1986

  5.2.2.3.1
Probenahme für die Prüfung auf Viruskrankheiten, 
bakterielle Ringfäule und Schleimkrankheit nach 
§ 14 Pfl KartV 1986 
Gebühr: Euro 87 je Probe

  5.2.2.3.2
Prüfung auf Quarantäne- und Viruskrankheiten 
nach § 15 Absatz 3 Pfl KartV 1986

  5.2.2.3.2.1
Prüfung auf zwei bakterielle Erreger wie zum Bei-
spiel bakterielle Ringfäule und Schleimkrankheit 
der Kartoffel 
Gebühr: Euro 250 je Probe

  5.2.2.3.2.2
Prüfung auf Viruskrankheiten wie zum Beispiel Po-
tatoe leaf roll virus, im Folgenden PLRV, Potatoe vi-
rus Y, im Folgenden PVY, Potatoe Virus S, im Folgen-
den PVS, und Potatoe virus M, im Folgenden PVM 
Gebühr: Euro 260 je Probe

  5.2.2.3.2.3
Prüfung auf zwei bakterielle Erreger, wie zum Bei-
spiel bakterielle Ringfäule und Schleimkrankheit 
der Kartoffel, und Viruskrankheiten, wie zum Bei-
spiel PLRV, PVY, PVS und PVM 
Gebühr: Euro 350 je Probe

  5.2.2.3.3
Prüfung auf weitere Knollenkrankheiten und 
 äußere Mängel nach § 18 Pfl KartV 1986 
Gebühr: Euro 72 je Partie

  5.2.2.3.4
Überprüfung einer Partie sowie Entscheidung über 
die Anerkennung nach § 19 Pfl KartV 1986 
Gebühr: Euro 9,70“.

338.  Tarifstelle 5.2.2.4.1 wird wie folgt gefasst:
  „5.2.2.4.1

Festsetzung einer Betriebsnummer nach § 30 Ab-
satz 4 Pfl KartV 1986 
Gebühr: Euro 49,50“.

339.  Die Tarifstellen 5.2.2.4.3 bis 5.2.2.4.5 werden durch 
die folgenden Tarifstellen 5.2.2.4.3 bis 5.2.2.4.6 
 ersetzt:

  „5.2.2.4.3
Ausgabe von fortlaufend nummerierten Etiketten 
und Siegelmarken nach § 24 Absatz 3 Pfl KartV 
1986 für jede im Einzelfall von der Anerkennungs-
stelle festgesetzte Nummernserie 
Gebühr: Euro 12

  5.2.2.4.4
Abgabe von Vermehrungsvorhaben an eine andere 
oder Annahme von einer anderen Anerkennungs-
stelle nach § 4 Absatz 2 Pfl KartV 1986 
Gebühr: Euro 12,50 je Vorhaben

  5.2.2.4.5
Bearbeitung von Wiederverschließungsanträgen 
nach § 29 Pfl KartV 1986 
Gebühr: Euro 13 je Partie

  5.2.2.4.6
Kontrollmaßnahme im Rahmen des Anerkennungs-
verfahrens 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
5.1.1.1 bis 5.1.1.3“.

340.  In den Tarifstellen 5.2.3.1 und 5.2.3.2 wird jeweils 
die Angabe „Pfl KartV“ durch die Angabe „der 
Pfl KartV 1986“ ersetzt.

341.  Tarifstelle 5.2.3.3 wird wie folgt gefasst:
  „5.2.3.3

Ordnungsbehördliche Maßnahmen 
Anordnungen und Abhilfemaßnahmen zur Beseiti-
gung von Mängeln und Verstößen gegen das SaatG 
und den dazu erlassenen Durchführungsverordnun-
gen, die im Rahmen von Regelkontrollen nach der 
Tarifstelle 5.2.3.1, von Anlasskontrollen nach der 
Tarifstelle 5.2.3.2 oder aufgrund anderer Informati-
onen festgestellt worden sind. 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
5.1.1.1 bis 5.1.1.3“.

342.  Die Tarifstellen 5.2.4.1 bis 5.2.4.4 werden durch die 
folgenden Tarifstellen 5.2.4.1 bis 5.2.4.4 ersetzt:

  „5.2.4.1
Zulassung eines privaten Labors nach § 12 Absatz 4 
SaatV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
5.1.1.1 bis 5.1.1.3

  5.2.4.2
Schulung und Prüfung des Laborpersonals nach 
§ 12 Absatz 4 SaatV 
Gebühr: je Person und Tag Euro 280 zusätzlich zur 
Gebühr nach der Tarifstelle 5.2.4.1 

  Hinweis zur Tarifstelle 5.2.4.2: 
Auslagen werden gesondert berechnet.

  5.2.4.3
Überwachung eines zugelassenen Labors sowie wei-
tergehende Schulungsmaßnahmen nach § 12 Ab-
satz 4 SaatV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
5.1.1.1 bis 5.1.1.3

  5.2.4.4
Zusätzliche Beschaffenheitsprüfung als Kontroll-
probe nach § 12 Absatz 5 SaatV 
Gebühr: je Probe Euro 2,80 zusätzlich zur Gebühr 
nach der Tarifstelle 5.2.4.3“.

343.  Die Tarifstellen 5.3.1.1.2.2.2 bis 5.3.1.1.2.3.1 werden 
wie folgt gefasst:

  „5.3.1.1.2.2.2
Änderung bestehender Bescheide 
Gebühr: Euro 13,60
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  5.3.1.1.2.3
Ausfertigung eines Pfl anzenpasses mit maximal 
10 Etiketten, sogenannter kleiner Pass 
Gebühr: Euro 8,20

  5.3.1.1.2.3.1
je weitere 20 Etiketten, sogenannter kleiner Pass 
Gebühr: Euro 3,10“.

 344.  Die Tarifstellen 5.3.1.1.2.4.1 bis 5.3.1.1.2.4.2 werden 
wie folgt gefasst:

  „5.3.1.1.2.4.1
Abgabe von Pfl anzenpass-Etiketten, sogenannter 
großer Pass 
Gebühr: Euro 26,80 je 1 000 Stück

  5.3.1.1.2.4.2
Abgabe von Pfl anzenpass-Etiketten, sogenannter 
kleiner Pass 
Gebühr: Euro 5,70 je 1 000 Stück“.

345.  Tarifstelle 5.3.1.1.2.5.1 wird wie folgt gefasst:

  „5.3.1.1.2.5.1
Amtshandlungen nach

  a) der Verordnung (EU) 2016/2031 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 
über Maßnahmen zum Schutz vor Pfl anzenschäd-
lingen, zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 228/2013, (EU) Nr. 652/2014 und (EU) 
Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 
69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/EG, 
2000/29/EG, 2006/91/EG und 2007/33/EG des Ra-
tes (ABl. L 317 vom 23.11.2016, S. 4; L 137 vom 
24.5.2017, S. 40; L 322 vom 18.12.2018, S. 85; L 35 
vom 7.2.2020, S. 51; L 65 vom 25.2.2021, S. 61) in 
der jeweils geltenden Fassung

  b) der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über 
amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten 
zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- 
und Futtermittelrechts und der Vorschriften über 
Tiergesundheit und Tierschutz, Pfl anzengesundheit 
und Pfl anzenschutzmittel, zur Änderung der Verord-
nungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) 
Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) 
Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und 
(EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und 
(EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG 
und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) 
Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 
90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 
97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/
EWG des Rates (Verordnung über amtliche Kon-
trollen) (ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1; L 137 vom 
24.5.2017, S. 40; L 48 vom 21.2.2018, S. 44; L 322 vom 
18.12.2018, S. 85; L 126 vom 15.5.2019, S. 73) in der 
jeweils geltenden Fassung

  c) der Pfl anzenbeschauverordnung vom 13. Oktober 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 277) in der jeweils geltenden 
Fassung, im Folgenden Pfl BeschV“.

346.  In Tarifstelle 5.3.1.1.3 wird die Angabe „(Import und 
Export)“ durch die Angabe „, Import und Export“ 
ersetzt.

347.  Die Tarifstelle 5.3.1.1.3.1.4 sowie der Hinweis zur 
Tarifstelle 5.3.1.1.3.1.4 werden aufgehoben.

348.  Die bisherigen Tarifstellen 5.3.1.1.3.1.5 bis zum Hin-
weis zur Tarifstelle 5.3.1.1.3.1.6 werden die Tarif-
stellen 5.3.1.1.3.1.4 bis zum Hinweis zur Tarifstelle 
5.3.1.1.3.1.5.

349.  Die Tarifstellen 5.3.1.1.3.2.1 bis 5.3.1.1.3.4 werden 
wie folgt gefasst:

  „5.3.1.1.3.2.1
auf Erteilung von Genehmigungen zur Import-
kontrolle an Kontrollstellen 
Gebühr: Euro 23,30

  5.3.1.1.3.2.2
gemäß Verordnung (EU) 2016/2031 
Gebühr: Euro 23,30

  5.3.1.1.3.2.3
gemäß der Pfl BeschV 
Gebühr: Euro 23,30

  5.3.1.1.3.3
Importkontrolle an Kontrollstellen 
Gebühren: nach den Tarifstellen 5.3.1.1.1.1 bis 
5.3.1.1.1.3 und 5.3.1.1.1.5

  5.3.1.1.3.4
Importkontrolle an Grenzkontrollstellen, wie 
 Identitätskontrolle und phytosanitäre Kontrolle 
Gebühren: nach den Tarifstellen 5.3.1.1.1.1 bis 
5.3.1.1.1.3“.

350.  Die Tarifstellen 5.3.1.1.4.2.2 bis 5.3.1.1.4.2.2.2 
 werden aufgehoben.

351.  Die bisherigen Tarifstellen 5.3.1.1.4.2.3 bis 
5.3.1.1.4.2.5.2 werden die Tarifstellen 5.3.1.1.4.2.2 
bis 5.3.1.1.4.2.4.2 und wie folgt gefasst:

  „5.3.1.1.4.2.2
Ästen mit Blattwerk, Teilen von Nadelbäumen, aus-
genommen gefällte Weihnachtsbäume, je Sendung

  5.3.1.1.4.2.2.1
bis zu 100 kg Gewicht 
Gebühr: Euro 18

  5.3.1.1.4.2.2.2
je weitere 100 kg 
Gebühr: Euro 1,80

  5.3.1.1.4.2.3
gefällten Weihnachtsbäumen je Sendung

  5.3.1.1.4.2.3.1
bis zu 1 000 Stück 
Gebühr: Euro 18

  5.3.1.1.4.2.3.2
je weitere 100 
Gebühr: Euro 1,80

  Ergänzende Regelungen zu den Tarifstellen 
5.3.1.1.4.2.1 bis 5.3.1.1.4.2.3: 
Die Gesamtsumme der Gebühr darf höchstens Euro 
144 betragen.

  5.3.1.1.4.2.4
Holz, ausgenommen Rinde, je Sendung

  5.3.1.1.4.2.4.1
bis 100 Kubikmeter Volumen 
Gebühr: Euro 18

  5.3.1.1.4.2.4.2
je weiteren Kubikmeter 
Gebühr: Euro 0,175“.

352.  Tarifstelle 5.3.1.1.4.2.6 wird aufgehoben.

353.  Tarifstelle 5.3.2.1.2.2.1 wird wie folgt gefasst:

  „5.3.2.1.2.2.1
Amtshandlungen nach

 a)  der Verordnung (EU) 2016/2031

 b)  der Pfl BeschV“.

354.  In Tarifstelle 5.3.2.1.3 wird die Angabe „(Import 
und Export)“ durch die Angabe „, Import und 
 Export“ ersetzt.

355.  In Tarifstelle 5.3.2.1.3.2.4 wird die Angabe 
 „Pfl BeschauV 1989“ durch die Angabe „Pfl BeschV“ 
 ersetzt.

356.  In Tarifstelle 5.3.2.1.3.4 wird die Angabe „(Identi-
tätskontrolle und phytosanitäre Kontrolle)“ durch 
die Angabe „, sowohl Identitätskontrolle als auch 
phytosanitäre Kontrolle“ ersetzt.

357.  Tarifstelle 5.3.2.1.3.6 wird wie folgt gefasst:

  „5.3.2.1.3.6
Ausnahmegenehmigungen für wissenschaftliche 
Zwecke, Versuche, Züchtungsvorhaben nach Arti-
kel 48 der Verordnung (EU) 2016/2031 
Gebühr: Euro 64 bis 129“.
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358.  In Tarifstelle 5.3.2.1.4.2.5 wird die Angabe „dieser 
Tabelle“ durch die Angabe „den Tarifstellen 
5.3.2.1.4.2.1 bis 5.3.2.1.4.2.4.2“ ersetzt.

359.  In Tarifstelle 5.4.1.3.1 wird die Angabe „(§ 22 
Pfl SchG)“ durch die Angabe „nach § 22 Pfl SchG“ 
ersetzt.

360.  Tarifstelle 5.4.1.1.4.1 wird wie folgt gefasst:

  „5.4.1.1.4.1
Versuch nicht auswertbar, da Anlage und Durchfüh-
rung unvollständig 
Gebühr: Keine Gebührenerhebung“.

361.  Der Hinweis zur Tarifstelle 5.4.1.1.4.1 wird aufgeho-
ben.

362.  In Tarifstelle 5.4.1.3.2 wird die Angabe „(§ 9 Ab-
satz 2 Pfl SchG)“ durch die Angabe „nach § 9 Ab-
satz 2 Pfl SchG“ ersetzt.

363.  In Tarifstelle 5.4.1.3.3 wird die Angabe „(§ 9 Ab-
satz 3 und 4 Pfl SchG)“ durch die Angabe „nach § 9 
Absatz 3 und 4 Pfl SchG“ ersetzt.

364.  In den Tarifstellen 5.4.1.3.4 und 5.4.1.3.5 wird je-
weils die Angabe „(§ 9 Absatz 4 Pfl SchG)“ durch die 
Angabe „nach § 9 Absatz 4 Pfl SchG“ ersetzt.

365.  Tarifstelle 5.4.2.1.15.1 wird wie folgt gefasst:

  „5.4.2.1.15.1
Versuch nicht auswertbar, da Anlage und Durchfüh-
rung unvollständig 
Gebühr: Keine Gebührenerhebung“.

366.  Der Hinweis zur Tarifstelle 5.4.2.1.15.1 wird aufge-
hoben.

367.  In Tarifstelle 5.4.2.3.1 wird die Angabe „(§ 11 Ab-
satz 3 Pfl SchG)“ durch die Angabe „nach § 11 Ab-
satz 3 Pfl SchG“ ersetzt.

368.  In Tarifstelle 5.4.2.3.2 wird die Angabe „(§ 12 Ab-
satz 2 Pfl SchG)“ durch die Angabe „nach § 12 Ab-
satz 2 Pfl SchG“ ersetzt.

369.  Die Tarifstellen 5.4.2.3.3 bis 5.4.2.3.6 werden wie 
folgt gefasst:

  „5.4.2.3.3
Entscheidung nach § 17 Absatz 6 Pfl SchG über die 
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die An-
wendung von Pfl anzenschutzmitteln auf Flächen, 
die für die Allgemeinheit bestimmt sind 
Gebühr: Euro 64 bis 620

  5.4.2.3.4
Entscheidung nach § 22 Absatz 2 Pfl SchG über die 
Erteilung einer Genehmigung auf Antrag im Einzel-
fall für die Anwendung eines zugelassenen Pfl an-
zenschutzmittels in einem anderen als dem mit der 
Zulassung festgesetzten Anwendungsgebiet nach 
Maßgabe des Artikels 51 Absatz 1 und 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1107/2009 
Gebühr: Euro 44 bis 690

  5.4.2.3.5
Amtliche Kontrollen zum Inverkehrbringen und zur 
Anwendung von Pfl anzenschutzmitteln nach § 59 
Absatz 2 Nummer 8 Pfl SchG 
Gebühr: nach den Tarifstellen 5.3.2.1.1.1 bis 
5.3.2.1.1.3

  Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 5.4.2.3.5: 
Gebühren und Auslagen werden nur bei Feststel-
lung eines Verstoßes erhoben.

  5.4.2.3.6
Behördliche Anordnungen zur Einhaltung der guten 
fachlichen Praxis nach § 3 Absatz 1 Satz 3 Pfl SchG, 
im Bereich der Abgabe von Pfl anzenschutzmitteln 
nach § 23 Absatz 5 Pfl SchG sowie zur Beseitigung 
festgestellter oder zur Verhütung künftiger Verstöße 
gegen das Pfl SchG oder gegen die auf Grund des 
Pfl SchG erlassenen Rechtsverordnungen nach § 60 
Satz 1 Pfl SchG 
Gebühr: nach den Tarifstellen 5.3.2.1.1.1 bis 
5.3.2.1.1.3“.

370.  In Tarifstelle 5.4.2.4.1 wird die Angabe „(§§ 1, 2 
Pfl SchGerätV)“ durch die Angabe „nach den §§ 1 
und 2 Pfl SchGerätV“ ersetzt.

371.  In Tarifstelle 5.4.2.4.1.1 wird die Angabe „(§§ 3 bis 6 
Pfl SchGerätV)“ durch die Angabe „nach den §§ 3 
bis 6 Pfl SchGerätV“ ersetzt.

372.  In Tarifstelle 5.4.2.5.1 wird die Angabe „(§ 4 Ab-
satz 2 Pfl SchAnwV 1992)“ durch die Angabe „nach 
§ 4 Absatz 2 Pfl SchAnwV 1992“ ersetzt.

373.  In Tarifstelle 5.4.2.5.2 wird die Angabe „(§ 4a Ab-
satz 2 Pfl SchAnwV 1992)“ durch die Angabe „nach 
§ 4a Absatz 2 Pfl SchAnwV 1992“ ersetzt.

374.  In den Tarifstellen 5.4.3.1, 5.4.3.2 und 5.4.3.3 wird 
jeweils die Angabe „(§ 3 in Verbindung mit § 1 
Pfl SchSachkV 2013)“ durch die Angabe „nach § 3 in 
Verbindung mit § 1 Pfl SchSachkV 2013“ ersetzt.

375.  In den Tarifstellen 5.4.3.4 und 5.4.3.5 wird jeweils 
die Angabe „(§ 4 Absatz 9, § 3 Pfl SchSachkV 2013)“ 
durch die Angabe „nach den §§ 3 und 4 Absatz 9 
Pfl SchSachkV 2013“ ersetzt.

376.  In den Tarifstellen 5.4.3.6, 5.4.3.6.1 und 5.4.3.6.2 
wird jeweils die Angabe „(§ 9 Absatz 4 Pfl SchG)“ 
durch die Angabe „nach § 9 Absatz 4 Pfl SchG“ er-
setzt.

377.  In Tarifstelle 5.4.3.7 wird die Angabe „(§ 9 Absatz 2 
Pfl SchG)“ durch die Angabe „nach § 9 Absatz 2 
Pfl SchG“ ersetzt.

378.  In Tarifstelle 5.4.3.8 wird die Angabe „(§ 9 Absatz 3 
und 4 Pfl SchG)“ durch die Angabe „nach § 9 Ab-
satz 3 und 4 Pfl SchG“ ersetzt.

379.  In Tarifstelle 5.4.4.1 wird die Angabe „(§ 8 Absatz 3 
Pfl SchMV)“ durch die Angabe „nach § 8 Absatz 3 
Pfl SchMV“ ersetzt.

380.  Die Tarifstellen 5.5.1.1 bis 5.5.1.2.3 werden durch 
die folgende Tarifstelle 5.5.1.1 bis zur Ergänzenden 
Regelung zur Tarifstelle 5.5.1.2 ersetzt:

  „5.5.1.1
Prüfung und Feststellung nach § 12 DünG, ob ein 
Produkt, das unter § 2 Satz 1 Nummer 1 und 6 bis 8 
DüngG fällt, den Anforderungen der Verordnung 
(EU) 2019/1009 oder der DüMV entspricht 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
5.1.1.1 bis 5.1.1.3

  5.5.1.2
Probennahme von Düngemitteln im Rahmen einer 
Regelkontrolle nach §§ 9, 12 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 2 DüngG in Verbindung mit den §§ 1 und 5 
DüngMProbV

  5.5.1.2.1
Packungen bis 1 Kilogramm oder 1 Liter 
Gebühr: Euro 95 je Sammelprobe

  5.5.1.2.2
Packungen über 1 Kilogramm oder 1 Liter 
Gebühr: Euro 110 je Sammelprobe

  5.5.1.2.3
unverpackt oder in Behältnissen lagernd über 
100 Kilogramm oder 100 Liter 
Gebühr: Euro 130 je Sammelprobe

  Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 5.5.1.2: 
Gebühren und Auslagen, zum Beispiel für die 
Durchführung von Analysen, werden nur erhoben, 
sofern Verstöße oder Nichtkonformitäten festgestellt 
werden.“

381.  Der Hinweis zu Tarifstelle 5.5.1.3 wird die folgende 
Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 5.5.1.3 und wie 
folgt gefasst: 

  „Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 5.5.1.3: 
Gebühren werden nur erhoben, sofern Verstöße oder 
Nichtkonformitäten festgestellt werden.“

382.  In Tarifstelle 5.5.1.4 wird die Angabe „(§ 13 
DüngG)“ durch die Angabe „nach § 13 DüngG“ er-
setzt.

383.  In Tarifstelle 5.5.2.1 wird die Angabe „(§ 6 Absätze 
5 und 6 DüV)“ durch die Angabe „nach § 6 Absatz 5 
und 6 DüV“ ersetzt.
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384.  In Tarifstelle 5.5.2.2 wird die Angabe „(§ 6 Ab-
satz 10 DüV)“ durch die Angabe „nach § 6 Ab-
satz 10 DüV“ ersetzt.

385.  Die Tarifstellen 5.5.2.3 und 5.5.2.4 werden wie folgt 
gefasst:

  „5.5.2.3
Entscheidung nach § 6 Absatz 10 Satz 3 DüV über 
den Antrag auf Aufbringung von Düngemittel mit 
einem festgestellten Gehalt an Trockenmasse von 
weniger als zwei vom Hundert in den Verbotszeit-
räumen nach § 6 Absatz 8 oder 9 DüV 
Gebühr: Euro 64

  5.5.2.4
Entscheidung über den Antrag zur Ausnahme von 
der Vorgabe der streifenförmigen Aufbringung von 
fl üssigen organischen und fl üssigen organisch-mine-
ralischen Düngemitteln mit wesentlichem Gehalt an 
verfügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff 
auf bestelltem Ackerland auf Grund der natur-
räumlichen oder agrarstrukturellen Besonderheiten 
des Betriebes nach § 6 Absatz 3 Satz 4 DüV 
Gebühr: Euro 64 je Bescheid“.

386.  Tarifstelle 5.6.1.1 wird wie folgt gefasst:

  „5.6.1.1
Qualitätsprüfung nach § 20 WeinR-DVO NRW 
Gebühr: Euro 15,50 je vorgestellten Wein“.

387.  In Tarifstelle 5.7.1.1 wird die Angabe „(Artikel 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 589/2008)“ durch die Angabe 
„nach Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 589/2008“ 
ersetzt.

388.  In Tarifstelle 5.7.2.1 wird die Angabe „(§§ 3 und 4 
LegRegG)“ durch die Angabe „nach §§ 3 und 4 Leg-
RegG“ ersetzt.

389.  In den Tarifstellen 5.7.2.2 und 5.7.2.3 wird jeweils 
die Angabe „(§ 7 LegRegG)“ durch die Angabe 
„nach § 7 LegRegG“ ersetzt.

390.  In Tarifstelle 5.7.3.1 wird die Angabe „(§ 11 Ab-
satz 2 KäseV)“ durch die Angabe „nach § 11 Ab-
satz 2 KäseV“ und die Angabe „(§ 11 Absatz 4 
 KäseV)“ durch die Angabe „nach § 11 Absatz 4 
 KäseV“ ersetzt.

391.  In Tarifstelle 5.7.3.2 wird die Angabe „(§ 11 KäseV)“ 
durch die Angabe „nach § 11 KäseV“ ersetzt.

392.  In den Tarifstellen 5.7.3.3 und 5.7.3.4 wird jeweils 
die Angabe „(§ 11 Absatz 8 KäseV)“ durch die An-
gabe „nach § 11 Absatz 8 KäseV“ ersetzt.

393.  In Tarifstelle 5.7.4 wird die Angabe „ButtV“ durch 
die Angabe „ButtV 1997“ ersetzt.

394.  In Tarifstelle 5.7.4.1 wird die Angabe „(§ 8 ButtV)“ 
durch die Angabe „nach § 8 ButtV 1997“ ersetzt.

395.  In Tarifstelle 5.7.4.2 wird die Angabe „(§ 7 ButtV)“ 
durch die Angabe „nach § 7 ButtV 1997“ ersetzt.

396.  In den Tarifstellen 5.7.4.3 und 5.7.4.4 wird jeweils 
die Angabe „(§ 16 ButtV)“ durch die Angabe „nach 
§ 16 ButtV 1997“ ersetzt.

397.  In der Tarifstelle 5.7.4.5 wird die Angabe „ButtV“ 
durch die Angabe „ButtV 1997“ ersetzt.

398.  Tarifstelle 5.7.7 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

  „a) der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 in der je-
weils geltenden Fassung in Verbindung mit der De-
legierte Verordnung (EU) 2017/1182 der Kommis-
sion vom 20. April 2017 zur Ergänzung der Verord-
nung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates in Bezug auf die Han-
delsklassenschemata der Union für Schlachtkörper 
von Rindern, Schweinen und Schafen und zur Mel-
dung der Marktpreise für bestimmte Kategorien 
von Schlachtkörpern und lebenden Tieren (ABl. 
L 171 vom 4.7.2017 S. 74) in der jeweils geltenden 
Fassung und der Durchführungsverordnung (EU) 
2017/1184 der Kommission vom 20. April 2017 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates in Bezug auf die Handelsklassenschemata 
der Union für Schlachtkörper von Rindern, Schwei-

nen und Schafen und auf die Meldung der Markt-
preise für bestimmte Kategorien von Schlachtkör-
pern und lebenden Tieren (ABl. L 171 vom 
4.7.2017 S. 103) in der jeweils geltenden Fassung“.

399.  In Tarifstelle 5.7.7.1 wird die Angabe „(§ 4 Absatz 2 
FlG in Verbindung mit § 5 Absatz 1 und § 7 Ab-
satz 1 2. FlGDV)“ durch die Angabe „nach § 4 Ab-
satz 2 FlG in Verbindung mit § 5 Absatz 1 der 2. 
FlGDV und § 7 Absatz 1 der 2. FlGDV“ ersetzt.

400.  In Tarifstelle 5.7.7.2 wird die Angabe „(§ 4 Absatz 2 
FlG in Verbindung mit § 5 Absatz 3 und § 7 Ab-
satz 1 2. FlGDV)“ durch die Angabe „nach § 4 Ab-
satz 2 FlG in Verbindung mit § 5 Absatz 3 und § 7 
Absatz 1 der 2. FlGDV“ ersetzt.

401.  In Tarifstelle 5.7.7.3 wird die Angabe „(§ 4 FlG)“ 
durch die Angabe „nach § 4 FlG“ ersetzt.

402.  In Tarifstelle 5.7.7.4 wird die Angabe „(§§ 5 und 6 
FlG)“ durch die Angabe „nach §§ 5 und 6 FlG“ und 
die Angabe „(§ 15 Absatz 3 2. FIGDV)“ durch die 
Angabe „nach § 15 Absatz 3 der 2. FIGDV“ ersetzt.

403.  In Tarifstelle 5.7.7.5 wird die Angabe „(§ 4 Absatz 4 
FlG in Verbindung mit § 15 Absatz 1 2. FlGDV)“ 
durch die Angabe „nach § 4 Absatz 4 FlG in Verbin-
dung mit § 15 Absatz 1 der 2. FlGDV“ ersetzt.

404.  In Tarifstelle 5.7.8.1 wird die Angabe „(§§ 2, 4 
 AgrarOLkV)“ durch die Angabe „nach den §§ 2, 4 
AgrarOLkV“ ersetzt.

405.  In Tarifstelle 5.7.8.2 wird die Angabe „(§§ 4, 27 
 AgrarOLkV)“ durch die Angabe „nach den §§ 4, 
27 AgrarOLkV“ ersetzt.

406.  In Tarifstelle 5.7.8.3 wird die Angabe 
„(§ 27 AgrarOLkV)“ durch die Angabe 
„nach § 27 AgrarOLkV“ ersetzt.

407.  In Tarifstelle 5.7.9.1 wird die Angabe „(Artikel 12 
der Verordnung (EG) Nr. 543/2008)“ durch die An-
gabe „nach Artikel 12 der Verordnung (EG) 
Nr. 543/2008“ ersetzt.

408.  In den Tarifstellen 5.7.9.2 und 5.7.9.3 wird jeweils 
die Angabe „(Artikel 78 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 in Verbindung mit der Verordnung 
(EG) Nr. 543/2008 und der GFlFleischV) “ durch die 
Angabe „nach Artikel 78 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 in Verbindung mit der Verordnung 
(EG) Nr. 543/2008 und der GFlFleischV“ ersetzt.

409.  In Tarifstelle 5.7.10.1 wird die Angabe „(Artikel 2 
der Verordnung (EG) Nr. 617/2008)“ durch die An-
gabe „nach Artikel 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 617/2008“ ersetzt.

410.  In Tarifstelle 5.7.11 Buchstabe b wird die Angabe 
„der Verordnung“ durch die Angabe „der Durchfüh-
rungsverordnung“ ersetzt. 

411.  In den Tarifstellen 5.7.11.1 und 5.7.11.2 wird jeweils 
die Angabe „(Artikel 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 543/2011)“ durch die Angabe „nach Artikel 14 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011“ 
ersetzt.

412.  In den Tarifstellen 5.7.11.3 und 5.7.11.4 wird jeweils 
die Angabe „(Artikel 74 und 75 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 sowie Artikel 10 der Verordnung (EU) 
Nr. 543/2011)“ durch die Angabe „nach Artikel 74 
und 75 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 sowie 
Artikel 10 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 543/2011“ ersetzt.

413.  Tarifstelle 5.7.12 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

 „b)  der Verordnung (EU) 2017/625 in der jeweils 
geltenden Fassung“.

414.  In den Tarifstellen 5.7.12.1 und 5.7.12.2 wird jeweils 
die Angabe „(§ 1 KtrStZulVO in Verbindung mit § 2 
Absatz 1 und 2 KtrStZulVO)“ durch die Angabe 
„nach § 1 KtrStZulVO in Verbindung mit § 2 Ab-
satz 1 und 2 KtrStZulVO“ ersetzt.

415.  In Tarifstelle 5.7.12.3 wird die Angabe „(§§ 2 Ab-
satz 2 und 3 KtrStZulVO)“ durch die Angabe „nach 
§ 2 Absatz 2 und 3 KtrStZulVO“ ersetzt.
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416.  In Tarifstelle 5.7.12.8 wird die Angabe „(§ 3 Ab-
satz 1 KtrStZulVO)“ durch die Angabe „nach § 3 
Absatz 1 KtrStZulVO“ ersetzt.

417.  In Tarifstelle 5.8.1 Buchstabe c wird nach der An-
gabe „S. 13“ die Angabe „; L 68 vom 3.3.2022, S. 21; 
L 140 vom 19.5.2022, S. 61“ eingefügt.

418.  In den Tarifstellen 5.8.1.1 und 5.8.1.2 wird jeweils 
die Angabe „(§ 4 Absatz 5 Satz 1 ÖLG in Verbin-
dung mit Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe b der Ver-
ordnung (EU) 2018/848)“ durch die Angabe „nach 
§ 4 Absatz 5 Satz 1 ÖLG in Verbindung mit Arti-
kel 40 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
2018/848“ ersetzt.

419.  In Tarifstelle 5.8.1.3 wird die Angabe „(§ 4 Absatz 6 
ÖLG in Verbindung mit Artikel 40 Absatz 1 Buch-
stabe b der Verordnung (EU) 2018/848)“ durch die 
Angabe „nach § 4 Absatz 6 ÖLG in Verbindung mit 
Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2018/848“ ersetzt.

420.  In Tarifstelle 5.8.1.4 wird die Angabe „(Artikel 38 
Absatz 1 Buchstabe e und Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2018/848 in Verbindung mit Artikel 9 der Ver-
ordnung (EU) 2017/625)“ durch die Angabe „nach 
Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe e und Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2018/848 in Verbindung mit Arti-
kel 9 der Verordnung (EU) 2017/625“ ersetzt.

421.  In Tarifstelle 5.8.1.5 wird die Angabe „(Artikel 45 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2018/848 und Arti-
kel 6 Absatz 1 und 6 der Verordnung (EU) 2021/2306 
sowie Artikel 47 Absatz 1 und die Artikel 48 und 49 
der Verordnung (EU) 2017/625)“ durch die Angabe 
„nach Artikel 45 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
2018/848 und Artikel 6 Absatz 1 und 6 der Verord-
nung (EU) 2021/2306 sowie Artikel 47 Absatz 1, Ar-
tikel 48 und 49 der Verordnung (EU) 2017/625“ er-
setzt.

422.  In Tarifstelle 5.8.1.6 wird die Angabe „(Artikel 138 
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
2017/625)“ durch die Angabe „nach Artikel 138 Ab-
satz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/625“ 
ersetzt.

423.  In Tarifstelle 5.8.1.7 wird die Angabe „(Artikel 29 
Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 41 Absatz 1 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2018/848)“ durch 
die Angabe „nach Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe b 
und Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe b der Verord-
nung (EU) 2018/848“ ersetzt.

424.  In Tarifstelle 5.8.1.8 wird die Angabe „(Artikel 42 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/848)“ durch die 
Angabe „nach Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/848“ ersetzt.

425.  In Tarifstelle 5.8.1.9 wird die Angabe „(Artikel 42 
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/848)“ durch die 
Angabe „nach Artikel 42 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2018/848“ ersetzt.

426.  In Tarifstelle 5.8.1.10 wird die Angabe „(Artikel 41 
Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 42 Absatz 1 und 2 der 
Verordnung (EU) 2018/848 sowie Artikel 47 Ab-
satz 1, die Artikel 48 und 49 der Verordnung (EU) 
2017/625)“ durch die Angabe „nach Artikel 41 Ab-
satz 1 Buchstabe b, Artikel 42 Absatz 1 und 2 der 
Verordnung (EU) 2018/848 sowie Artikel 47 Ab-
satz 1, Artikel 48 und 49 der Verordnung (EU) 
2017/625“ ersetzt.

427.  In Tarifstelle 5.8.1.11 wird die Angabe „(Artikel 10 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2018/848 in Verbin-
dung mit Artikel 1 der Verordnung (EU) 2020/464)“ 
durch die Angabe „nach Artikel 10 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) 2018/848 in Verbindung mit Arti-
kel 1 der Verordnung (EU) 2020/464“ ersetzt.

428.  In Tarifstelle 5.8.1.12 wird die Angabe „(Anhang II 
Teil I Nummer 1.8.5.1. Satz 2 der Verordnung (EU) 
2018/848)“ durch die Angabe „nach Anhang II Teil I 
Nummer 1.8.5.1. Satz 2 der Verordnung (EU) 
2018/848“ ersetzt.

429.  In Tarifstelle 5.8.1.13 wird die Angabe „(Anhang II 
Teil II Nummer 1.3.4.3. der Verordnung (EU) 
2018/848)“ durch die Angabe „nach Anhang II Teil 

II Nummer 1.3.4.3. der Verordnung (EU) 2018/848“ 
ersetzt.

430.  In Tarifstelle 5.8.1.14 wird die Angabe „(Anhang II 
Teil II Nummer 1.3.4.4. der Verordnung (EU) 
2018/848)“ durch die Angabe „nach Anhang II Teil 
II Nummer 1.3.4.4. der Verordnung (EU) 2018/848“ 
ersetzt.

431.  In Tarifstelle 5.8.1.15 wird die Angabe „(Anhang II 
Teil II Nummer 1.7.5. der Verordnung (EU) 
2018/848)“ durch die Angabe „nach Anhang II Teil 
II Nummer 1.7.5. der Verordnung (EU) 2018/848“ er-
setzt.

432.  In Tarifstelle 5.8.1.16 wird die Angabe „(Anhang II 
Teil II Nummer 1.7.8. der Verordnung (EU) 
2018/848)“ durch die Angabe „nach Anhang II Teil 
II Nummer 1.7.8. der Verordnung (EU) 2018/848“ er-
setzt.

433.  In Tarifstelle 5.8.1.17 wird die Angabe „(Anhang II 
Teil III Nummer 3.1.2.1. Buchstabe d Satz 1, 2. Al-
ternative der Verordnung (EU) 2018/848)“ durch die 
Angabe „nach Anhang II Teil III Nummer 3.1.2.1. 
Buchstabe d Satz 1, 2. Alternative der Verordnung 
(EU) 2018/848“ ersetzt.

434.  In Tarifstelle 5.8.1.18 wird die Angabe „(Anhang II 
Teil III Nummer 3.2.1. Buchstabe d der Verordnung 
(EU) 2018/848)“ durch die Angabe „nach Anhang II 
Teil III Nummer 3.2.1. Buchstabe d der Verordnung 
(EU) 2018/848“ ersetzt.

435.  In Tarifstelle 5.8.1.19 wird die Angabe „(Artikel 2 
Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 der Verord-
nung (EU) 2020/2146)“ durch die Angabe „nach Ar-
tikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 der Ver-
ordnung (EU) 2020/2146“ ersetzt.

436.  In Tarifstelle 5.8.1.20 wird die Angabe „(Artikel 37 
Absatz 1 und 2 sowie Artikel 39 Absatz 2 im An-
wendungsbereich des Artikels 1 Absatz 2 Buchstabe 
i der Verordnung (EU) 2017/625)“ durch die Angabe 
„nach Artikel 37 Absatz 1 und 2 sowie Artikel 39 
Absatz 2 im Anwendungsbereich des Artikels 1 Ab-
satz 2 Buchstabe i der Verordnung (EU) 2017/625“ 
ersetzt.

437.  In Tarifstelle 5.8.1.21 wird die Angabe „(Artikel 39 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/625)“ durch die 
Angabe „nach Artikel 39 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2017/625“ ersetzt.

438.  In Tarifstelle 5.9.1.1.1 wird die Angabe „(§ 4 
TierZG)“ durch die Angabe „nach § 4 TierZG“ 
 ersetzt.

439.  In Tarifstelle 5.9.1.1.2 wird die Angabe „(§§ 4, 7 
TierZG)“ durch die Angabe „nach den §§ 4, 7 
TierZG“ ersetzt.

440.  In Tarifstelle 5.9.1.1.3 wird die Angabe „(§ 5 
TierZG)“ durch die Angabe „nach § 5 TierZG“ 
 ersetzt.

441.  In Tarifstelle 5.9.1.1.4 wird die Angabe „(§ 4 Ab-
satz 4 und § 5 Absatz 5 TierZG)“ durch die Angabe 
„nach § 4 Absatz 4 und § 5 Absatz 5 TierZG“ er-
setzt.

442.  In Tarifstelle 5.9.1.1.5 wird die Angabe „(Artikel 47 
Absatz 1 Satz 3 Buchstabe e der Verordnung (EU) 
2016/1012)“ durch die Angabe „nach Artikel 47 Ab-
satz 1 Satz 3 Buchstabe e der Verordnung (EU) 
2016/1012“ ersetzt.

443.  In Tarifstelle 5.9.1.1.6 wird die Angabe „(Artikel 47 
Absatz 1 Satz 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) 
2016/1012)“ durch die Angabe „nach Artikel 47 Ab-
satz 1 Satz 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) 
2016/1012“ ersetzt.

444.  In Tarifstelle 5.9.1.2 wird die Angabe „(§ 15 Ab-
satz 2 und § 17 Absatz 1 TierZG in Verbindung mit 
§§ 9 bis 16 BQFG)“ durch die Angabe „nach § 15 
Absatz 2 und § 17 Absatz 1 TierZG in Verbindung 
mit den §§ 9 bis 16 BQFG“ ersetzt.

445.  In Tarifstelle 5.9.1.3.1 wird die Angabe „(§ 18 Ab-
satz 1 und 5 Satz 1 TierZG)“ durch die Angabe 
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„nach § 18 Absatz 1 und Absatz 5 Satz 1 TierZG“ 
ersetzt.

446.  In Tarifstelle 5.9.1.3.2 wird die Angabe „(§ 18 Ab-
satz 6 TierZG)“ durch die Angabe „nach § 18 Ab-
satz 6 TierZG“ ersetzt.

447.  In Tarifstelle 5.9.1.3.3 wird die Angabe „(§ 18 Ab-
satz 5 TierZG)“ durch die Angabe „nach § 18 Ab-
satz 5 TierZG“ ersetzt.

448.  In Tarifstelle 5.9.1.4.1 wird die Angabe „(§ 18 Ab-
satz 1 und 5 Satz 1 TierZG)“ durch die Angabe 
„nach § 18 Absatz 1 und Absatz 5 Satz 1 TierZG“ 
ersetzt.

449.  In Tarifstelle 5.9.1.4.2 wird die Angabe „(§ 18 Ab-
satz 6 TierZG)“ durch die Angabe „nach § 18 Ab-
satz 6 TierZG“ ersetzt.

450.  Tarifstelle 5.9.1.4.3 wird wie folgt gefasst:

  „5.9.1.4.3
Widerruf der Erlaubnis zum Betrieb einer Embryo-
Entnahmeeinheit nach § 18 Absatz 5 TierZG 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
5.1.1.1“.

451.  In Tarifstelle 5.9.1.5 wird die Angabe „(§ 18 Ab-
satz 9 TierZG)“ durch die Angabe „nach § 18 Ab-
satz 9 TierZG“ ersetzt.

452.  In Tarifstelle 5.9.1.6 wird die Angabe „(§ 24 
TierZDV)“ durch die Angabe „nach § 24 TierZDV“ 
ersetzt.

453.  In Tarifstelle 5.9.1.7.1 wird die Angabe „(§ 27 
TierZDV)“ durch die Angabe „nach § 27 TierZDV“ 
ersetzt.

454.  In Tarifstelle 5.9.1.7.2 wird die Angabe „Bescheini-
gungsausstellungausstellung (§ 30 TierZDV)“ durch 
die Angabe „Bescheinigungsausstellung nach § 30 
TierZDV“ ersetzt.

455.  In Tarifstelle 5.9.1.7.3 wird die Angabe „(§ 33 
TierZDV)“ durch die Angabe „nach § 33 TierZDV“ 
ersetzt.

456.  Im Hinweis nach der Tarifstelle 6.1.1.1 wird nach 
der Angabe „Gebührengesetz NRW“ die Angabe „in 
der Fassung der Bekanntmachung“ eingefügt.

457.  Die Tarifstelle 6.1.1.4.2 wird wie folgt gefasst: 

  „6.1.1.4.2
Regelmäßige Überprüfung der Einhaltung rechtli-
cher Anforderungen im Bereich der Mittel zum Tä-
towieren, kosmetischen Mittel und Bedarfsgegen-
stände ohne Lebensmittelkontakt nach § 38 Ab-
satz 2a Satz 2 LFGB sowie von Produkten nach 
Artikel 11 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit An-
hang I Nummer 8, 22, 25, 29, 35 und 55 der Verord-
nung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Juni 2019 über Marktüber-
wachung und die Konformität von Produkten sowie 
zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) 
Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1) sowie 
§ 8 Absatz 1 des Marktüberwachungsgesetzes vom 
9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1723) in der jeweils gelten-
den Fassung, im Folgenden MüG, und auch der Ein-
haltung tabakrechtlicher Anforderungen nach § 29 
Absatz 1 des Tabakerzeugnisgesetzes vom 4. April 
2016 (BGBl. I S. 569) in der jeweils geltenden Fas-
sung, im Folgenden TabakerzG, im Zusammenhang 
mit bei dieser Überprüfung festgestellten Verstößen 
oder Fällen von Nicht-Konformität.“

458.  Die Tarifstelle 6.1.1.5 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.1.5
Überprüfung der Einhaltung lebensmittel- und fut-
termittelrechtlicher Anforderungen nach § 38 Ab-
satz 2a Satz 1 LFGB in Verbindung mit Artikel 80 
und 83 der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 
über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätig-
keiten zur Gewährleistung der Anwendung des Le-
bens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften 
über Tiergesundheit und Tierschutz, Pfl anzengesund-
heit und Pfl anzenschutzmittel, zur Änderung der Ver-

ordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, 
(EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) 
Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und 
(EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und 
(EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG 
und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) 
Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 
90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 
97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/
EWG des Rates (Verordnung über amtliche Kontrol-
len) (ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1; L 137 vom 
24.5.2017, S. 40; L 48 vom 21.2.2018, S. 44; L 322 vom 
18.12.2018, S. 85; L 126 vom 15.5.2019, S. 73) in der 
jeweils geltenden Fassung, die auf der Grundlage 
 einer Beschwerde durchgeführt wurde, wenn diese 
Überprüfung zu der Feststellung eines Verstoßes 
 geführt hat 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3“.

459.  In Tarifstelle 6.1.1.6 wird die Angabe „des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 
über Marktüberwachung und die Konformität von 
Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 
2004/42/EG und der Verordnungen (EG) 
Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 
vom 25.6.2019, S. 1) in der jeweils geltenden Fas-
sung“ gestrichen.

460.  Tarifstelle 6.1.1.7 wird aufgehoben.

461.  Tarifstelle 6.1.2.4.3.1.2.2 wird wie folgt gefasst: 

  „6.1.2.4.3.1.2.2 
GC, quantitativ“.

462.  Nach Tarifstelle 6.1.2.4.3.1.2.2 wird folgende Tarif-
stelle 6.1.2.4.3.1.2.2.1 eingefügt:

  „6.1.2.4.3.1.2.2.1
für die erste Komponente 
Gebühr: Euro 90“.

463.  Die bisherige Tarifstelle 6.1.2.4.3.1.2.3 wird Tarif-
stelle 6.1.2.4.3.1.2.2.2.

464.  Die bisherigen Tarifstellen 6.1.2.4.3.1.2.4 bis 
6.1.2.4.3.1.2.7 werden die Tarifstellen 6.1.2.4.3.1.2.3 
bis 6.1.2.4.3.1.2.6.

465.  In Tarifstelle 6.1.2.4.3.1.4 wird die Angabe „Hoch-
druckfl üssigkeitschromatographie“ durch die An-
gabe „High Pressure Liquid Chromatography” er-
setzt.

466.  Tarifstelle 6.1.2.4.3.1.4.2 wird wie folgt gefasst:

  “6.1.2.4.3.1.4.2
HPLC, quantitative”.

467.  Nach Tarifstelle 6.1.2.4.3.1.4.2 wird folgende Tarif-
stelle 6.1.2.4.3.1.4.2.1 eingefügt:

  „6.1.2.4.3.1.4.2.1
für die erste Komponente 
Gebühr: Euro 90“.

468.  Die bisherigen Tarifstellen 6.1.2.4.3.1.4.3 und 
6.1.2.4.3.1.4.4 werden die Tarifstellen 6.1.2.4.3.1.4.2.2 
und 6.1.2.4.3.1.4.3.

469.  Die Tarifstellen 6.1.2.4.4.1.1 und 6.1.2.4.4.1.2 werden 
wie folgt gefasst:

  „6.1.2.4.4.1.1
mit einfachem Aufwand 
Gebühr: Euro 27

  6.1.2.4.4.1.2
mit höherem Aufwand 
Gebühr: Euro 48“.

470.  In Tarifstelle 6.1.2.4.9.2.4 wird die Angabe „KBr-
Pressling“ durch die Angabe „Kaliumbromid-Press-
ling“ ersetzt.

471.  Tarifstelle 6.1.2.4.9.3.2 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.4.9.3.2
quantitativ“.
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472.  Nach Tarifstelle 6.1.2.4.9.3.2 wird folgende Tarif-
stelle 6.1.2.4.9.3.2.1 eingefügt:

  „6.1.2.4.9.3.2.1
für die erste Komponente 
Gebühr: Euro 74“.

473.  Die bisherige Tarifstelle 6.1.2.4.9.3.3 wird Tarifstelle 
6.1.2.4.9.3.2.2.

474.  Die Tarifstellen 6.1.2.4.12.2 bis 6.1.2.4.12.2.2 werden 
wie folgt gefasst:

  „6.1.2.4.12.2
Flüssigchromatographie mit doppelter Massenspek-
trometrie, im Folgenden LC/MS-MS

  6.1.2.4.12.2.1
LC/MS-MS, für die erste Komponente 
Gebühr: Euro 286

  6.1.2.4.12.2.2
LC/MS-MS, zuzüglich für jede weitere Komponente 
Gebühr: Euro 38“.

475.  Nach Tarifstelle 6.1.2.4.12.4.3 wird die folgende 
 Tarifstelle eingefügt:

  „6.1.2.4.12.5
Liquid chromatography-high resolution mass spec-
trometry, im Folgenden LC-HRMS-Messung, quan-
titativ, mit Hochaufl ösung, für die erste Kompo-
nente auch als doppelte Massenspektrometrie, im 
Folgenden MS-MS 
Gebühr: Euro 423“.

476.  Tarifstelle 6.1.2.4.13.3.1.2 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.4.13.3.1.2
mit Technik der Chemischen Ionisierung, im Folgen-
den CI-Technik, und Niederaufl ösung 
Gebühr: Euro 153“.

477.  Tarifstelle 6.1.2.4.13.3.2 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.4.13.3.2 
GC/MS-Messung, quantitativ, mit Technik der Se-
kundärionen-Massenspektrometrie, im Folgenden 
SIM-Technik“.

478.  Tarifstelle 6.1.2.4.13.3.3 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.4.13.3.3
Differenzierung mittels Matrix-Assistierte Laser-
Desorption-Ionisierung time of fl ight -Massenspek-
trometrie, im Folgenden MALDI-TOF-MS 
Gebühr: Euro 12“.

479.  In Tarifstelle 6.1.2.4.16.7 wird die Angabe „(zum 
Beispiel Segmentverfahren)“ durch die Angabe „, 
zum Beispiel Segmentverfahren“ ersetzt.

480.  Tarifstelle 6.1.2.4.26.1.2 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.4.26.1.2
mit erhöhtem Aufwand, zum Beispiel mit 
 Ultrazentrifuge 
Gebühr: Euro 31“.

481.  Die Tarifstellen 6.1.2.5.1.1 bis 6.1.2.5.1.7 werden wie 
folgt gefasst:

  „6.1.2.5.1.1
Pferde ab einem Jahr, Zootiere ab 1 000 Kilogramm 
Gebühr: Euro 150

  6.1.2.5.1.2
Rinder ab einem Jahr, Pferde bis ein Jahr, Zootiere 
von 500 bis 1 000 Kilogramm 
Gebühr: Euro 70

  6.1.2.5.1.3
Rinder bis ein Jahr, Zuchtschweine ab 100 Kilo-
gramm, Hunde, Pferdefeten, Wild als Säugetier und 
Säugetiere im Zoo von 100 Kilogramm bis 500 Ki-
logramm, Ziervögel und Reptilien mit hohem wirt-
schaftlichem Wert 
Gebühr: Euro 50

  6.1.2.5.1.4
Kälber ab zwölf Wochen, Läufer- und Mastschweine 
bis 100 Kilogramm, Schafe, Ziegen, Katzen 
Gebühr: Euro 35

  6.1.2.5.1.5
Kälber bis zwölf Wochen, Wild als Säugetier und 
Säugetiere im Zoo entsprechender Größe 
Gebühr: Euro 30

  6.1.2.5.1.6
Schaf- und Ziegenlämmer, Schweine bis acht Wo-
chen, Wild als Säugetier und Säugetiere im Zoo 
 entsprechender Größe, Pelz-, Heim- und Labortiere, 
Kaninchen, Reptilien außer Tarifstelle 6.1.2.5.1.3, 
Amphibien, Feten außer Pferde 
Gebühr: Euro 25

  6.1.2.5.1.7
Nutzgefl ügel, Wild- und Zoovögel, Ziervögel, die 
nicht unter Tarifstelle 6.1.2.5.1.3 fallen, Fische, 
 Wasserprobe zu Fischen mittels chemisch-physi-
kalischem Schnelltest 
Gebühr: Euro 20“.

482.  Tarifstelle 6.1.2.5.3.2 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.3.2
Histologische Untersuchung einer Probe oder von 
Organsystemen sonstiger Tiere und von Wild- und 
Zoovögeln, die nicht unter Tarifstelle 6.1.2.5.3.1 
 fallen 
Gebühr: Euro 20“.

483.  Tarifstelle 6.1.2.5.4.1.3 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.4.1.3
Untersuchung mit mehreren Färbegängen und Dif-
ferenzierung wie zum Beispiel Gram, Ziehl-Neelsen 
Gebühr: Euro 9“.

484.  Tarifstelle 6.1.2.5.5.2 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.5.2 
Gewinnung einer Reinkultur“.

485.  Nach Tarifstelle 6.1.2.5.5.2 wird folgende Tarifstelle 
6.1.2.5.5.2.1 eingefügt:

  „6.1.2.5.5.2.1 
Gewinnung einer Reinkultur ohne Resistenzbestim-
mung 
Gebühr: Euro 15“.

486.  Die bisherige Tarifstelle 6.1.2.5.5.2.1 wird Tarifstelle 
6.1.2.5.5.2.2 und wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.5.2.2 
Gewinnung einer Reinkultur mit Resistenzbestim-
mung 
Gebühr: Euro 22“.

487.  In Tarifstelle 6.1.2.5.5.10 wird die Angabe „10“ 
durch die Angabe „20“ ersetzt.

488.  In den Tarifstellen 6.1.2.5.5.17.1 bis 6.1.2.5.5.17.3 
wird jeweils die Angabe „pro“ durch die Angabe 
„je“ ersetzt.

489.  In Tarifstelle 6.1.2.5.5.18 wird die Angabe „zur Dia-
gnostik der Amerikanischen Faulbrut“ gestrichen.

490.  Tarifstelle 6.1.2.5.6.1 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.6.1
Agglutination ohne Titration, Einzeluntersuchung“

491.  Nach Tarifstelle 6.1.2.5.6.1 wird folgende Tarifstelle 
6.1.2.5.6.1.1 eingefügt:

  „6.1.2.5.6.1.1
Erste Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 5“.

492.  Die bisherige Tarifstelle 6.1.2.5.6.1.1 wird Tarifstelle 
6.1.2.5.6.1.2 und wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.6.1.2
Weitere Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 2 je Probe“.

493.  Tarifstelle 6.1.2.5.6.2 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.6.2
Agglutination mit Titration, Einzeluntersuchung“.

494.  Nach Tarifstelle 6.1.2.5.6.2 wird folgende Tarifstelle 
6.1.2.5.6.2.1 eingefügt:

  „6.1.2.5.6.2.1
Erste Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 10“.
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495.  Die bisherige Tarifstelle 6.1.2.5.6.2.1 wird Tarifstelle 
6.1.2.5.6.2.2 und wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.6.2.2
Weitere Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 4 je Probe“.

496.  Die Tarifstellen 6.1.2.5.6.3 und 6.1.2.5.6.3.1 werden 
wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.6.3
Mehrstufi ge Methoden wie zum Beispiel Hämagglu-
tinationshemmungstest, im Folgenden HAH, Kom-
plementbindungsmethode, Einzeluntersuchung 
Gebühr: Euro 16

  6.1.2.5.6.3.1
Weitere Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 4 je Probe“.

497.  Tarifstelle 6.1.2.5.6.6 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.6.6
Präzipitation ohne besonderen Aufwand, Einzelun-
tersuchung“

498.  Nach Tarifstelle 6.1.2.5.6.6 wird folgende Tarifstelle 
6.1.2.5.6.6.1 eingefügt:

  „6.1.2.5.6.6.1
Erste Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 13“.

499.  Die bisherige Tarifstelle 6.1.2.5.6.6.1 wird Tarifstelle 
6.1.2.5.6.6.2 und wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.6.6.2
Weitere Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 4 je Probe“.

500.  Die bisherigen Tarifstellen 6.1.2.5.6.6.2 und 
6.1.2.5.6.6.3 werden die Tarifstellen 6.1.2.5.6.6.3 und 
6.1.2.5.6.6.4.

501.  Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.1 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.6.7.1
Untersuchung mit markierten Reagenzien, Latexag-
glutination, Immunoassays“.

502.  Nach Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.1 wird folgende 
 Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.1.1 eingefügt:

  „6.1.2.5.6.7.1.1
Erste Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 18 je Parameter“.

503.  Die bisherige Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.1.1 wird 
 Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.1.2 und wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.6.7.1.2
Weitere Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 4 je Parameter“.

504.  Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.2 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.6.7.2
Untersuchung mit markierten Reagenzien, Latex-
agglutination und Immunoassays mit kosteninten-
siven Testkits oder erhöhtem Aufwand“.

505.  Nach Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.2 wird folgende 
 Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.2.1 eingefügt:

  „6.1.2.5.6.7.2.1
Erste Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 23 je Parameter“.

506.  Die bisherige Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.2.1 wird 
 Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.2.2 und wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.6.7.2.2
Weitere Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 8 je Parameter“.

507.  Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.3 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.6.7.3
Untersuchung mit markierten Reagenzien, Latex-
agglutination und Immunoassays mit kosteninten-
siven Testkits und erhöhtem Aufwand“.

508.  Nach Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.3 wird folgende 
 Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.3.1 eingefügt:

  „6.1.2.5.6.7.3.1
Erste Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 28 je Parameter“.

509.  Die bisherige Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.3.1 wird 
 Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.3.2 und wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.6.7.3.2
Weitere Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 15 je Parameter“.

510.  Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.4 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.6.7.4
Untersuchung mit markierten Reagenzien, Latex-
agglutination und Immunoassays, mit sehr kosten-
intensiven Testkits oder stark erhöhtem Aufwand“.

511.  Nach Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.4 wird folgende 
 Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.4.1 eingefügt:

  „6.1.2.5.6.7.4.1
Erste Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 38 je Parameter“.

512  Die bisherige Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.4.1 wird 
 Tarifstelle 6.1.2.5.6.7.4.2 und wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.6.7.4.2
Weitere Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 25 je Parameter“.

513.  Tarifstelle 6.1.2.5.6.8 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.6.8
Serumneutralisationstest, Einzelprobe“.

514.  Nach Tarifstelle 6.1.2.5.6.8 wird folgende Tarifstelle 
6.1.2.5.6.8.1 eingefügt:

  „6.1.2.5.6.8.1
Erste Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 16

515.  Die bisherige Tarifstelle 6.1.2.5.6.8.1 wird Tarifstelle 
6.1.2.5.6.8.2 und wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.6.8.2
Weitere Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 8 je Probe“.

516.  Die bisherige Tarifstelle 6.1.2.5.6.8.2 wird die 
 Tarifstelle 6.1.2.5.6.8.3.

517.  Tarifstelle 6.1.2.5.8.6 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.8.6
Bienen 
Gebühr: Euro 6 je Einsendung aus einem Volk“.

518.  Tarifstelle 6.1.2.5.8.9.2 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.8.9.2
Nachweis von Trichinella Larven in Fleisch mit 
künstlichem Verdauungsverfahren 
Gebühr: Euro 11“.

519.  Tarifstelle 6.1.2.5.10.2.1 wird wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.10.2.1
Qualitative PCR“.

520.  Nach Tarifstelle 6.1.2.5.10.2.1 wird folgende 
 Tarifstelle 6.1.2.5.10.2.1.1 eingefügt:

  „6.1.2.5.10.2.1.1
Erste Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 25“.

521.  Die bisherige Tarifstelle 6.1.2.5.10.2.2 wird 
 Tarifstelle 6.1.2.5.10.2.1.2 und wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.10.2.1.2
Weitere Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 15 je Probe“.

522.  Die bisherige Tarifstelle 6.1.2.5.10.2.3 wird 
 Tarifstelle 6.1.2.5.10.2.1.3.

523.  Die bisherige Tarifstelle 6.1.2.5.10.2.4 wird 
 Tarifstelle 6.1.2.5.10.2.2 und wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.10.2.2
Quantitative PCR“.

524.  Nach Tarifstelle 6.1.2.5.10.2.2 wird folgende 
 Tarifstelle 6.1.2.5.10.2.2.1 eingefügt:

  „6.1.2.5.10.2.2.1
Quantitative PCR mit normalem Aufwand 
Gebühr: Euro 70“.
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525.  Die bisherige Tarifstelle 6.1.2.5.10.2.5 wird 
 Tarifstelle 6.1.2.5.10.2.2.2 und wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.10.2.2.2
Quantitative PCR mit erhöhtem Aufwand 
Gebühr: Euro 140“.

526.  Die bisherigen Tarifstellen 6.1.2.5.10.2.6 bis 
6.1.2.5.10.6.4 werden die Tarifstellen 6.1.2.5.10.2.3 
bis 6.1.2.5.10.2.3.4 und wie folgt gefasst:

  „6.1.2.5.10.2.3
Qualitative PCR aus gepoolten Proben

  6.1.2.5.10.2.3.1
Erste Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 18 je Parameter

  6.1.2.5.10.2.3.2
Erste Probe, kostenintensiv, aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 23 je Parameter

  6.1.2.5.10.2.3.3
Weitere Probe aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 4 je Parameter

  6.1.2.5.10.2.3.4
Weitere Probe, kostenintensiv, aus einer Einsendung 
Gebühr: Euro 8 je Parameter“.

527.  Tarifstelle 6.2.1.19 wird wie folgt gefasst:

  „6.2.1.19
Wiederholung entweder der praktischen oder der 
mündlichen Prüfung 
Gebühr: Euro 40“.

528.  Tarifstelle 6.2.1.20 wird aufgehoben.

529.  In Tarifstelle 6.2.3.1 wird die Angabe „275“ durch 
die Angabe „400“ ersetzt.

530.  In Tarifstelle 6.2.3.2 wird die Angabe „55 bis 88“ 
durch die Angabe „88 bis 500“ ersetzt.

531.  Nach der Tarifstelle 6.2.3.2 werden die folgenden 
Tarifstellen 6.2.3.3 bis 6.2.3.5 eingefügt:

  „6.2.3.3
Entscheidung über Anträge auf Anerkennung von 
Berufserfahrung zum Erlass von Kenntnisstandprü-
fungen nach § 4 BTÄO 
Gebühr: Euro 80 bis 600

  6.2.3.4
Entscheidung über Anträge auf Feststellung der 
Gleichwertigkeit des Ausbildungsnachweises nach 
§ 4 BTÄO 
Gebühr: Euro 110 bis 400

  6.2.3.5
Überprüfung der für die Ausübung der Berufstätig-
keit erforderlichen Kenntnisse der deutschen Spra-
che nach § 4 Absatz 3a BTÄO 
Gebühr: Euro 308“.

532.  Die bisherige Tarifstelle 6.2.3.3 wird Tarifstelle 
6.2.3.6.

533.  Die bisherige Tarifstelle 6.2.3.4 wird Tarifstelle 
6.2.3.7 und wie folgt gefasst:

  „6.2.3.7
Ausstellung von Bescheinigungen nach § 11a Ab-
satz 4 BTÄO und nach der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Be-
rufsqualifi kationen (ABl. L 255 vom 30.09.2005, 
S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 
4.4.2008, S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 
24.10.2014, S. 115; L 177 vom 8.7.2015, S. 60; L 268 
vom 15.10.2015, S. 35; L 95 vom 9.4.2016, S. 20) in 
der jeweils geltenden Fassung 
Gebühr: Euro 28 bis 88“.

534.  In Tarifstelle 6.3.2 wird nach dem Buchstaben e der 
folgende Buchstabe f eingefügt:

  „f) der Lebensmittelhygiene-Verordnung in der 
 Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juni 2016 
(BGBl. I S. 1469) in der jeweils geltenden Fassung, 
im Folgenden LMHV“.

535.  Nach Tarifstelle 6.3.2.8 werden die folgenden Tarif-
stellen 6.3.2.9 und 6.3.2.9.1 eingefügt:

  „6.3.2.9
Entscheidung über einen Antrag auf Zulassung zur 
Ausfuhr nach § 9 Absatz 1 LMHV 
Gebühr: Euro 110 bis 20 000

  6.3.2.9.1
Entscheidung über die Änderung, die Rücknahme 
oder den Widerruf einer Entscheidung nach Tarif-
stelle 6.3.2.9 nach § 9 Absatz 3 LMHV 
Gebühr: Euro 55 bis 1 100“.

536.  Die Tarifstellen 6.3.6 und 6.3.6.1 werden aufgeho-
ben.

537.  Die Tarifstellen 6.3.7 bis 6.3.10.5 werden die 
 Tarifstellen 6.3.6 bis 6.3.9.5.

538.  Die Tarifstelle 6.3.10.6 wird Tarifstelle 6.3.9.6 und 
wie folgt gefasst:

  „6.3.9.6
Ausgabe eines Begleitpapiers nach § 19 WeinÜV 
1995“.

539.  Nach Tarifstelle 6.3.9.6 werden die folgenden 
 Tarifstellen 6.3.9.6.1 und 6.3.9.6.2 eingefügt:

  „6.3.9.6.1
Ausgabe des Begleitpapiers in Papierform 
Gebühr: Euro 15 je ausgegebenes Begleitpapier

  6.3.9.6.2
Ausgabe des Begleitpapiers in elektronischer Form 
Gebühr: Euro 10 je ausgegebenes elektronisches Be-
gleitpapier“.

540.  Tarifstelle 6.4 wird wie folgt geändert:

 a)  Buchstabe c wird wie folgt gefasst:

   „c) Delegierte Verordnung (EU) 2022/671 der Kom-
mission vom 4. Februar 2022 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Par-
laments und des Rates hinsichtlich besonderer Be-
stimmungen für amtliche Kontrollen, die von den 
zuständigen Behörden bei Tieren, Erzeugnissen 
tierischen Ursprungs und Zuchtmaterial durchge-
führt werden, für von der zuständigen Behörde zu 
ergreifende Folgemaßnahmen bei Verstößen gegen 
die Identifi zierungs- und Registrierungsvorschrif-
ten für Rinder, Schafe und Ziegen oder bei Verstö-
ßen bei der Durchfuhr bestimmter Rinder durch 
die Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 494/98 der Kommission (ABl. L 122 vom 
25.4.2022, S. 17)“.

 b)  Buchstabe i wird aufgehoben.

 c)  Die bisherigen Buchstaben j bis o werden die 
Buchstaben i bis n.

541.  Die Tarifstellen 6.4.1.3.1 und 6.4.1.3.1.1 werden wie 
folgt gefasst:

  „6.4.1.3.1
Allgemeine Personal- und Sachkosten

  6.4.1.3.1.1
Der Verwaltungsaufwand ist nach Tarifstelle 6.1.1.1 
zu berechnen.“

542.  Nach Tarifstelle 6.4.1.3.1.1 wird folgende Ergän-
zende Regelung zur Tarifstelle 6.4.1.3.1.1 eingefügt:

  „Ergänzende Regelung zu Tarifstelle 6.4.1.3.1.1:
Die anfallenden Materialkosten für die Probenahme 
wird nach Tarifstelle 6.4.1.3.3 berechnet.“

543.  In Tarifstelle 6.4.1.3.4 wird die Angabe „oder der 
kommunalen Untersuchungsämter“ gestrichen.

544.  Tarifstelle 6.4.2.1 wird wie folgt gefasst:

  „6.4.2.1
Entscheidung über einen Antrag auf Genehmigung 
einer Schlachtung im Herkunftsbetrieb nach An-
hang III Abschnitt I Kapitel VI a der Verordnung 
(EG) Nr. 853/2004 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.2“.

545.  Die Tarifstellen 6.4.2.2 und 6.4.2.3 werden wie folgt 
gefasst:
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  „6.4.2.2
Entscheidung über einen Antrag auf Schlachtung 
von Gefl ügel nach Anhang III Abschnitt II Kapitel 
VI Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 
Gebühr: Euro 55 bis 1 100

  6.4.2.3
Entscheidung über einen Antrag auf Schlachtung 
von in Wildfarmen gehaltenen Laufvögeln und Huf-
tieren nach Anhang III Abschnitt III Nummer 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 853/2004, gegebenenfalls in 
Verbindung mit der Entscheidung über einen weite-
ren Antrag nach § 7b Absatz 1 Tier-LMÜV 
Gebühr: Euro 55 bis 1 100“.

546.  Tarifstelle 6.4.2.4 wird wie folgt gefasst:

  „6.4.2.4
Überprüfung der Kundigkeit einer Person und Aus-
stellen einer entsprechenden Bescheinigung nach 
Anhang III Abschnitt IV Kapitel I Nummer 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 853/2004 
Gebühr: Euro 50 bis 500“.

547.  Tarifstelle 6.4.2.6 wird wie folgt gefasst:

  „6.4.2.6
Schlachttieruntersuchung in den Herkunftsbetrie-
ben nach Artikel 18 Absatz 2 Buchstaben a und b 
der Verordnung (EU) Nr. 2017/625 in Verbindung 
mit Artikel 5 und 6 der delegierten Verordnung (EU) 
2019/624 
Gebühr: in Höhe der Tarifstellen 6.4.1.3.1 bis 
6.4.1.3.4“.

548.  Tarifstelle 6.4.2.7.8 wird wie folgt gefasst:

  „6.4.2.7.8
Ausstellung amtlicher Bescheinigungen nach 
 Artikel 87 und 88 der Verordnung (EU) 2017/625 
Gebühr: Euro 11 bis 110“.

549.  Die Tarifstellen 6.4.2.8 bis 6.4.2.8.2.3 und die Er-
gänzende Regelungen zu Tarifstelle 6.4.2.8 werden 
aufgehoben.

550.  Die Tarifstellen 6.4.2.9 bis 6.4.2.9.2 werden die 
 Tarifstellen 6.4.2.8 bis 6.4.2.8.2.

551.  Tarifstelle 6.4.3.6 wird wie folgt gefasst:

  „6.4.3.6
Amtliche und veterinärärztliche Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit Maßnahmen bei fehlendem Nach-
weis der Identität eines Tieres nach Artikel 6 der 
Verordnung (EU) 2022/671 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1“. 

552.  Tarifstelle 6.4.4.1 wird wie folgt gefasst:

  „6.4.4.1
Durchführung besonderer amtlicher Kontrollen 
zwecks Überprüfung, ob die Voraussetzungen für 
den Export in ein bestimmtes Drittland nach den 
Anforderungen dieses Drittlandes vorliegen, auf der 
Grundlage von Artikel 9 Absatz 6 der Verordnung 
(EU) 2017/625 oder Begleitung von Drittland-Kon-
trollteams bei Kontrollen auf Einhaltung spezieller 
Drittlandsanforderungen nach Artikel 9 Absatz 6 
der Verordnung (EU) 2017/625 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 und 6.1.1.2.“

553.  Nach Tarifstelle 6.4.4.1 wird folgende Ergänzende 
Regelung zur Tarifstelle 6.4.4.1 eingefügt:

  „Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 6.4.4.1:
Die anfallenden Materialkosten für die Probenahme 
werden nach der Tarifstelle 6.4.4.1.2 berechnet.“

554.  Nach der Ergänzenden Regelung zur Tarifstelle 
6.4.4.1 werden die folgenden Tarifstellen 6.4.4.1.1 
bis 6.4.4.1.3 eingefügt: 

  „6.4.4.1.1
Wegstreckenentschädigung 
Gebühr: Euro 20

  Hinweis zur Tarifstelle 6.4.4.1.1: 
Die Gebühr erfolgt abweichend von Tarifstelle 1.1.5.

  6.4.4.1.2
Anfallende Materialkosten bei der Probenahme 
Gebühr: Euro 20

  6.4.4.1.3
Laboruntersuchungen und Gutachten der CVUÄ 
Gebühr: nach den Tarifstellen 6.1.2 bis 6.1.2.9“.

555.  Tarifstelle 6.4.4.3.6.1 wird wie folgt gefasst:

  „6.4.4.3.6.1
Sendungen von tierischen Nebenprodukten, nicht 
lose verbracht:

  Gebühr:
a) Euro 55 je Sendung, bis 6 Tonnen, und
b) Euro 9 je Tonne, über 6 und bis 46 Tonnen, oder
c) Euro 420 je Sendung, über 46 Tonnen“.

556.  Tarifstelle 6.5 wird wie folgt geändert:

 a)  Buchstabe c wird wie folgt gefasst:

   „c) der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/1793 der Kommission vom 22. Oktober 2019 
über die vorübergehende Verstärkung der amtli-
chen Kontrollen und über Sofortmaßnahmen 
beim Eingang bestimmter Waren aus bestimmten 
Drittländern in die Union zur Durchführung 
der Verordnungen (EU) 2017/625 und (EG) 
Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und 
des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EG) Nr. 669/2009, (EU) Nr. 884/2014, (EU) 
2015/175, (EU) 2017/186 und (EU) 2018/1660 der 
Kommission (ABl. L 277 vom 29.10.2019, S. 89; 
L 11 vom 15.1.2020, S. 3; L 188 vom 15.7.2022, 
S. 152; L 30 vom 2.2.2023, S. 33) in der jeweils 
geltenden Fassung“.

 b)  Buchstabe j wird aufgehoben.

557.  In Tarifstelle 6.5.1.3 wird die Angabe „Verordnung 
(EG) Nr. 669/2009“ durch die Angabe „der Durch-
führungsverordnung (EU) 2019/1793“ ersetzt. 

558.  Die Tarifstellen 6.5.4.1 bis 6.5.4.10 werden wie folgt 
gefasst:

  „6.5.4.1
Entscheidung über einen Antrag auf Zulassung von 
Betrieben, die Fischmehl, Dicalciumphosphat und 
Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs oder 
Nichtwiederkäuer-Blutprodukte enthaltende Fut-
termittel herstellen nach Anhang IV Kapitel III Ab-
schnitt B Nummer 1 und Nummer 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 999/2001 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3

  6.5.4.2
Entscheidung über einen Antrag auf Genehmigung 
der Verwendung und Lagerung von Mischfuttermit-
teln, die verarbeitetes Nichtwiederkäuer-Protein 
einschließlich Fischmehl, Dicalciumphosphat, Tri-
calciumphosphat tierischen Ursprungs oder Nicht-
wiederkäuer-Blutprodukte enthalten, in landwirt-
schaftlichen Betrieben nach Anhang IV Kapitel III 
Abschnitt D Nummer 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 999/2001 
Gebühr: Euro 30 bis 2 000

  6.5.4.3
Bearbeitung einer Registrierungsanzeige für Selbst-
mischer nach Anhang IV Kapitel III Abschnitt B 
Nummer 3 und Kapitel IV Abschnitt D Buchstabe d 
der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 sowie für 
Schlachthöfe, die keine Wiederkäuer schlachten 
nach Anhang IV Kapitel IV Abschnitt C und D je-
weils Buchstabe a der Verordnung (EG) 
Nr. 999/2001 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3
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  6.5.4.4
Entscheidung über einen Antrag auf Zulassung ei-
ner Ausnahme zur Schlachtung von Wiederkäuern 
in Schlachthöfen, die Nichtwiederkäuer-Blut für 
die Herstellung von Blutprodukten zur Verwendung 
in Futtermitteln für andere Nutztiere als Wieder-
käuer herstellen nach Anhang IV Kapitel IV Ab-
schnitt C Buchstabe a der Verordnung (EG) 
Nr. 999/2001 
Gebühr: Euro 50 bis 1 000

  6.5.4.5
Entscheidung über einen Antrag auf Zulassung der 
Herstellung von Blutprodukten von Nicht-Wieder-
käuern zur Fütterung von anderen Nutztieren als 
Wiederkäuern in Wiederkäuerblut verarbeitenden 
Betrieben nach Anhang IV Kapitel IV Abschnitt C 
Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3

  6.5.4.6
Entscheidung über einen Antrag auf Zulassung zur 
Schlachtung von Wiederkäuern in Schlachthöfen, in 
denen Nichtwiederkäuer-Nebenprodukte für die 
Herstellung von verarbeitetem tierischem Protein 
hergestellt werden nach Anhang IV Kapitel IV Ab-
schnitt D Buchstabe a der Verordnung (EG) 
Nr. 999/2001 
Gebühr: Euro 50 bis 1 000

  6.5.4.7
Entscheidung über einen Antrag auf Zulassung der 
Verarbeitung tierischen Proteins in Betrieben, die 
Wiederkäuer-Nebenprodukte verarbeiten nach 
 Anhang IV Kapitel IV Abschnitt D Buchstabe c der 
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3

  6.5.4.8
Entscheidung über einen Antrag auf Zulassung von 
Betrieben, die Mischfuttermittel mit verarbeitetem 
tierischem Protein als Futtermittel für Tiere in 
Aquakultur herstellen nach Anhang IV Kapitel IV 
Abschnitt D Buchstabe d der Verordnung (EG) 
Nr. 999/2001 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3

  6.5.4.9
Entscheidung über einen Antrag auf Zulassung von 
Betrieben, die Fischmehl enthaltende Milchaus-
tauschfuttermittel herstellen nach Anhang IV Kapi-
tel IV Abschnitt E Buchstabe c der Verordnung (EG) 
Nr. 999/2001 
Gebühr: Euro 50 bis 3 000

  6.5.4.10
Entscheidung über einen Antrag auf Genehmigung 
eines dokumentierten Verfahrens zwecks Zulassung 
von Fahrzeugen und Containern für den Transport 
nach Anhang IV Kapitel III Abschnitt A Nummer 2 
und Nummer 4, Anhang IV Kapitel IV Abschnitt C 
Buchstabe b, Anhang IV Kapitel IV Abschnitt D 
Buchstabe b, Anhang IV Kapitel IV Abschnitt E 
Buchstabe f sowie Anhang IV Kapitel V Abschnitt B 
Nummer 2 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
Gebühr: Euro 50 bis 1 000“.

559.  Die Tarifstellen 6.5.5 und 6.5.5.1 werden wie folgt 
gefasst:

  „6.5.5
Amtshandlungen nach der Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005

  6.5.5.1
Entscheidung über eine Registrierung von Futter-
mittelbetrieben nach Artikel 9 Absatz 2 in Verbin-
dung mit Artikel 5 Absatz 2 sowie über deren Aus-
setzung oder Entzug nach Artikel 14 und Artikel 15 
Buchstabe b und c der Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3.“

560.  Nach Tarifstelle 6.5.5.1 werden die folgenden Tarif-
stellen 6.5.5.2 und 6.5.5.3 eingefügt:

  „6.5.5.2
Entscheidung über eine Zulassung oder bedingte 
Zulassung auch über Entzug, Ruhen oder Rück-
nahme einer Zulassung von Futtermittelbetrieben 
nach Artikel 10 in Verbindung mit Artikel 13 der 
Verordnung (EG) Nr. 183/2005 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3

  6.5.5.3
Entscheidung über die Erteilung, Rücknahme oder 
Entzug einer Kennnummer gemäß den Kriterien 
nach Anhang V Kapitel II der Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005 in Zusammenhang mit Artikel 17 Ab-
satz 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) 
Nr. 767/2009 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3“.

561.  Nach der Tarifstelle 6.5.5.3 wird folgende Ergän-
zende Regelung zu den Tarifstellen 6.5.5.1 bis 
6.5.5.3 eingefügt:

  „Ergänzende Regelung zu den Tarifstellen 6.5.5.1 
bis 6.5.5.3: 
Bei der Ermittlung der Gebühr wird der Zeitauf-
wand einbezogen, der bei der Zulassungsabnahme 
im Zusammenhang mit einer amtlichen Kontrolle 
im Sinne von Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2017/625 innerhalb des Zulas-
sungsverfahrens entsteht.“

562.  Tarifstelle 6.5.6.1 wird wie folgt gefasst:

  „6.5.6.1
Entscheidung über den Antrag auf Zulassung von 
Betrieben nach § 18 Absatz 2 FuttMV 1981 in Ver-
bindung mit § 17 Absatz 2 FuttMV 1981 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3“.

563.  Die Tarifstellen 6.5.6.1.1 und 6.5.6.1.2 werden auf-
gehoben.

564.  Tarifstelle 6.5.6.3 wird wie folgt gefasst:

  „6.5.6.3.
Entscheidung über den Antrag auf Zulassung von 
Betrieben nach § 18 Absatz 4 FuttMV 1981 in Ver-
bindung mit § 17 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 
FuttMV 1981 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3“.

565.  Die Tarifstellen 6.5.6.3.1 und 6.5.6.3.2 werden auf-
gehoben.

566.  Tarifstelle 6.5.6.4 wird wie folgt gefasst:

  „6.5.6.4
Entscheidung über den Antrag auf die Registrie-
rung von Betrieben nach § 21 Absatz 1 FuttMV 1981 
in Verbindung mit § 20 FuttMV 1981 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3“.

567.  Die Tarifstellen 6.5.6.4.1 und 6.5.6.4.2 werden auf-
gehoben.

568.  In Tarifstelle 6.5.6.5 wird die Angabe „Euro 50 bis 
1 500“ durch die Angabe “ „je nach Zeitaufwand 
nach den Tarifstellen 6.1.1.1 bis 6.1.1.3“ ersetzt.

569.  In Tarifstelle 6.5.7.3 wird die Angabe „Euro 100 bis 
500“ durch die Angabe „je nach Zeitaufwand nach 
den Tarifstellen 6.1.1.1 bis 6.1.1.3“ ersetzt.

570.  In Tarifstelle 6.5.7.5 wird die Angabe „Euro 100 bis 
500“ durch die Angabe „je nach Zeitaufwand nach 
den Tarifstellen 6.1.1.1 bis 6.1.1.3“ ersetzt.

571.  Tarifstelle 6.6 wird wie folgt gefasst:

  „6.6
Tierschutz
Amtshandlungen nach

  a) der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 
22. Dezember 2004 über den Schutz von Tieren 
beim Transport und damit zusammenhängenden 
Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinien 
64/432/EWG und 93/119/EG und der Verordnung 
(EG) Nr. 1255/97 (ABl. L 3 vom 5.1.2005, S. 1; L 113 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 14 vom 29. Mai 2024 289

vom 27.4.2006, S. 26; L 137 vom 24.5.2017, S. 40) in 
der jeweils geltenden Fassung

  b) der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates 
vom 24. September 2009 über den Schutz von Tie-
ren zum Zeitpunkt der Tötung (ABl. L 303 vom 
18.11.2009, S. 1; L 326 vom 11.11.2014, S. 6; L 137 
vom 24.5.2017; S. 40) in der jeweils geltenden Fas-
sung

  c) der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 22. September 2010 zum 
Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwende-
ten Tiere (ABl. L 276 vom 20.10.2010, S. 33; L 15 
vom 22.1.2016, S. 71; L 168 vom 25.6.2016, S. 19; L 
71 vom 16.3.2017, S. 23; L 277 vom 27.10.2017, S. 34) 
in der jeweils geltenden Fassung

  d) der Verordnung (EU) 2017/625 in der jeweils gel-
tenden Fassung

  e) des Tierschutzgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206; 
1313) in der jeweils geltenden Fassung, im Folgen-
den TierSchG

  f) der Tierschutz-Schlachtverordnung vom 20. De-
zember 2012 (BGBl. I S. 2982) in der jeweils gelten-
den Fassung, im Folgenden TierSchlV

  g) der Tierschutz-Hundeverordnung vom 2. Mai 
2001 (BGBl. I S. 838) in der jeweils geltenden 
 Fassung, im Folgenden TierSchHuV

  h) der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
2006 (BGBl. I S. 2043) in der jeweils geltenden 
 Fassung, im Folgenden TierSchNutztV

  i) der Tierschutz-Versuchstierverordnung vom 1. 
August 2013 (BGBl. I S. 3125, 3126) in der jeweils 
geltenden Fassung, im Folgenden TierSchVersV

  j) der Ferkelbetäubungssachkundeverordnung vom 
8. Januar 2020 (BGBl. I S. 96) in der jeweils gelten-
den Fassung, im Folgenden FerkBetSachkV“.

572.  Die Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 6.6.1.10.2 
wird wie folgt gefasst:

  „Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 6.6.1.10.2:
Werden Einfuhr- oder Durchfuhruntersuchungen 
nach der Tarifstelle 6.6.1.10 zusammen mit beson-
deren amtstierärztlichen Amtshandlungen, ein-
schließlich der im Einzelfall erforderlichen Gesund-
heitsbescheinigung, aufgrund des Tiergesundheits-
rechts im Inlandsverkehr, innergemeinschaftlichen 
Verkehrs nach der Binnenmarkt-Tierseuchen-
schutzverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 6. April 2005 (BGBl. I S. 997) in 
der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden 
BmTierSSchV, und bei der Ausfuhr aus der Euro-
päischen Union Untersuchung von Tieren bei Trans-
porten jeder Art durchgeführt nach der Tarifstelle 
6.7.1.1, so ist nur die jeweils höhere der beiden 
 Gebühren zu berechnen.“

573.  In Tarifstelle 6.6.2.1 wird die Angabe „(Artikel 21 Ab-
satz 1 Buchstabe c Verordnung (EG) Nr. 1099/2009)“ 
durch die Angabe „nach Artikel 21 Absatz 1 Buch-
stabe c Verordnung (EG) Nr. 1099/2009“ ersetzt.

574.  In Tarifstelle 6.6.4.4.1 wird die Angabe „TierSchG)“ 
durch die Angabe „TierSchG“ ersetzt.

575.  Nach Tarifstelle 6.6.4.9 wird folgender Hinweis zur 
Tarifstelle 6.6.4.9 eingefügt:

  „Hinweis zur Tarifstelle 6.6.4.9: 
Sach- und Materialkosten für die Prüfung der 
Sachkunde, das heißt der Kenntnisse und Fähigkei-
ten, sind Auslagen.“

576.  Tarifstelle 6.6.4.9.4 wird aufgehoben.

577.  Tarifstelle 6.6.8.4 wird wie folgt gefasst:

  „6.6.8.4
Entscheidung über einen Antrag auf Genehmigung 
einer Ausnahme von den Anforderungen an die 
Sachkunde nach § 16 Absatz 1 Satz 5 TierSchVersV 
Gebühr: Euro 25 bis 100“.

578.  In Tarifstelle 6.6.8.12 wird die Angabe „(§ 26 Ab-
satz 1 TierSchVersV)“ durch die Angabe „nach § 26 
Absatz 1 TierSchVersV in Verbindung mit Artikel 55 
Absatz 4 Unterabsatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 
2010/63/EU“ ersetzt.

579.  In Tarifstelle 6.6.8.13.1 wird die Angabe „(ohne“ 
durch die Angabe „ohne“ und die Angabe „400“ 
durch die Angabe „600“ ersetzt.

580.  Nach Tarifstelle 6.7.1.3.6 wird folgender Hinweis zur 
Tarifstelle 6.7.1.3.6 eingefügt:

  „Hinweis zur Tarifstelle 6.7.1.3.6: 
Die Kosten für die Beschaffung des Impfstoffes sind 
Auslagen.“

581.  Tarifstelle 6.7.1.3.7 wird aufgehoben.

582.  Die Tarifstellen 6.7.1.3.8 und 6.7.1.3.9 werden die 
 Tarifstellen 6.7.1.3.7 und 6.7.1.3.8.

583.  Tarifstelle 6.7.1.10 wird wie folgt gefasst:

  „6.7.1.10
Amtstierärztliche Grenzuntersuchung am Flugha-
fen Köln, einschließlich Überprüfung von Transpor-
ten und Bescheinigungen bei Einfuhren im Dritt-
landverkehr, Untersuchung von Tieren, von Tieren 
stammender Teile und Erzeugnisse, Rohstoffe und 
Abfälle sowie von Gegenständen, die Träger von 
Ansteckungsstoffen sein können sowie Überprüfung 
von Transporten und Bescheinigungen sowie Aus-
stellen von Gesundheitsbescheinigungen“.

584.  Tarifstelle 6.7.4.1.30 wird wie folgt gefasst:

  „6.7.4.1.30
Entscheidung über Anträge auf sonstige Ausnahme-
genehmigungen und Änderungsanträge sowie die 
Erstellung von Ersatzbescheinigungen im Rahmen 
der zu den unter den Tarifstellen 6.7.4.1 bis 
6.7.4.1.29 bereits erteilten Genehmigungen 
Gebühr: Euro 15 bis 230“.

585.  In Tarifstelle 6.7.4.2.7.1.2 wird die Angabe „(§ 7, § 10, 
§ 17 Absatz 2, § 18 Absatz 2, § 21 Absatz 1 Satz 4, 
§ 27 Absatz 3 und Absatz 6, § 33 Absatz 2, § 34 Ab-
satz 4 und 6, § 38 Absatz 2, § 39 Absatz 7, § 43 Ab-
satz 2 und § 45 Absatz 2 ViehVerkV)“ durch die An-
gabe „nach § 7, § 10, § 17 Absatz 2, § 18 Absatz 2, 
§ 21 Absatz 1 Satz 4, § 27 Absatz 3 und 6, § 33 Ab-
satz 2, § 34 Absatz 4 und 6, § 38 Absatz 2, § 39 Ab-
satz 7, § 43 Absatz 2 und § 45 Absatz 2 ViehVerkV“ 
ersetzt.

586.  In Tarifstelle 6.7.4.2.8.5 wird die Angabe „(HI-Tier)“ 
durch die Angabe „, im Folgenden HI-Tier,“ ersetzt.

587.  In Tarifstelle 6.7.4.2.9.2 wird die Angabe „(Ruhend-
stellung)“ gestrichen.

588.  Tarifstelle 6.7.4.2.9.4 wird wie folgt gefasst:

  „6.7.4.2.9.4
Entgegennahme der Anzeige und Registrierung 
 eines Fischhaltungsbetriebes nach § 6 FischSeuchV 
2008 
Gebühr: Euro 25 bis 500“.

589.  Die Tarifstellen 6.7.4.2.11 bis 6.7.4.2.11.2 werden 
aufgehoben.

590.  Die Tarifstellen 6.7.4.2.12 und 6.7.4.2.12.1 werden 
die Tarifstellen 6.7.4.2.11 und 6.7.4.2.11.1.

591.  Nach Tarifstelle 6.7.4.2.11.1 wird folgende Tarif-
stelle 6.7.4.2.11.2 eingefügt:

  „6.7.4.2.11.2
Entgegennahme und Prüfung von Anzeigen nach 
§ 6 TierSeuchErV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3“.

592.  Nach Tarifstelle 6.8.1.9 wird folgende Tarifstelle 
6.8.1.9.1 eingefügt:

  „6.8.1.9.1
Entscheidung über Verlängerung und beziehungs-
weise oder Chargenerweiterung die erteilten 
 Genehmigungen nach § 11 Absatz 6 Nummer 2 
TierGesG betreffend 
Gebühr: Euro 40“.
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593.  Tarifstelle 6.8.2.3 wird wie folgt gefasst:

  „6.8.2.3
Entscheidung über die Erteilung einer Herstel-
lungserlaubnis“.

594.  Nach Tarifstelle 6.8.2.3 werden die folgenden Tarif-
stellen 6.8.2.3.1 und 6.8.2.3.2 eingefügt:

  „6.8.2.3.1
nach Artikel 88 Absatz 1 und 90 der Verordnung 
(EU) 2019/6 in Verbindung mit §§ 14 bis 17 TAMG 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3

  6.8.2.3.2
nach § 28 Absatz 1 TAMG in Verbindung mit Arti-
kel 88 Absatz 1 und 90 der Verordnung (EU) 2019/6 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3“.

595.  In Tarifstelle 6.8.2.14 wird die Angabe „(Artikel 123 
der Verordnung (EU) 2019/6 in Verbindung mit den 
§§ 35, 72 TAMG in Verbindung mit den einschlägi-
gen Vorschriften der TÄHAV, gegebenenfalls in Ver-
bindung mit der Überprüfung der Nachweisführung 
nach § 13 BtMVV, § 5 Satz 1 BtMBinHV und den 
einschlägigen Vorschriften der AMWHV sowie § 40 
TierImpfStV 2006)“ durch die Angabe „nach Arti-
kel 123 der Verordnung (EU) 2019/6 in Verbindung 
mit den §§ 35, 72 TAMG in Verbindung mit den ein-
schlägigen Vorschriften der TÄHAV, gegebenenfalls 
in Verbindung mit der Überprüfung der Nachweis-
führung nach § 13 BtMVV, § 5 Satz 1 BtMBinHV 
und den einschlägigen Vorschriften der AMWHV 
 sowie § 40 TierImpfStV 2006“ ersetzt.

596.  Tarifstelle 6.8.2.16 wird wie folgt gefasst:

  „6.8.2.16
Entscheidung über das Aussetzen, das Ruhen oder 
den Widerruf einer Herstellungserlaubnis“.

597.  Nach Tarifstelle 6.8.2.16 werden die folgenden 
 Tarifstellen 6.8.2.16.1 und 6.8.2.16.2 eingefügt:

  „6.8.2.16.1
nach Artikel 133 Buchstaben c und d der Verord-
nung (EU) 2019/6 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3

  6.8.2.16.2
nach § 28 Absatz 2 TAMG in Verbindung mit Arti-
kel 133 Buchstaben c und d der Verordnung (EU) 
2019/6 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3“.

598.  Tarifstelle 6.8.2.20 wird aufgehoben.

599.  Die Tarifstellen 6.8.2.21 und 6.8.2.22 werden die 
 Tarifstellen 6.8.2.20 und 6.8.2.21. 

600.  Tarifstelle 6.8.2.23 wird Tarifstelle 6.8.2.22 und die 
Angabe „(§ 58 Absatz 3 Satz 2 und 3 TAMG)“ wird 
durch die Angabe „nach § 58 Absatz 3 Satz 2 und 3 
TAMG“ ersetzt.

601.  Die Tarifstellen 6.8.2.24 bis 6.8.2.27 werden die Ta-
rifstellen 6.8.2.23 bis 6.8.2.26.

602.  Die Tarifstellen 6.8.2.28 bis 6.8.2.30 werden aufge-
hoben.

603.  Tarifstelle 6.9.9.1 wird wie folgt gefasst:

  „6.9.9.1
Entscheidung über einen Antrag auf Transport, Ver-
wendung und Beseitigung von Proben für For-
schungs- und Diagnosezwecke nach Artikel 11 
Nummer 1 Verordnung (EU) Nr. 142/2011 sowie von 
Handelsmustern und Ausstellungsstücken nach 
 Artikel 12 Nummer 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 142/2011 in Verbindung mit Artikel 17 der 
 Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
Gebühr: Euro 10 bis 500“.

604.  In Tarifstelle 6.10.1.6.1 wird die Angabe „40“ durch 
die Angabe „80“ ersetzt.

605.  In Tarifstelle 6.10.1.6.2 wird die Angabe „20“ durch 
die Angabe „40“ ersetzt.

606.  Satz 1 des Hinweises zu Tarifstelle 7.1.1.1 wird wie 
folgt gefasst: 

  „Auf § 2 Absatz 3 des Gebührengesetzes NRW in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 
1999 (GV. NRW. S. 524) in der jeweils geltenden Fas-
sung, im Folgenden GebG NRW, wird hingewiesen.“

607.  In Tarifstelle 7.2.2.10.1 wird nach der Angabe „§ 15“ 
das Wort „der“ eingefügt.

608.  In Tarifstelle 7.3 Buchstabe d wird nach der Angabe 
„S. 104“ die Angabe „, L 188 vom 27.7.2023, S. 62“ 
eingefügt.

609.  Tarifstelle 7.3.1.1 wird wie folgt gefasst:

  „7.3.1.1
Entscheidung über die Erteilung einer

  a) Vorlagebescheinigung für die Ausfuhr oder Wie-
derausfuhr nach Artikel 10 der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 2 
Buchstabe b, Absätze 3 und 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 und Artikel 47 der Verordnung (EG) 
Nr. 865/2006

  b) Vermarktungsbescheinigung nach Artikel 10 der 
Verordnung (EG) Nr. 338/97 in Verbindung mit Arti-
kel 8 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 und 
Artikel 48 der Verordnung (EG) Nr. 865/2006

  c) Transportbescheinigung nach Artikel 10 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 338/97 in Verbindung mit Arti-
kel 9 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 und Artikel 49 der Verordnung (EG) 
Nr. 865/2006

  d) Sammlungsbescheinigung für wissenschaftliche 
Einrichtungen nach Artikel 60 der Verordnung (EG) 
Nr. 865/2006

  Gebühr: Euro 10 bis 1 500 je Bescheinigung“.

610.  Der Hinweis zu den Tarifstellen 7.4.1 bis 7.4.4 wird 
gestrichen.

611.  Nach Tarifstelle 7.4.4 wird folgender Hinweis zu den 
Tarifstellen 7.4.1 bis 7.4.4 eingefügt:

  „Hinweis zu den Tarifstellen 7.4.1 bis 7.4.4: 
Neben den Gebühren der Tarifstellen 7.4.1 bis 7.4.4 
werden Auslagen nach § 10 Absatz 1 Nummern 1 
und 5 GebG NRW nicht erhoben. Die Gebühr nach 
den Tarifstellen 7.4.1 beziehungsweise 7.4.3 entfällt, 
soweit die Abgrabungsgenehmigung im Zuge eines 
Verfahrens nach § 68 Absatz 1 WHG, Tarifstellen 
4.3.1.21 und 4.3.1.23, erteilt wird.“

612.  In Tarifstelle 7.5.1.21 wird die Angabe „nach§ 60 
Absatz 3 LFoG)“ durch die Angabe „nach § 60 Ab-
satz 3 LFoG“ ersetzt.

613.  Nach Tarifstelle 7.5.2.5 wird folgende Ergänzende 
Regelung zur Tarifstelle 7.5.2.5 eingefügt:

  „Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 7.5.2.5:
Die Kosten der von der Forstbehörde mit der Erstel-
lung einer Genanalyse beauftragten sachverständi-
gen Stellen und Labore werden zusätzlich als Aus-
lagen geltend gemacht.“

614.  Tarifstelle 7.5.2.10 wird aufgehoben.

615.  Die Tarifstellen 7.6.3.7 bis 7.6.3.7.3 werden wie folgt 
gefasst:

  „7.6.3.7
Erklärung von Grundfl ächen zu befriedeten 
 Bezirken aus ethischen Gründen nach § 6a BJagdG, 
jedoch in Abhängigkeit von der Grundfl äche

  7.6.3.7.1 
Gebührenklasse 1: bis 2,0 Hektar 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
7.1.1.1 bis 7.1.1.3, 
Höchstgebühr: Euro 200

  7.6.3.7.2 
Gebührenklasse 2: über 2,0 Hektar bis 10,0 Hektar 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
7.1.1.1 bis 7.1.1.3, 
Höchstgebühr: Euro 600
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  7.6.3.7.3 
Gebührenklasse 3: über 10,0 Hektar 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
7.1.1.1 bis 7.1.1.3, 
Höchstgebühr: Euro 1 000“.

616.  Satz 1 des Hinweises zu Tarifstelle 8.1.1.1 wird wie 
folgt gefasst: 

  „Auf § 2 Absatz 3 des Gebührengesetzes NRW in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 
1999 (GV. NRW. S. 524) in der jeweils geltenden Fas-
sung, im Folgenden GebG NRW, wird hingewiesen.“

617.  In Tarifstelle 8.2.2 wird die Angabe „Soweit den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden bei sonstigen 
Auskünften und der Herausgabe von Duplikaten 
mit umfangreichem und erheblichem Vorbereitungs-
aufwand Ausfälle entstehen, können diese“ durch 
die Angabe „Die Gemeinden und Gemeindever-
bände können für sonstige Auskünfte und die Her-
ausgabe von Duplikaten mit umfangreichem und 
erheblichem Vorbereitungsaufwand“ ersetzt.

618.  In Tarifstelle 8.6.1 wird die Angabe „verbringungs-
registers“ durch die Angabe „-verbringungsregis-
ters“ und die Angabe „durch Verordnung (EG) 
Nr. 596/2009 (ABl. L 188 vom 18.7.2009, S. 14; L 86 
vom 24.3.2012, S. 25)“ durch die Angabe „zuletzt 
durch Verordnung (EU) 2019/1243 vom 20. Juni 
2019 (ABl. L198 vom 25.07.2019, S. 241)“ ersetzt.

619.  Vor Tarifstelle 9.1 werden die folgenden Tarifstellen 
9.0 und 9.0.1 sowie folgender Hinweis zur Tarifstelle 
9.0.1 eingefügt:

  „9.0
Ermittlung des Verwaltungsaufwandes

  9.0.1
Sofern im Folgenden eine Tarifstelle vorsieht, dass 
eine Gebühr nach Zeitaufwand zu berechnen ist, 
sind für die Berechnung der zu erhebenden Verwal-
tungsgebühren je angefangenen 15 Minuten, sofern 
nichts anderes bestimmt ist, die vom für Inneres zu-
ständigen Ministerium veröffentlichten, jeweils 
 gültigen Stundensätze (Richtwerte) für die Berück-
sichtigung des Verwaltungsaufwandes zugrunde zu 
 legen.

  Hinweis zur Tarifstelle 9.0.1: 
Die im Zusammenhang mit der Behördentätigkeit 
anfallenden Vorbereitungs-, Fahr-, Warte- und 
Nachbereitungszeiten werden als Zeitaufwand mit-
berechnet und die Auslagen, zum Beispiel Reisekos-
ten, Materialkosten sowie Kosten für Gutachten, so-
weit diese nicht bereits in die Berechnung der Stun-
densätze eingefl ossen sind, gesondert berechnet.“

620.  In Tarifstelle 9.1.7.5.2 wird die Angabe „§ 5 Absatz 1 
und 2 und“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 1, 2 und 5 
sowie“ ersetzt.

621.  Tarifstelle 9.1.13.0 und der nachfolgende Hinweis 
werden aufgehoben.

622.  In den Tarifstellen 9.1.13.1 und 9.1.13.2 und 
9.1.13.3.2 wird jeweils die Angabe „der Tarifstelle 
9.1.13.0“ durch die Angabe „den Tarifstellen 9.0 und 
9.0.1“ ersetzt.

623.  Die Tarifstellen 9.1.13.3 bis 9.1.13.3.2 werden durch 
die folgenden Tarifstellen 9.1.13.3 bis 9.1.13.5 er-
setzt:

  „9.1.13.3
Durchführung von Vor-Ort-Prüfungen nach § 10 
Absatz 2 in Verbindung mit § 2 Nummer 12 und 13, 
15 oder 16 des Energieverbrauchskennzeichnungs-
gesetzes vom 10. Mai 2012 (BGBl. I S. 1070) in der 
jeweils geltenden Fassung, im Folgenden EnVKG, 
wenn die Prüfung ergibt, dass die Anforderungen 
an die Verbrauchskennzeichnung oder an sonstige 
Produktinformationen nicht erfüllt sind 
Gebühr: Euro 130

  9.1.13.4
Durchführung von sonstigen Prüfungen nach § 10 
Absatz 2 in Verbindung mit § 2 Nummer 12 und 13, 
15 oder 16 EnVKG, wenn die Prüfung ergibt, dass 
die Anforderungen an die Verbrauchskennzeichnung 
oder an sonstige Produktinformationen nicht erfüllt 
sind 
Gebühr: Euro 60

  9.1.13.5
Durchführung von Prüfungen nach § 10 Absatz 2 in 
Verbindung mit § 2 Nummer 8, 9, 10 oder 11 und 13 
oder 14 EnVKG, wenn die Prüfung ergibt, dass die 
Anforderungen an die Verbrauchskennzeichnung 
oder an sonstige Produktinformationen nicht erfüllt 
sind 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
9.1.13.0“.

624.  In Tarifstelle 9.2.1.1.1 wird die Angabe „100“ durch 
die Angabe „500“ ersetzt.

625.  In Tarifstelle 9.2.1.1.2 wird die Angabe „50“ durch 
die Angabe „100“ ersetzt.

626.  Nach Tarifstelle 9.2.1.1.2 wird folgende Tarifstelle 
9.2.1.1.3 eingefügt:

  „9.2.1.1.3
zur großräumigen Aufsuchung 
Gebühr: Euro 300 bis 3 000“.

627.  In Tarifstelle 9.2.1.2 wird die Angabe „100 bis 
5 000“ durch die Angabe „1 000 bis 10 000“ ersetzt.

628.  In Tarifstelle 9.2.1.3 wird die Angabe „1 000 bis 
15 000“ durch die Angabe „3 000 bis 30 000“ ersetzt.

629.  In Tarifstelle 9.2.1.5 wird die Angabe „50 bis 1 000“ 
durch die Angabe „250 bis 2 500“ ersetzt.

630.  In Tarifstelle 9.2.1.6 wird die Angabe „100 bis 2 500“ 
durch die Angabe „500 bis 5 000“ ersetzt.

631.  In Tarifstelle 9.2.1.7 wird die Angabe „25 bis 250“ 
durch die Angabe „100 bis 1 000“ ersetzt.

632.  In Tarifstelle 9.2.1.8 wird die Angabe „25 bis 250“ 
durch die Angabe „100 bis 1 500“ ersetzt.

633.  Tarifstelle 9.2.1.20 wird aufgehoben.

634.  Die Tarifstellen 9.2.1.21 bis 9.2.1.24 werden die 
 Tarifstellen 9.2.1.20 bis 9.2.1.23.

635.  Tarifstelle 9.2.1.25 wird aufgehoben.

636.  In Tarifstelle 9.2.2 wird die Angabe „Auskunft“ 
durch die Angabe „Auszüge“ ersetzt.

637.  In Tarifstelle 9.2.2.1 wird die Angabe „2,50“ durch 
die Angabe „10“ ersetzt.

638.  Die Tarifstellen 9.2.2.4.1 bis 9.2.2.4.3 werden durch 
die folgenden Tarifstellen 9.2.2.4.1 bis 9.2.2.4.3.2 
 ersetzt:

  „9.2.2.4.1
ab DIN A 2: Kopie aus analoger Vorlage, größen-
unabhängig in jeder Farbgebung 

  9.2.2.4.1.1
erste Kopie jeder Vorlage 
Gebühr: Euro 24

  9.2.2.4.1.2
jede weitere Kopie derselben Vorlage 
Gebühr: Euro 9

  9.2.2.4.2
ab DIN A 2: Datenabzug aus analoger Vorlage je 
Vorlage 

  9.2.2.4.2.1
Scan und erstes GB (Gigabyte) 
Gebühr: Euro 83

  9.2.2.4.2.2
jedes weitere GB unabhängig von der Vorlagenzahl 
Gebühr: Euro 9

  9.2.2.4.3
ab DIN A 2: Datenabzug aus digitaler Vorlage 
 unabhängig von der Anzahl der Vorlagen
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  9.2.2.4.3.1
erstes GB (Gigabyte) 
Gebühr: Euro 72

  9.2.2.4.3.2
jedes weitere GB 
Gebühr: Euro 2“.

639.  Die Tarifstellen 9.2.2.4.4 bis 9.2.2.4.6 werden auf-
gehoben.

640.  Die Ergänzenden Regelungen zur Tarifstelle 9.2.2.4 
werden aufgehoben.

641.  Der Hinweis zur Tarifstelle 9.2.2.4 wird wie folgt 
gefasst:

  „Hinweis zur Tarifstelle 9.2.2.4: 
Die Gebühren erfolgen hinsichtlich der Formate 
größer DIN A 2 abweichend von Tarifstelle 1.1.3.“

642.  Die Tarifstellen 9.2.3 bis 9.2.3.7 werden durch die 
folgenden Tarifstellen 9.2.3 bis 9.2.3.7.7 ersetzt:“

  „9.2.3
Bergwerksbetrieb, Besucherbergwerk, Besucher-
höhle, Hohlraumbauten

  9.2.3.1
Entscheidung über die Zulassung eines Betriebs-
plans für Tagebaubetriebe (außer Braunkohle) 
 gemäß §§ 51, 55 BBergG

  9.2.3.1.1
Rahmenbetriebsplan ohne Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens 
Gebühr: Euro 5 000 bis 18 500

  9.2.3.1.2
Rahmenbetriebsplan mit Durchführung eines 
 Planfeststellungsverfahrens 
Gebühr: Euro 9 500 bis 100 000

  9.2.3.1.3
Hauptbetriebsplan 
Gebühr: Euro 1 500 bis 10 000

  9.2.3.1.4
Sonderbetriebsplan 
Gebühr: Euro 250 bis 25 000

  9.2.3.1.5
Abschlussbetriebsplan 
Gebühr: Euro 250 bis 20 000

  9.2.3.2
Entscheidung über die Zulassung eines Betriebs-
plans gemäß §§ 51, 55 BBergG im Bereich Braun-
kohlenbergbau

  9.2.3.2.1
Rahmenbetriebsplan 
Gebühr: Euro 40 000 bis 300 000

  9.2.3.2.2
Hauptbetriebsplan 
Gebühr: Euro 10 000 bis 200 000

  9.2.3.2.3
Sonderbetriebsplan 
Gebühr: Euro 500 bis 100 000

  9.2.3.2.4
Abschlussbetriebsplan 
Gebühr: Euro 500 bis 200 000

  9.2.3.3
Entscheidung über die Zulassung eines Betriebs-
plans gemäß §§ 51, 55 BBergG für die Aufsuchung 
oder Gewinnung von Erdwärme oder Grubengas 
 sowie für sonstige Bohrungen gemäß § 127 BBergG

  9.2.3.3.1
Rahmenbetriebsplan ohne Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens 
Gebühr: Euro 1 500 bis 8 000

  9.2.3.3.2
Rahmenbetriebsplan mit Durchführung eines 
 Planfeststellungsverfahrens 
Gebühr: Euro 3 000 bis 12 000

  9.2.3.3.3
Hauptbetriebsplan für die Aufsuchung oder Gewin-
nung von Erdwärme oder Grubengas 
Gebühr: Euro 150 bis 5 000

  9.2.3.3.4
Hauptbetriebsplan für sonstige Bohrungen gemäß 
§ 127 BBergG 
Gebühr: Euro 250 bis 2 500

  9.2.3.3.5
Sonderbetriebsplan 
Gebühr: Euro 150 bis 2 000

  9.2.3.3.6
Abschlussbetriebsplan 
Gebühr: Euro 200 bis 5 000

  9.2.3.3.7
Entscheidung über die Verlängerung, Ergänzung 
oder Änderung eines Betriebsplanes gemäß § 56 Ab-
satz 3 BBergG 
Gebühr: Euro 150 bis 2 000

  9.2.3.4
Entscheidung über die Zulassung eines Betriebs-
plans gemäß §§ 51, 55 BBergG im Bereich Salzge-
winnung durch Solung und Untergrundspeicherung

  9.2.3.4.1
Rahmenbetriebsplan ohne Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens 
Gebühr: Euro 20 000 bis 50 000

  9.2.3.4.2
Rahmenbetriebsplan mit Durchführung eines 
 Planfeststellungsverfahrens 
Gebühr: Euro 40 000 bis 100 000

  9.2.3.4.3
Hauptbetriebsplan 
Gebühr: Euro 5 000 bis 20 000

  9.2.3.4.4
Sonderbetriebsplan 
Gebühr: Euro 250 bis 25 000

  9.2.3.4.5
Abschlussbetriebsplan 
Gebühr: Euro 2 500 bis 50 000

  9.2.3.5
Entscheidung über die Zulassung eines Betriebs-
plans gemäß §§ 51, 55 BBergG im Bereich Unter-
tagebergbau

  9.2.3.5.1
Rahmenbetriebsplan ohne Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens 
Gebühr: Euro 5 000 bis 30 000

  9.2.3.5.2
Rahmenbetriebsplan mit Durchführung eines 
 Planfeststellungsverfahrens 
Gebühr: Euro 9 500 bis 100 000

  9.2.3.5.3
Hauptbetriebsplan 
Gebühr: Euro 1 500 bis 10 000

  9.2.3.5.4
Sonderbetriebsplan 
Gebühr: Euro 100 bis 17 500

  9.2.3.5.5
Abschlussbetriebsplan 
Gebühr: Euro 250 bis 20 000

  9.2.3.6
Entscheidung über die Zulassung von Betriebs-
plänen gemäß §§ 51, 55 BBergG, soweit in den 
 Tarifstellen 9.2.3.1 bis 9.2.3.5 keine gesonderten 
 Regelungen getroffen wurden

  9.2.3.6.1
Rahmenbetriebsplan ohne Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens 
Gebühr: Euro 5 000 bis 20 000

  9.2.3.6.2
Rahmenbetriebsplan mit Durchführung eines 
 Planfeststellungsverfahrens 
Gebühr: Euro 9 500 bis 100 000
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  9.2.3.6.3
Hauptbetriebsplan 
Gebühr: Euro 250 bis 20 000

  9.2.3.6.4
Sonderbetriebsplan 
Gebühr: Euro 150 bis 10 000

  9.2.3.6.5
Abschlussbetriebsplan 
Gebühr: Euro 250 bis 10 000

  9.2.3.7
Allgemeine Vorschriften

  9.2.3.7.1
Entscheidung über die Verlängerung, Ergänzung 
oder Änderung eines Betriebsplanes gemäß § 56 Ab-
satz 3 BBergG mit Ausnahme der Tarifstelle 
9.2.3.3.7 
Gebühr: Euro 250 bis 60 000

  9.2.3.7.2
Entscheidung über die Befreiung von der Betriebs-
planpfl icht gemäß § 51 Absatz 3 Satz 1 BBergG 
Gebühr: Euro 250 bis 1 500

  9.2.3.7.3
Entscheidung über die Genehmigung einer Unter-
brechung des Betriebes über zwei Jahre gemäß § 52 
Absatz 1 Satz 2 BBergG 
Gebühr: 250 bis 1 500

  9.2.3.7.4
Entscheidung über die Genehmigung, Erlaubnis, 
Zustimmung, Prüfung, allgemeine Zulassung auf-
grund einer Bergverordnung gemäß §§ 65 bis 68, 
176 Absatz 3 BBergG 
Gebühr: Euro 250 bis 2 000

  9.2.3.7.5
Entscheidung über die Bewilligung einer Ausnahme 
von Vorschriften einer Bergverordnung gemäß §§ 65 
bis 68, 176 Absatz 3 BBergG 
Gebühr: Euro 250 bis 5 000

  9.2.3.7.6
Entscheidung über die Anerkennung einer Person 
oder Stelle als Sachverständiger gemäß §§ 65, 176 
Absatz 3 BBergG 
Gebühr: Euro 250 bis 1 000

  9.2.3.7.7
Untersuchung eines Betriebsereignisses 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
9.0 und 9.0.1“.

643.  Tarifstelle 9.3.1 wird wie folgt gefasst:

  „9.3.1
Durchführung von Prüf-, Überwachungs- und Er-
mittlungstätigkeiten, Fertigung von fachtechnischen 
Stellungnahmen und Hilfeleistungen im Rahmen 
von atomrechtlichen Genehmigungs- und Auf-
sichtsverfahren sowie vergleichbare behördliche 
 Tätigkeiten 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
9.0 und 9.0.1“ 

644.  Die Tarifstellen 9.3.1.1 bis 9.3.1.4 werden aufge-
hoben.

645.  Tarifstelle 10.1.1.2.3 wird wie folgt gefasst:

  „10.1.1.2.3
Bescheinigungen des Empfanges und Prüfung der 
Anzeige über den Beginn oder die Verlegung eines 
Gewerbebetriebes sowie über den Wechsel des Ge-
genstandes des Gewerbes, die Ausdehnung auf nicht 
geschäftsübliche Waren oder Leistungen oder die 
Änderung des Namens des Gewerbebetreibenden 
nach § 15 Absatz 1 in Verbindung mit § 14 Absatz 1 
Satz 1 und § 14 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 2a 
GewO“.

646.  In Tarifstelle 10.1.1.2.4 wird die Angabe „Gewer-
bean- und -ummeldung“ durch die Angabe „Ge-
werbeanmeldung, -ummeldung oder -abmeldung“ 
ersetzt.

647.  Nach Tarifstelle 10.1.1.3.3 wird folgende Tarifstelle 
10.1.1.3.4 eingefügt:

  „10.1.1.3.4
Erteilung nachträglicher Aufl agen, Änderung oder 
Ergänzung bestehender Aufl agen zur Konzession 
nach § 30 GewO in Verbindung mit § 36 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. 
NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung, im 
Folgenden VwVfG NRW 
Gebühr: Euro 100 bis 1 000“.

648.  Die bisherige Tarifstelle 10.1.1.3.4 wird Tarifstelle 
10.1.1.3.5 und wie folgt gefasst:

  „10.1.1.3.5
Rücknahme oder Wiederruf der Konzession nach 
§ 30 GewO zum Betrieb eines Gewerbes nach den 
§§ 48, 49 VwVfG NRW 
Gebühr: Euro 100 bis 3 000“.

649.  Nach Tarifstelle 10.1.1.4.3 wird folgende Tarifstelle 
10.1.1.4.4 eingefügt:

  „10.1.1.4.4
Erteilung nachträglicher Aufl agen, Änderung oder 
Ergänzung bestehender Aufl agen zur Erlaubnis 
nach § 33a GewO 
Gebühr: Euro 100 bis 1 000“.

650.  Die bisherige Tarifstelle 10.1.1.4.4. wird Tarifstelle 
10.1.1.4.5 und die Angabe „2 000“ wird durch die 
Angabe „3 000“ ersetzt.

651.  In Tarifstelle 10.1.1.5.6 wird die Angabe „1 500“ 
durch die Angabe „3 000“ ersetzt.

652.  Nach Tarifstelle 10.1.1.6.1.2 werden die folgenden 
Tarifstellen 10.1.1.6.2 bis 10.1.1.6.4 eingefügt:

  „10.1.1.6.2
Prüfung der Zuverlässigkeit beim Wechsel des ge-
setzlichen Vertreters oder beim Eintritt eines weite-
ren gesetzlichen Vertreters bei juristischen Personen 
bei Erlaubnissen nach § 33d Absatz 1 GewO 
Gebühr: Euro 100 bis 3 000

  10.1.1.6.3
Erteilung nachträglicher Aufl agen, Änderung oder 
Ergänzung bestehender Aufl agen zur Erlaubnis 
nach § 33d GewO 
Gebühr: Euro 100 bis 1 000

  10.1.1.6.4
Rücknahme oder Widerruf der Erlaubnis nach § 33d 
GewO zum Betrieb eines Gewerbes nach den §§ 48, 
49 VwVfG NRW 
Gebühr: Euro 100 bis 3 000“.

653.  Nach Tarifstelle 10.1.1.7.3 wird folgende Tarifstelle 
10.1.1.7.4 eingefügt:

  „10.1.1.7.4
Erteilung nachträglicher Aufl agen, Änderung oder 
Ergänzung bestehender Aufl agen zur Erlaubnis 
nach § 34 Absatz 1 GewO 
Gebühr: Euro 100 bis 1 000“.

654.  Die bisherige Tarifstelle 10.1.1.7.4 wird Tarifstelle 
10.1.1.7.5 und die Angabe „2 000“ wird durch die 
Angabe „3 000“ ersetzt.

655.  In den Tarifstellen 10.1.1.8.2 und 10.1.1.8.3 wird 
 jeweils die Angabe „250“ durch die Angabe „100“ 
ersetzt.

656.  In Tarifstelle 10.1.1.8.7 wird die Angabe „150 bis 
2 000“ durch die Angabe „100 bis 3 000“ ersetzt.

657.  Nach Tarifstelle 10.1.1.9.5 wird folgende Tarifstelle 
10.1.1.9.6 eingefügt:

  „10.1.1.9.6
Erteilung nachträglicher Aufl agen, Änderung oder 
Ergänzung bestehender Aufl agen zur Erlaubnis 
nach § 34b GewO 
Gebühr: Euro 100 bis 1 000“.

658.  Die bisherige Tarifstelle 10.1.1.9.6 wird Tarifstelle 
10.1.1.9.7 und die Angabe „2 000“ wird durch die 
Angabe „3 000“ ersetzt.

659.  In Tarifstelle 10.1.1.10.3 wird die Angabe „1 000“ 
durch die Angabe „3 000“ ersetzt.
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660.  In Tarifstelle 10.1.1.10.5 wird die Angabe „50“ 
durch die Angabe „20“ ersetzt.

661.  In Tarifstelle 10.1.1.10.8 wird die Angabe „2 000“ 
durch die Angabe „3 000“ ersetzt.

662.  In Tarifstelle 10.1.1.11.1 wird die Angabe „200 bis 
1 500“ durch die Angabe „100 bis 3 000“ ersetzt.

663.  In Tarifstelle 10.1.1.11.4 wird die Angabe „200 bis 
1 000“ durch die Angabe „100 bis 3 000“ ersetzt.

664.  Im Hinweis nach Tarifstelle 10.1.1.12 wird nach der 
Angabe „10.1.1.12.7“ die Angabe „, 10.1.1.12.9 und 
10.1.1.12.12“ eingefügt.

665.  Nach Tarifstelle 10.1.1.12.8 wird folgende Tarifstelle 
10.1.1.12.9 eingefügt:

  „10.1.1.12.9
Prüfung der Zuverlässigkeit beim Wechsel des ge-
setzlichen Vertreters oder beim Eintritt eines weite-
ren gesetzlichen Vertreters bei juristischen Personen 
bei Erlaubnissen nach § 55 GewO 
Gebühr: Euro 100 bis 3 000“.

666.  Die bisherige Tarifstelle 10.1.1.12.9 wird Tarifstelle 
10.1.1.12.10.

667.  Die bisherige Tarifstelle 10.1.1.12.10 wird Tarifstelle 
10.1.1.12.11 und die Angabe „2 000“ wird durch die 
Angabe „3 000“ ersetzt.

668  Nach Tarifstelle 10.1.1.12.11 wird folgende Tarif-
stelle 10.1.1.12.12 eingefügt:

  „10.1.1.12.12
Entgegennahme der Anzeige eines Wanderlagers, 
Prüfung, Kontrolle und mögliche Untersagung nach 
§ 56a GewO 
Gebühr: Euro 50 bis 500“.

669.  In Tarifstelle 10.1.1.13.5 wird die Angabe „50 bis 
2 000“ durch die Angabe „100 bis 3 000“ ersetzt.

670.  In Tarifstelle 10.1.1.14.1 wird die Angabe „100“ 
durch die Angabe „25“ ersetzt.

671.  In Tarifstelle 10.1.1.14.8 wird die Angabe „25 bis 
1 000“ durch die Angabe „100 bis 3 000“ ersetzt.

672.  In Tarifstelle 10.1.1.14.12 wird die Angabe „2 000“ 
durch die Angabe „3 000“ ersetzt.

673.  In Tarifstelle 10.1.1.15.1 wird die Angabe „500“ 
durch die Angabe „100“ ersetzt.

674.  In Tarifstelle 10.1.1.15.3 wird die Angabe „350 bis 
1 000“ durch die Angabe „100 bis 3 000“ ersetzt.

675.  In den Tarifstellen 10.1.1.15.5 und 10.1.1.15.7 wird 
jeweils die Angabe „350 bis 1 500“ durch die An-
gabe „100 bis 3 000“ ersetzt.

676.  In Tarifstelle 10.1.1.15.15 wird die Angabe „500 bis 
2 000“ durch die Angabe „100 bis 3 000“ ersetzt.

677.  In Tarifstelle 10.1.1.17.1 wird die Angabe „(§ 2 Ab-
satz 1 RennwLottG)“ durch die Angabe „nach § 2 
Absatz 1 RennwLottG“ ersetzt.

678.  In Tarifstelle 10.1.1.17.6 wird die Angabe „(§ 2 
RennwLottG)“ durch die Angabe „nach § 2 Renn-
wLottG“ ersetzt.

679.  In Tarifstelle 10.1.1.17.13 wird die Angabe „nach§“ 
durch die Angabe „nach §“ ersetzt.

680.  In den Tarifstellen 10.4.1.1.1.3, 10.4.1.1.2.3, 
10.4.1.1.3.3, 10.4.1.1.4.3, 10.4.1.1.5.3, 10.4.1.1.6.3, 
10.4.1.2.1.3, 10.4.1.2.2.3, 10.4.1.2.3.3 und 10.4.1.2.4.3 
wird jeweils nach der Angabe „je Lauf“ die Angabe 
„ab der ersten Waffe“ eingefügt.

681.  Die Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 11.1.1.2.1.4 
wird wie folgt gefasst:

  „Ergänzende Regelung zu den Tarifstellen 
11.1.1.2.1.1 bis 11.1.1.2.1.4: 
Bei Anordnung gegen Beschäftigte sind höchstens 
20 Prozent der vorgenannten Verwaltungsgebühren 
zu erheben.“

682.  In Tarifstelle 11.1.2.5 wird nach der Angabe „Kos-
ten“ die Angabe „nach Tarifstelle 11.1.2.1.1 und ge-
gebenenfalls nach Tarifstelle 11.1.2.1.2“ eingefügt.

683.  In Tarifstelle 11.1.3.1 wird die Angabe „134“ durch 
die Angabe „13“ersetzt.

684.  Nach der Ergänzenden Regelung zur Tarifstelle 
11.1.4.1.9 werden die folgenden Tarifstellen 
11.1.4.1.10 bis 11.1.4.1.10.3 eingefügt:

  „11.1.4.1.10
Überprüfung der Zuverlässigkeit nach § 75 
StrlSchG

  11.1.4.1.10.1
Überprüfung gemäß § 5 Absatz 5 Satz 2 der Atom-
rechtlichen Zuverlässigkeitsüberprüfungs-Verord-
nung vom 1. Juli 1999 (BGBl. I S. 1525) in der je-
weils geltenden Fassung, im Folgenden AtZüV, mit 
geringem Ermittlungs- und Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 135 für jede überprüfte Person

  11.1.4.1.10.2
Überprüfung gemäß § 5 Absatz 5 Satz 2 AtZüV mit 
erhöhtem Ermittlungs- und Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 300 für jede überprüfte Person

  11.1.4.1.10.3
Überprüfung gemäß § 5 Absatz 5 Satz 2 AtZüV mit 
außergewöhnlich hohem Ermittlungs- und Verwal-
tungsaufwand 
Gebühr: Euro 450 für jede überprüfte Person“.

685.  Die bisherigen Tarifstellen 11.1.4.1.10 bis 11.1.4.1.24 
werden die Tarifstellen 11.1.4.1.11 bis 11.1.4.1.25.

686  In den Tarifstellen 11.1.4.2.1.2.2.2 und 
11.1.4.2.1.3.2.2 wird jeweils die Angabe „mittlerem 
bis“ gestrichen und die Angabe „10 000“ wird je-
weils durch die Angabe „10 050“ ersetzt.

687.  In Tarifstelle 11.1.4.2.2.2 wird die Angabe „hierzu“ 
durch die Angabe „für die Prüfung“ ersetzt.

688.  In Tarifstelle 11.1.4.2.13.1 wird nach der Angabe 
„nach“ die Angabe „§ 88 Absatz 2“ und nach der 
Angabe „Nummer 1“ die Angabe „StrlSchV“ ein-
gefügt.

689.  In Tarifstelle 11.1.4.2.13.2 wird nach der Angabe 
„nach“ die Angabe „§ 88 Absatz 2“ und nach der 
Angabe „Nummer 2“ die Angabe „StrlSchV“ ein-
gefügt.

690.  In Tarifstelle 11.1.4.2.13.3 wird nach der Angabe 
„nach“ die Angabe „§ 88 Absatz 2“ und nach der 
Angabe „Nummer 3“ die Angabe „StrlSchV“ ein-
gefügt.

691.  Tarifstelle 11.1.6.5 wird wie folgt gefasst:

  „11.1.6.5
Abnahme der Prüfung nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 
SprengG in Verbindung mit §§ 29 bis 31 der 1. 
SprengV 
Gebühr: Euro 70 bis 440 zuzüglich Euro 15 je Teil-
nehmer, zuzüglich Euro 25 je Nachprüfung“.

692.  Nach der Tarifstelle 11.1.6.5 wird folgende Ergän-
zende Regelung zur Tarifstelle 11.1.6.5 eingefügt:

  „Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 11.1.6.5: 
Anfallende Auslagen für Sachverständige sind ge-
gebenenfalls zusätzlich zu erstatten.“

693.  In Tarifstelle 11.2.3.2 wird die Angabe „nach den 
OECD-Grundsätzen der Guten Laborpraxis (BAnz. 
Nr. 42 vom 2. März 1983, Beilage)“ durch die An-
gabe „entsprechend der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zum Verfahren der behördlichen Über-
wachung der Einhaltung der Grundsätze der Guten 
Laborpraxis vom 15. Mai 1997 (GMBl S. 257) zu-
letzt geändert durch Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift vom 16. November 2011 (GMBl S. 967)“ er-
setzt.

694.  In Tarifstelle 11.2.4.2 wird die Angabe „450“ durch 
die Angabe „250“ ersetzt.

695.  In Tarifstelle 11.2.4.3 wird die Angabe „3 700“ 
durch die Angabe „3 500“ ersetzt.

696.  In Tarifstelle 11.2.4.4 wird die Angabe „2 500“ 
durch die Angabe „3 500“ ersetzt.

697.  In Tarifstelle 11.2.5 wird nach Buchstabe d 
 folgender Buchstabe e eingefügt:
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  „e) der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über 
die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der Richtlinie (EU) 
2020/1828 des Europäischen Parlaments und des 
Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2001/95/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Richtlinie 87/357/EWG des Rates (ABl. 
L 135 vom 23.5.2023, S. 1)“.

698.  Tarifstelle 11.2.5.1 wird wie folgt gefasst:

  „11.2.5.1
Kosten für Überprüfungen von Produkten nach 
 Artikel 11 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung (EU) 
2019/1020, § 8 Absatz 1 des MüG sowie Artikel 23 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/988 in Verbin-
dung mit Artikel 11 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung 
(EU) 2019/1020, wenn die Überprüfung ergeben hat, 
dass das Produkt die Anforderungen des Abschnit-
tes 2 des ProdSG, die Anforderungen der Verord-
nung (EU) 2023/988, die Anforderungen der Verord-
nung (EU) 2016/425 oder die Anforderungen der 
Verordnung (EU) 2016/426 nicht erfüllt.“

699.  Nach Tarifstelle 11.2.5.1 werden die folgenden 
 Tarifstellen 11.2.5.1.1 bis 11.2.5.1.4 eingefügt:

  „11.2.5.1.1
bei niedrigem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 100

  11.2.5.1.2
bei mittlerem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 250

  11.2.5.1.3
bei hohem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 500

  11.2.5.1.4
bei sehr hohem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 1 000“.

700.  Der Hinweis zu Tarifstelle 11.2.5.1 wird wie folgt 
gefasst:

  „Hinweis zu den Tarifstellen 11.2.5.1 bis 11.2.5.1.4: 
Die Kosten werden von den einschlägigen Wirt-
schaftsakteuren im Sinne von Artikel 3 Nummer 13 
der Verordnung (EU) 2019/1020 beziehungsweise § 2 
Nummer 3 des MüG oder Ausstellern nach § 2 
Nummer 2 des MüG erhoben.“

701.  In Tarifstelle 12 wird nach der Angabe „Teilhabe-
gesetz“ die Angabe „, Betreuungsrecht“ eingefügt.

702.  Tarifstelle 12.1.1.8 wird wie folgt gefasst:

  „12.1.1.8
Entscheidung über den Widerruf, die Rücknahme 
oder über die Anordnung des Ruhens der Approba-
tion und insbesondere über die gesundheitliche Eig-
nung zur Ausübung des Berufes, die aufgrund eines 
Verdachtes, einer Mitteilung oder einer Beschwerde 
zu treffen ist, wenn die Amtshandlung zurechenbar 
verursacht worden ist 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
12.0.1 bis 12.0.3“.

703.  In Tarifstelle 12.1.2.6 wird nach der Angabe 
„PsychThG“ die Angabe „vom 16. Juni 1998 
(BGBl. I S. 1311) in der bis zum 31. August 2020 
geltenden Fassung“ eingefügt.

704.  In Tarifstelle 12.1.2.7 wird nach der Angabe 
„PsychThG“ die Angabe „in der jeweils geltenden 
Fassung“ eingefügt.

705.  In Tarifstelle 12.1.4.13 wird nach der Angabe 
„ApoG“ die Angabe „oder der Leitung einer Kran-
kenhausapotheke nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 
ApoG“ eingefügt.

706.  Tarifstelle 12.1.5.1.7 wird aufgehoben.

707.  In Tarifstelle 12.1.5.1.13.1 wird die Angabe „gelten 
die nachfolgenden Tarifstellen 12.1.5.1.13.1.1 bis 
12.1.5.1.13.1.44“ gestrichen.

708.  In Tarifstelle 12.1.5.1.13.1.3.3 wird die Angabe „52“ 
durch die Angabe „61“ ersetzt.

709.  In den Tarifstellen 12.1.5.1.13.1.3.7 und 
12.1.5.1.13.1.3.8 wird jeweils die Angabe „307“ 
durch die Angabe „362“ ersetzt.

710.  In Tarifstelle 12.1.5.1.13.1.3.9 wird die Angabe „39“ 
durch die Angabe „46“ ersetzt.

711.  In den Tarifstellen 12.1.5.1.13.1.6.2 und 
12.1.5.1.13.1.6.3 wird jeweils die Angabe „270“ 
durch die Angabe „319“ ersetzt.

712.  In den Tarifstellen 12.1.5.1.13.1.9.2 und 
12.1.5.1.13.1.9.3 wird jeweils die Angabe „231“ 
durch die Angabe „273“ ersetzt.

713.  In Tarifstelle 12.1.5.1.13.1.9.4 wird die Angabe 
„129“ durch die Angabe „152“ ersetzt.

714.  In Tarifstelle 12.1.5.1.13.1.11.1 wird die Angabe 
„90“ durch die Angabe „106“ ersetzt.

715.  In Tarifstelle 12.1.5.1.13.1.16.2 wird die Angabe 
„46“ durch die Angabe „54“ ersetzt.

716.  In den Tarifstellen 12.1.5.1.13.1.19.1 und 
12.1.5.1.13.1.19.2 wird jeweils die Angabe „7“ durch 
die Angabe „8“ ersetzt.

717.  In Tarifstelle 12.1.5.1.13.1.20.1 wird die Angabe 
„12“ durch die Angabe „14“ ersetzt.

718.  In Tarifstelle 12.1.5.1.13.1.21.3 wird die Angabe „25“ 
durch die Angabe „30“ ersetzt.

719.  In Tarifstelle 12.1.5.1.13.1.26 wird die Angabe „26“ 
durch die Angabe „106“ ersetzt.

720.  In Tarifstelle 12.1.5.1.13.1.38 wird die Angabe „42“ 
durch die Angabe „50“ ersetzt.

721.  In Tarifstelle 12.1.5.1.13.1.42 wird die Angabe „27“ 
durch die Angabe „32“ ersetzt.

722.  In Tarifstelle 12.1.5.1.13.1.43 wird die Angabe „66“ 
durch die Angabe „78“ ersetzt.

723.  Es werden ersetzt

 a)  in den Tarifstellen 12.1.5.1.13.1.1, 12.1.5.1.13.1.2, 
12.1.5.1.13.1.17.3, 12.1.5.1.13.1.18.2, 12.1.5.1.13.1.18.3, 
12.1.5.1.13.1.22 bis 12.1.5.1.13.1.25, 12.1.5.1.13.1.29, 
12.1.5.1.13.1.37 und 12.1.5.1.13.1.39 jeweils die An-
gabe „30“ durch die Angabe „35“,

 b)  in den Tarifstellen 12.1.5.1.13.1.3.1, 12.1.5.1.13.1.3.2, 
12.1.5.1.13.1.3.4 bis 12.1.5.1.13.1.3.6, 12.1.5.1.13.1.20.3, 
12.1.5.1.13.1.31 und 12.1.5.1.13.1.40 jeweils die An-
gabe „26“ durch die Angabe „31“,

 c)  in den Tarifstellen 12.1.5.1.13.1.4.1, 12.1.5.1.13.1.5.1, 
12.1.5.1.13.1.7.1, 12.1.5.1.13.1.8.1, 12.1.5.1.13.1.9.1, 
12.1.5.1.13.1.10.1, 12.1.5.1.13.1.11.2, 12.1.5.1.13.1.11.3, 
12.1.5.1.13.1.13.1, 12.1.5.1.13.1.13.4, 12.1.5.1.13.1.14.1, 
12.1.5.1.13.1.15.1, 12.1.5.1.13.1.27 und 12.1.5.1.13.1.33 
jeweils die Angabe „102“ durch die Angabe 
„120“,

 d)  in den Tarifstellen 12.1.5.1.13.1.4.2, 12.1.5.1.13.1.4.3, 
12.1.5.1.13.1.5.2, 12.1.5.1.13.1.5.3, 12.1.5.1.13.1.6.1, 
12.1.5.1.13.1.7.2, 12.1.5.1.13.1.7.3, 12.1.5.1.13.1.8.2, 
12.1.5.1.13.1.8.3, 12.1.5.1.13.1.10.2, 12.1.5.1.13.1.10.3, 
12.1.5.1.13.1.12.1, 12.1.5.1.13.1.12.2, 12.1.5.1.13.1.13.2, 
12.1.5.1.13.1.13.3, 12.1.5.1.13.1.13.5, 12.1.5.1.13.1.13.6, 
12.1.5.1.13.1.14.2, 12.1.5.1.13.1.14.3, 12.1.5.1.13.1.15.2 
und 12.1.5.1.13.1.15.3 jeweils die Angabe „115“ 
durch die Angabe „136“,

 e)  in den Tarifstellen 12.1.5.1.13.1.5.4, 
12.1.5.1.13.1.6.4, 12.1.5.1.13.1.7.4, 12.1.5.1.13.1.8.4, 
12.1.5.1.13.1.10.4, 12.1.5.1.13.1.14.4 und 
12.1.5.1.13.1.15.4 jeweils die Angabe „158“ durch 
die Angabe „186“,

 f)  in den Tarifstellen 12.1.5.1.13.1.16.1 und 
12.1.5.1.13.1.35 jeweils die Angabe „40“ durch 
die Angabe „47“,

 g)  in den Tarifstellen 12.1.5.1.13.1.16.3 und 
12.1.5.1.13.1.32 jeweils die Angabe „62“ durch 
die Angabe „73“,

 h)  in den Tarifstellen 12.1.5.1.13.1.17.1, 
12.1.5.1.13.1.17.2 und 12.1.5.1.13.1.41 jeweils die 
Angabe „54“ durch die Angabe „64“,
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 i)  in den Tarifstellen 12.1.5.1.13.1.18.1 und 
12.1.5.1.13.1.20.2 jeweils die Angabe „23“ durch 
die Angabe „27“,

 j)  in den Tarifstellen 12.1.5.1.13.1.20.4, 
12.1.5.1.13.1.20.5 und 12.1.5.1.13.1.28 jeweils die 
Angabe „32“ durch die Angabe „38“,

 k)  in den Tarifstellen 12.1.5.1.13.1.21.1, 
12.1.5.1.13.1.21.2 und 12.1.5.1.13.1.34 jeweils die 
Angabe „13“ durch die Angabe „15“ und

 l)  in den Tarifstellen 12.1.5.1.13.1.30 und 
12.1.5.1.13.1.36 jeweils die Angabe „16“ durch 
die Angabe „19“.

724.  In Tarifstelle 12.1.6.4.6 wird nach der Angabe „fi n-
den“ die Angabe „sowie im Rahmen von Leistungs-
studien, auf die das MPDG sowie die Verordnung 
(EU) 2017/746 Anwendung fi nden“ eingefügt.

725.  In Tarifstelle 12.1.6.4.6.1 wird nach der Angabe 
„Prüfung“ die Angabe „oder Leistungsstudie“ und 
nach der Angabe „35 oder“ die Angabe „einer 
 sonstigen klinischen Prüfung nach“ eingefügt.

726.  In Tarifstelle 12.1.6.4.6.1.1 wird nach der Angabe 
„Prüfplans“ die Angabe „oder Leistungsstudien-
plans“ eingefügt.

727.  In Tarifstelle 12.1.6.4.6.2 wird nach der Angabe 
„Prüfung“ die Angabe „oder Leistungsstudie“ und 
nach der Angabe „35 oder“ die Angabe „einer 
 sonstigen klinischen Prüfung nach“ eingefügt.

728.  In Tarifstelle 12.1.6.4.6.2.1 wird nach der Angabe 
„Prüfplans“ die Angabe „oder Leistungsstudien-
plans“ eingefügt.

729.  In Tarifstelle 12.1.6.4.6.3 wird nach der Angabe 
„Prüfung“ die Angabe „oder einer Leistungsstudie“ 
und nach der Angabe „2 oder“ die Angabe „einer 
sonstigen klinischen Prüfung nach“ eingefügt.

730.  In Tarifstelle 12.1.6.4.6.3.1 wird nach der Angabe 
„Prüfplans“ die Angabe „oder Leistungsstudien-
plans“ eingefügt.

731.  In den Tarifstellen 12.1.6.4.6.3.2.2 und 
12.1.6.4.6.3.2.3 wird jeweils nach der Angabe „Prü-
fung“ die Angabe „oder Leistungsstudie“ eingefügt.

732.  Die Tarifstellen 12.1.8 und 12.1.8.1 werden auf-
gehoben.

733.  Die Tarifstellen 12.1.9 bis 12.1.12.2 werden die 
 Tarifstellen 12.1.8 bis 12.1.11.2

734.  Die Tarifstellen 12.1.12.3 bis 12.1.12.3.2 werden 
durch folgende Tarifstelle 12.1.11.3 ersetzt:

  „12.1.11.3
Durchführung von Strahlendiagnostik 
Gebühr: nach Abschnitt O-I – Strahlendiagnostik – 
Ziffern 5000-5031, 5037 sowie 5135-5140 – der An-
lage Gebührenverzeichnis für ärztliche Leistungen 
zur Gebührenordnung für Ärzte in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. Februar 1996 (BGBl. I 
S. 210), die zuletzt durch Artikel 3b des Gesetzes 
vom 19. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 197) geändert 
worden ist, im Folgenden GOÄ“.

735.  Die Tarifstellen 12.1.12.4 bis 12.1.12.6 werden die 
Tarifstellen 12.1.11.4 bis 12.1.11.6.

736.  Tarifstelle 12.1.12.7 wird Tarifstelle 12.1.11.7 und 
die Angabe „Gebührenordnung für Ärzte in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. Februar 1996 
(BGBl. I S. 210), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 21. Oktober 2019 (BGBl. I S. 1470) ge-
ändert worden ist, im Folgenden GOÄ“ wird durch 
die Angabe „GOÄ“ ersetzt.

737.  Die Tarifstellen 12.1.12.8 bis 12.1.12.9.1 werden die 
Tarifstellen 12.1.11.8 bis 12.1.11.9.1.

738.  Tarifstelle 12.1.12.9.2 wird Tarifstelle 12.1.11.9.2 
und die Angabe „210“ wird durch die Angabe „280“ 
ersetzt.

739.  Tarifstelle 12.1.12.9.3 wird Tarifstelle 12.1.11.9.3 
und die Angabe „90“ wird durch die Angabe „110“ 
ersetzt.

740.  Die Tarifstellen 12.1.9.4 bis 12.1.13.2 werden die Ta-
rifstellen 12.1.8.4 bis 12.1.12.2.

741.  Tarifstelle 12.1.13.3 wird Tarifstelle 12.1.12.3 und 
die Angabe „Leistungsverzeichnis“ wird durch die 
Angabe „Gebührenverzeichnis für ärztliche Leis-
tungen“ ersetzt.

742.  Die Tarifstellen 12.1.13.4 und 12.1.13.5 werden die 
Tarifstellen 12.1.12.4 bis 12.1.12.5.

743.  Die Tarifstellen 12.1.13.6 bis 12.1.13.6.3 werden 
durch folgende Tarifstelle 12.1.12.6 ersetzt:

  „12.1.12.6 
Gebührenfreie Amtshandlungen und Leistungen

  a) Ärztliche Untersuchung von Schiffen, Luftfahr-
zeugen, Schienen- oder Straßenfahrzeugen bei der 
Ankunft sowie von Personen vor der Abreise und 
bei der Ankunft auf internationaler Reise

  b) Zusätzliche bakteriologische oder sonstige Un-
tersuchungen, die zur Feststellung des gesundheitli-
chen Zustandes der Person bei der Ankunft oder 
Abreise erforderlich sind

  c) Die nach den Internationalen Gesundheitsvor-
schriften und den hierzu ergangenen Ausführungs-
verordnungen geforderten Impfungen von Personen 
bei der Ankunft“.

744.  Die Tarifstellen 12.1.14 bis 12.1.14.2 werden aufge-
hoben.

745.  Die bisherigen Tarifstellen 12.1.15 bis 12.1.17.2.7.2 
werden die Tarifstellen 12.1.13 bis 12.1.15.2.7.2.

746.  Nach Tarifstelle 12.3.2.4.2 werden die folgenden 
 Tarifstellen 12.4 bis 12.4.2.4 eingefügt:

  „12.4
Betreuungsrecht
Amtshandlungen nach der Betreuerregistrierungs-
verordnung vom 13. Juli 2022 (BGBl. I S. 1154) in 
der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden 
BtRegV

  12.4.1
Anerkennung von betreuungsspezifi schen Studien-, 
Aus- und Weiterbildungsgängen

  12.4.1.1
Amtshandlungen zur Prüfung und Entscheidung 
über die Anerkennung von betreuungsspezifi schen 
Studiengängen nach § 5 Absatz 2 Satz 1 BtRegV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
12.0.1 bis 12.0.3

  12.4.1.2
Amtshandlungen zur Prüfung und Entscheidung 
über die Anerkennung von betreuungs-spezifi schen 
Aus- und Weiterbildungsgängen nach § 5 Absatz 3 
in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 BtRegV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
12.0.1 bis 12.0.3

  12.4.2
Anerkennung von Sachkundelehrgängen und Aner-
kennung einzelner Module von Sachkundelehrgän-
gen

  12.4.2.1
Amtshandlungen zur Prüfung und Entscheidung 
über die Anerkennung von Sachkundelehrgängen 
nach § 8 Absatz 1 Satz 1 BtRegV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
12.0.1 bis 12.0.3

  12.4.2.2
Amtshandlungen zur Prüfung und Entscheidung 
über die Verlängerung der Anerkennung von Sach-
kundelehrgängen nach § 8 Absatz 5 BtRegV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
12.0.1 bis 12.0.3

  12.4.2.3
Amtshandlungen zur Prüfung und Entscheidung 
über die Anerkennung einzelner Module von Sach-
kundelehrgängen nach § 8 Absatz 6 BtRegV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
12.0.1 bis 12.0.3
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  12.4.2.4
Amtshandlungen zur Prüfung und Entscheidung 
über die Verlängerung der Anerkennung einzelner 
Module von Sachkundelehrgängen nach § 8 Ab-
satz 6 in Verbindung mit Absatz 5 BtRegV 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
12.0.1 bis 12.0.3“.

747.  In Tarifstelle 13.1.1 wird nach der Angabe „Zulas-
sungsantrag“ die Angabe „nach § 30 Absatz 5 des 
Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. 
NRW. S. 102) in der jeweils geltenden Fassung, im 
Folgenden SchulG, in Verbindung mit dem Runder-
lass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kin-
der vom 3. Dezember 2003 (ABl. NRW. 01/04 S. 9)“ 
eingefügt.

748.  In Tarifstelle 13.1.2 wird die Angabe „des Schulge-
setzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) 
in der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden 
SchulG,“ durch die Angabe „SchulG“ ersetzt.

749.  Tarifstelle 13.3.1 wird aufgehoben.

750.  Die Tarifstellen 13.3.2 und 13.3.3 werden die 
 Tarifstellen 13.3.1 und 13.3.2.

751.  In Tarifstelle 13.5.1.1 wird die Angabe „ff.“ durch 
die Angabe „bis 13, 13b und 14“ ersetzt.

Artikel 2
Weitere Änderung der Allgemeinen 
 Verwaltungsgebührenordnung NRW

Auf Grund des § 2 Absatz 2 Satz 1 und des § 6 Satz 1 des 
Gebührengesetzes NRW in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. April 2023 
(GV. NRW S. 230) geändert worden ist, verordnet die 
Landesregierung:

Der Allgemeine Gebührentarif der Allgemeinen Verwal-
tungsgebührenordnung NRW, der zuletzt durch Artikel 1 
dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1.  In Tarifstelle 5.2.1.8.1.1 wird die Angabe „28,10“ 
durch die Angabe „29,90“ ersetzt.

2.  In Tarifstelle 5.2.1.8.1.3 wird die Angabe „52,90“ 
durch die Angabe „55,95“ ersetzt.

3.  In Tarifstelle 5.2.1.8.2.4 wird die Angabe „22,30 bis 
168,50“ durch die Angabe „23,42 bis 176,93“ ersetzt.

4.  In Tarifstelle 5.2.1.8.3.1.1.1 wird die Angabe „25“ 
durch die Angabe „26,70“ ersetzt.

5.  In Tarifstelle 5.2.1.8.3.1.1.2 wird die Angabe „26“ 
durch die Angabe „27,60“ ersetzt.

6.  In Tarifstelle 5.2.1.8.3.1.1.3 wird die Angabe „27,10“ 
durch die Angabe „28,90“ ersetzt.

7.  In Tarifstelle 5.2.1.8.3.1.3 wird die Angabe „8“ durch 
die Angabe „8,50“ ersetzt.

8.  In Tarifstelle 5.2.1.8.3.2.1 wird die Angabe „28,10“ 
durch die Angabe „29,60“ ersetzt.

9.  In Tarifstelle 5.2.1.8.3.2.2 wird die Angabe „49,30“ 
durch die Angabe „51,90“ ersetzt.

10.  In Tarifstelle 5.2.1.8.4.2 wird die Angabe „36,50“ 
durch die Angabe „38,50“ ersetzt.

11.  In Tarifstelle 5.2.1.8.4.3 wird die Angabe „59,40“ 
durch die Angabe „62,60“ ersetzt.

12.  In Tarifstelle 5.2.1.8.4.4 wird die Angabe „82,70“ 
durch die Angabe „86,90“ ersetzt.

13.  In Tarifstelle 5.2.1.8.4.5 wird die Angabe „63,10“ 
durch die Angabe „66,30“ ersetzt.

14.  In Tarifstelle 5.2.1.8.5.2.1 wird die Angabe „98,10“ 
durch die Angabe „99,90“ ersetzt.

15.  In Tarifstelle 5.2.1.8.5.2.2 wird die Angabe „45,60“ 
durch die Angabe „47,90“ ersetzt.

16.  In Tarifstelle 5.2.1.8.5.2.3 wird die Angabe „30,30“ 
durch die Angabe „31,90“ ersetzt.

17.  In Tarifstelle 5.2.1.8.5.2.4 wird die Angabe „22“ 
durch die Angabe „23,20“ ersetzt.

18.  In Tarifstelle 5.2.1.8.5.2.6 wird die Angabe „39,80“ 
durch die Angabe „41,90“ ersetzt.

19.  In Tarifstelle 5.2.1.8.5.3.1 wird die Angabe „38,70“ 
durch die Angabe „40,80“ ersetzt.

20.  In Tarifstelle 5.2.1.8.5.3.2 wird die Angabe „67“ 
durch die Angabe „74,90“ ersetzt.

21.  In Tarifstelle 5.2.1.8.5.4.2 wird die Angabe „35“ 
durch die Angabe „36,80“ ersetzt.

22.  In Tarifstelle 5.2.1.8.5.6.2 wird die Angabe „31,50“ 
durch die Angabe „33,10“ ersetzt.

23.  In Tarifstelle 5.2.1.8.6.2.1.1.1 wird die Angabe 
„24,70“ durch die Angabe „25,90“ ersetzt.

24.  In Tarifstelle 5.2.1.8.6.2.1.1.2 wird die Angabe 
„25,20“ durch die Angabe „26,50“ ersetzt.

25.  In Tarifstelle 5.2.1.8.6.2.1.1.3 wird die Angabe 
„26,50“ durch die Angabe „27,80“ ersetzt.

26.  In Tarifstelle 5.2.1.8.6.3.1.1 wird die Angabe „17 bis 
168,50“ durch die Angabe „17,85 bis 176,93“ ersetzt.

27.  In Tarifstelle 5.4.2.1.2.1 wird die Angabe „900 bis 
3 420“ durch die Angabe „900 bis 4 090“ ersetzt.

28.  In den Tarifstellen 5.2.1.8.1.2, 5.2.1.8.3.1.2, 
5.2.1.8.5.1.1 und 5.2.1.8.5.1.2 wird jeweils die Angabe 
„42,30“ durch die Angabe „44,50“ ersetzt.

29.  In den Tarifstellen 5.2.1.8.3.2.3 und 5.2.1.8.5.6.1 wird 
jeweils die Angabe „14,60“ durch die Angabe 
„15,40“ ersetzt.

30.  In den Tarifstellen 5.2.1.8.4.1 und 5.2.1.8.5.4.1 wird 
jeweils die Angabe „23,10“ durch die Angabe 
„24,50“ ersetzt.

31.  In den Tarifstellen 5.2.1.8.5.2.5 und 5.2.1.8.5.5.1 wird 
jeweils die Angabe „16,90“ durch die Angabe „17,90“ 
ersetzt.

32.  In den Tarifstellen 5.2.1.8.5.5.2 und 5.2.1.8.6.1.1.1 
wird jeweils die Angabe „22“ durch die Angabe 
„23,10“ ersetzt.

33.  In den Tarifstellen 5.2.1.8.6.1.1, 5.2.1.8.6.2.1 und 
5.2.1.8.6.3.1 wird jeweils die Angabe „50,40“ durch 
die Angabe „52,90“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Artikel 2 tritt am 1. Juli 2024 in Kraft.

Düsseldorf, den 14. Mai 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l
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Anhang 1 
 zu Tarifstelle 3.1.1.2 

Tabelle der Gebäudearten für die  
Rohbauwerte je m³ umbauten Raumes 

(Brutto-Rauminhalt) 
_____________________________________________________________________________________ 
Gebäudeart  
  
  1. Wohngebäude  
  2. Wochenendhäuser  
  3. Büro- und Verwaltungsgebäude  
  4. Schulen  
  5. Kindergärten  
  6. Hotels, Pensionen, Heime bis zu 60 Betten, Gaststätten  
  7. Hotels, Heime, Sanatorien mit mehr als 60 Betten  
  8. Krankenhäuser  
  9. Versammlungsstätten wie Fest-, Mehrzweckhallen, Lichtspieltheater 
 (soweit nicht unter Nummern 7 und 12) 

 

10. Kirchen  
11. Leichenhallen, Friedhofskapellen  
12. Turn- und Sporthallen, einfache Mehrzweckhallen (soweit nicht unter Nummer 9)  
13. Hallenbäder  
14. Sonstige nicht unter Nummern 1 bis 13 aufgeführten eingeschossige Gebäude 
 (z. B. Umkleidegebäude von Sporthallen und Schwimmbädern, Vereins- 

heime) 

 

15. ein- und mehrgeschossige Läden (Verkaufsstätten) bis 2 000 m² Verkaufs- 
fläche (soweit nicht unter Nummer 22) 

 

16. eingeschossige Verkaufsstätten über 2 000 m² Verkaufsfläche, Einkaufs- 
zentren (soweit nicht unter Nummer 22) 

 

17. mehrgeschossige Verkaufsstätten über 2 000 m² Verkaufsfläche  
18. Kleingaragen  
19. eingeschossige Mittel- und Großgaragen  
20. mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen  
21. Tiefgaragen  
22. Hallenbauten wie Fabrik-, Werkstatt- und Lagerhallen, einfache Sport- und 
 Tennishallen ohne oder mit geringen Einbauten 

 

 a) bis 3 000 m³ umbauter Raum  
  Bauart leicht 1)  
  Bauart mittel 2)  
  Bauart schwer 3)  
 b) der 3 000 m³ übersteigende umbaute Raum bis 7 500 m³  
  Bauart leicht 1)  
  Bauart mittel 2)  
  Bauart schwer 3)  

c) der 7 500 m³ übersteigende umbaute Raum bis 50 000 m³   
  Bauart leicht 1)  
  Bauart mittel 2)  
  Bauart schwer 3) 

d) der 50 000 m³ übersteigende umbaute Raum 
 

  Bauart leicht 1)  
  Bauart mittel 2)  
  Bauart schwer 3)  
23. mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude ohne Einbauten  
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24. mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude mit Einbauten  
25. sonstige eingeschossige kleine gewerbliche Bauten 
 (soweit nicht unter Nummer 22) 

 

26. eingeschossige Stallgebäude (soweit nicht unter Nummer 22)  
27. mehrgeschossige Stallgebäude  
28. sonstige landwirtschaftliche Betriebsgebäude, Scheunen 

(soweit nicht unter Nummer 22)  
 

29. Schuppen, offene Feldscheunen, Kaltställe und ähnliche Gebäude  
30. erwerbsgärtnerische Betriebsgebäude (Gewächshäuser)  
 a) bis 1 500 m³ umbauter Raum  
 b) der 1 500 m³ übersteigende umbaute Raum  

_____________________________________________________________________________ 
 
Zuschläge:  
bei Gebäuden mit mehr als 5 Vollgeschossen  
bei Hochhäusern  
bei Gebäuden mit befahrbaren Decken (außer bei den Nummern 19 bis 21)  
bei Hallenbauten mit Kränen für den von Kranbahnen erfassten Hallenbereich  
 
Die in der Tabelle angegebenen Werte berücksichtigen nur Flachgründungen mit 
Streifen- oder Einzelfundamenten. Mehrkosten für andere Gründungen sind 
gesondert zu ermitteln; dies gilt auch für Außenbekleidungen, für die ein 
Standsicherheitsnachweis geführt werden muss. 
 
Abschläge:  
bei mehrgeschossigen Verkaufsstätten (Nummer 17) in einfacher Ausführung 
(Bauart leicht 1) oder mittel 2)), deren Nutzfläche überwiegend nur 
Ausstellungszwecken dient 

 

bei mehrgeschossigen Fabrik- Werkstatt und Lagergebäuden mit und ohne Einbauten 
(Nummern 23 und 24) in einfacher Ausführung (Bauart leicht 1) oder mittel 2)) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1) Zum Beispiel Stahlhallen mit Blecheindeckung und Wandverkleidung in Blech oder 11,5 cm starke Ausmauerung der Wände 
oder Gasbetonwände (leichte Wandverkleidung). 

2) Zum Beispiel Stahlhallen mit schwerer Dacheindeckung (Gasbetonplatten) und leichter Wandverkleidung, Stahlbeton- oder 
Spannbetonhallen mit leichter Dacheindeckung und unterschiedlichen Wandausführungen. 

3) Zum Beispiel Stahlbeton- oder Spannbetonhallen mit schwerer Dacheindeckung und schweren Wandausführungen. 
 

 

– GV. NRW. 2024 S. 262
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2120

Berichtigung der Verordnung zur Änderung Land-
arztverordnung

Vom 22. Mai 2024

Artikel 1 der Verordnung zur Änderung Landarztverord-
nung vom 8. April 2024 (GV. NRW. S. 227) wird wie folgt 
berichtigt: 

In Nummer 5 Buchstabe c wird dem Wortlaut des Absat-
zes 3 die Absatzbezeichnung „(3)“ vorangestellt.

Düsseldorf, den 22. Mai 2024

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Gerhard  H e r r m a n n 

– GV. NRW. 2024 S. 300

223

Zwanzigste Verordnung zur Änderung der 
 Verordnung über die Bildung von regierungs-
bezirksübergreifenden Schuleinzugsbereichen 

für Bezirksfachklassen des Bildungsgangs 
 Berufsschule an Berufskollegs

Vom 14. Mai 2024

Auf Grund des §  84 Absatz  3 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S.  102), der zuletzt 
durch Gesetz vom 21. Dezember 2010 (GV. NRW. S. 691) 
geändert worden ist, verordnet das Ministerium für 
Schule und Bildung:

Artikel 1

In der Verordnung über die Bildung von regierungsbe-
zirksübergreifenden Schuleinzugsbereichen für Bezirks-
fachklassen des Bildungsgangs Berufsschule an Berufs-
kollegs vom 14. Juli 2005 (GV. NRW. S. 677), die zuletzt 
durch Verordnung vom 16. Mai 2023 (GV. NRW. S.  328) 
geändert worden ist, erhält die Anlage die aus dem An-
hang zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2024 in Kraft.

Düsseldorf, den 14. Mai 2024

Die Ministerin für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dorothee  F e l l e r 
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Anlage 
Verzeichnis  

der regierungsbezirksübergreifenden Schulbezirke für Bezirksfachklassen des Bil-
dungsgangs Berufsschule an Berufskollegs 

 
Ausbildungsberuf Schule Schuleinzugs- 

bereich 
Bemerkungen 

Asphaltbauer/ 
Asphaltbauerin 

Berufskollegs der Bauwirt-
schaft GmbH  
Priv. Berufskolleg für die 
Ausbildungsberufe der 
Bauwirtschaft 

Land Nordrhein-Westfalen ab zweitem  
Ausbildungsjahr; 
Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Änderungsschneider/ 
Änderungsschneiderin 

Elly-Heuss-Knapp-Schule,  
Berufskolleg der Stadt  
Düsseldorf 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Düsseldorf, Köln, 
Münster 

 

Aufbereitungsmechani-
ker/Aufbereitungsmechani-
kerin  
(Fachrichtung Naturstein, 
Sand und Kies, Steinkohle) 

Hans-Schwier-Berufskolleg  
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen  

Automatenfachmann/ 
Automatenfachfrau 

Berufskolleg Lübbecke des 
Kreises Minden-Lübbecke 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold, Münster 

Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Automatenfachmann/ 
Automatenfachfrau 

Robert-Bosch-Berufskolleg  
Duisburg 

Regierungsbezirke Düssel-
dorf, Köln 

 

Baustoffprüfer/Baustoffprü-
ferin 

Berufskolleg Beckum  
des Kreises Warendorf 

Land Nordrhein-Westfalen  

Baugeräteführer/ 
Baugeräteführerin 

Hans-Schwier-Berufskolleg  
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Bauwerksmechaniker/ 
Bauwerksmechanikerin für 
Abbruch- und Betontrenn-
technik 

Hans-Schwier-Berufskolleg  
der Stadt Gelsenkirchen  

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Bergvermessungstechni-
ker/Bergvermessungs-
technikerin 

Berufskolleg Platz der Re-
publik für Technik und Me-
dien der Stadt  
Mönchengladbach 

Land Nordrhein-Westfalen  

Bestattungsfachkraft Berufskolleg Bergisch-
Land,  
Wermelskirchen 

Land Nordrhein-Westfalen  

Betonstein- und  
Terrazzohersteller/  

Betonstein- und  
Terrazzoherstellerin 

Hans-Schwier-Berufskolleg  
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen  

Betonfertigteilbauer/ 
Betonfertigteilbauerin 

Hans-Schwier-Berufskolleg  
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen  

Binnenschiffer/ 
Binnenschifferin 

Schiffer-Berufskolleg 
RHEIN in Duisburg-Hom-
berg 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Biologielaborant/ 
Biologielaborantin 

Hellweg-Berufskolleg Unna Regierungsbezirke Arns-
berg, Münster 

ab erstem  
Ausbildungsjahr 
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Ausbildungsberuf Schule Schuleinzugs- 
bereich 

Bemerkungen 

Biologielaborant/ 
Biologielaborantin 

Hellweg-Berufskolleg Unna Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold, Münster 

ab zweitem  
Ausbildungsjahr 

Bodenleger/Bodenlegerin Hans-Schwier-Berufskolleg  
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen  

Bootsbauer/Bootsbauerin; 
Schiffbauer/Schiffbauerin 

Schiffer-Berufskolleg 
RHEIN in Duisburg-Hom-
berg 

Land Nordrhein-Westfalen  

Brauer und Mälzer/ 
Brauerin und Mälzerin 

Fritz-Henßler-Berufskolleg  
der Stadt Dortmund 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Buchhändler/ 
Buchhändlerin 

Berufskolleg Bachstraße 
der Stadt Düsseldorf 

Land Nordrhein-Westfalen  

Bühnenmaler und -plasti-
ker/ Bühnenmalerin und  
-plastikerin 

Berufskolleg Ost der Stadt 
Essen 

Land Nordrhein-Westfalen  

Dachdecker/Dachdeckerin Berufskolleg in Eslohe Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold, Münster 

ab zweitem  
Ausbildungsjahr 

Destillateur/Destillateurin; 
Brenner/Brennerin 

Fritz-Henßler-Berufskolleg  
der Stadt Dortmund 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Eisenbahner/Eisenbahne-
rin im Betriebsdienst 

Nicolaus-August-Otto-Be-
rufskolleg  
der Stadt Köln 

Regierungsbezirke Detmold, 
Köln, Münster 

 

Elektroniker/Elektronikerin 
für Maschinen- und An-
triebstechnik 

Hans-Böckler-Schule  
Berufskolleg der Stadt 
Münster 

Regierungsbezirke Detmold, 
Münster 

ab erstem  
Ausbildungsjahr 

Elektroniker/Elektronikerin  
(Fachrichtung Automatisie-
rungstechnik) 

Heinz-Nixdorf-Berufskolleg  
der Stadt Essen 

Regierungsbezirk Düssel-
dorf;  
aus dem Regierungsbezirk 
Köln: Kreis Düren 

  

Elektroniker/Elektronikerin 
für Gebäudesystem- 
integration 

Robert-Bosch-Berufskolleg  
der Stadt Dortmund 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Münster 

ab erstem  
Ausbildungsjahr 

Elektroniker/Elektronikerin  
für Gebäudesystem- 
integration 

Städt. Heinrich-Hertz-Be-
rufskolleg Düsseldorf 

Regierungsbezirke Düssel-
dorf, Köln 

ab erstem  
Ausbildungsjahr 

Elektroniker/Elektronikerin  
für Gebäude- und  
Infrastruktursysteme 

Werner-von-Siemens-
Schule,  
Berufskolleg der Stadt Köln 

Land Nordrhein-Westfalen ab erstem  
Ausbildungsjahr 

Elektroniker für Informa-
tions- und Systemtechnik 

Heinz-Nixdorf-Berufskolleg 
der Stadt Essen 

Land Nordrhein-Westfalen  

Estrichleger/Estrichlegerin Hans-Schwier-Berufskolleg 
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen  

Fachangestellter/Fachan-
gestellte für Bürokommuni-
kation 

Kuniberg Berufskolleg  
des Kreises Recklinghau-
sen,  
Recklinghausen 

Regierungsbezirke Düssel-
dorf, Münster 

 

Fachangestellter/Fachan-
gestellte für Bürokommuni-
kation 

Ludwig-Erhard-Berufskolleg 
der Stadt Bonn 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Köln 

 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 14 vom 29. Mai 2024 303

Ausbildungsberuf Schule Schuleinzugs- 
bereich 

Bemerkungen 

Fachangestellter/ 
Fachangestellte für Markt- 
und Sozialforschung 

Berufskolleg Joseph- 
DuMont der Stadt Köln 

Land Nordrhein-Westfalen  

Fachangestellter/ 
Fachangestellte für Me-
dien- und Informations-
dienste  
(Fachrichtung Information 
und Dokumentation) 

Karl-Schiller-Berufskolleg  
der Stadt Dortmund 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold;  
Regierungsbezirk Münster 
ohne Bocholt, Borken, 
Bottrop, Datteln, Dorsten, 
Gelsenkirchen, Gladbeck, 
Haltern, Heiden, Herten, Is-
selburg, Marl, Raesfeld, 
Recklinghausen, Reken, 
Rhede, Velen 

 

Fachangestellter/ 
Fachangestellte für Me-
dien- und Informations-
dienste 
(Fachrichtung Information 
und Dokumentation) 

Joseph-Dumont-Berufskol-
leg der Stadt Köln 

Regierungsbezirke Düssel-
dorf, Köln 

 

Fachangestellter/ 
Fachangestellte für Me-
dien- und Informations-
dienste  
(Fachrichtung Bibliothek) 

Berufskolleg für Wirtschaft 
und Verwaltung an der Ro-
bert-Schmidt-Straße,  
Essen 

aus dem Regierungsbezirk 
Düsseldorf: Essen, Mül-
heim, Oberhausen;  
aus dem Regierungsbezirk 
Münster: Bocholt, Borken, 
Bottrop, Datteln, Dorsten, 
Gelsenkirchen, Gladbeck, 
Haltern, Heiden, Herten, Is-
selburg, Marl, Raesfeld, 
Recklinghausen, Reken, 
Rhede, Velen 

 

Fachkraft Agrarservice Berufskolleg des Kreises 
Kleve  
in Kleve 

Land Nordrhein-Westfalen  

Fachkraft für Automaten-
service 

Berufskolleg Lübbecke 
des Kreises Minden- 
Lübbecke 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold, Münster 

Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Fachkraft für Automaten-
service 

Robert-Bosch-Berufskolleg  
Duisburg 

Regierungsbezirke Düssel-
dorf, Köln 

 

Fachkraft für Hafenlogistik Schiffer-Berufskolleg 
RHEIN in Duisburg-Hom-
berg 

Land Nordrhein-Westfalen  

Fachkraft für Holz- und 
Bautenschutzarbeiten 

Berufskolleg Glockenspitz 
der Stadt Krefeld 

Land Nordrhein-Westfalen  

Fachkraft für Kurier-,  
Express- und Postdienst-
leistungen 

Erich-Brost-Berufskolleg, 
Essen 

aus dem Regierungsbezirk 
Münster:  
Kreis Recklinghausen 

 

Fachkraft für Möbel-, Kü-
chen- und Umzugsservice 

Max-Born-Berufskolleg der 
Stadt Recklinghausen 

Regierungsbezirk Detmold ab zweitem Ausbildungs-
jahr 

Fachkraft für Schutz und 
Sicherheit 

Berufskolleg West der 
Stadt Essen 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Düsseldorf 

 

Fachkraft für Straßen- und 
Verkehrstechnik  

Hans-Schwier-Berufskolleg 
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen  
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Ausbildungsberuf Schule Schuleinzugs- 
bereich 

Bemerkungen 

Fachkraft für Süßwaren-
technik 

Berufskolleg der Zentral-
fachschule der Deutschen 
Süßwarenwirtschaft in So-
lingen 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Fachkraft für  
Wasserwirtschaft 

Hans-Schwier-Berufskolleg 
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen  

Fachkraft im Fahrbetrieb Carl-Severing-Berufskolleg 
der Stadt Bielefeld 

Regierungsbezirke Detmold, 
Münster 

 

Fachkraft im Fahrbetrieb Berufskolleg Hattingen  
des Ennepe-Ruhr-Kreises 

Regierungsbezirk Arnsberg; 
aus dem Regierungsbezirk 
Düsseldorf: Oberhausen, 
Wuppertal 

 

Fachkraft im Fahrbetrieb Nicolaus-August-Otto- 
Berufskolleg der Stadt Köln 

Regierungsbezirk Köln; Re-
gierungsbezirk Düsseldorf  
ohne Oberhausen, Wupper-
tal 

 

Fassadenmonteur/ 
Fassadenmonteurin 

Hans-Schwier-Berufskolleg 
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Feuerungs- und  
Schornsteinbauer 

Hans-Schwier-Berufskolleg 
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Florist/Floristin Gregor-Mendel-Berufskol-
leg  
des Kreises Paderborn 

aus dem Regierungsbezirk 
Arnsberg: aus dem Kreis 
Soest: Anröchte, Erwitte, 
Geseke, Lippstadt;  
aus dem Regierungsbezirk 
Detmold: Kreise Höxter, Pa-
derborn 

 

Fluggerätelektroniker/Flug-
gerätelektronikerin 

Berufskolleg Platz der Re-
publik für Technik und  
Medien der Stadt Mön-
chengladbach 

Land Nordrhein-Westfalen ab erstem  
Ausbildungsjahr 

Fluggerätmechaniker/ 
Fluggerätmechanikerin 

Berufskolleg Platz der Re-
publik für Technik und  
Medien der Stadt Mönchen-
gladbach 

Land Nordrhein-Westfalen  

Forstwirt/Forstwirtin Berufskolleg Am Eichholz 
in Arnsberg 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold, Köln, Müns-
ter 

ab erstem  
Ausbildungsjahr 

Forstwirt/Forstwirtin Berufskolleg Am Eichholz 
in Arnsberg 

Land Nordrhein-Westfalen ab drittem  
Ausbildungsjahr 

Gebäudereiniger/ 
Gebäudereinigerin 

Fritz-Henßler-Berufskolleg 
der Stadt Dortmund 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Münster 

 

Geomatiker/Geomatikerin Heinrich-Hertz-Europakol-
leg der Bundesstadt Bonn 

Land Nordrhein-Westfalen ab zweitem 
Ausbildungsjahr 

Geomatiker/Geomatikerin Cuno-Berufskolleg II  
der Stadt Hagen 

Land Nordrhein-Westfalen ab zweitem 
Ausbildungsjahr; keine 
Blockbeschulung 

Gerüstbauer/ 
Gerüstbauerin 

Fritz-Henßler-Berufskolleg 
der Stadt Dortmund 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 
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Ausbildungsberuf Schule Schuleinzugs- 
bereich 

Bemerkungen 

Gestalter/Gestalterin für 
immersive Medien 

Georg-Simon-Ohm-Berufs-
kolleg der Stadt Köln 

Land Nordrhein-Westfalen ab erstem Ausbildungsjahr 

Gießereimechaniker/ Gie-
ßereimechanikerin 

Berufskolleg Meschede des 
Hochsauerlandkreises 

Regierungsbezirk Detmold ab erstem Ausbildungsjahr 

Glasapparatebauer/ 
Glasapparatebauerin 

Staatliche Glasfachschule 
Rheinbach BK  
Glas Keramik Grafik- und 
Mediendesign des Landes 
NRW 

Land Nordrhein-Westfalen  

Glastechnische Berufe des 
Glaserhandwerks 

Staatliche Glasfachschule 
Rheinbach BK  
Glas Keramik Grafik- und 
Mediendesign des Landes 
NRW 

Regierungsbezirke Detmold, 
Münster;  
aus dem Regierungsbezirk 
Köln: Bonn, Rhein-Sieg-
Kreis (linksrheinisch) 

Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Glastechnische Berufe der 
Glasindustrie 

Staatliche Glasfachschule 
Rheinbach BK  
Glas Keramik Grafik- und 
Mediendesign des Landes 
NRW 

Land Nordrhein-Westfalen Land Nordrhein-Westfalen 

Glasveredler/ 
Glasveredlerin 

Staatliche Glasfachschule 
Rheinbach BK  
Glas Keramik Grafik- und 
Mediendesign des Landes 
NRW 

Land Nordrhein-Westfalen  

Gleisbauer/Gleisbauerin Berufskolleg Ost der Stadt 
Essen 

Land Nordrhein-Westfalen ab zweitem  
Ausbildungsjahr,  
Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Gold- und Silber-
schmied/Gold- und Silber-
schmiedin 

Berufskolleg Ost der Stadt 
Essen 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold, Düsseldorf, 
Köln  

 

Hörakustiker/ 
Hörakustikerin 

Friedrich-Albert-Lange  
Berufskolleg der Stadt Du-
isburg 

Regierungsbezirke Düssel-
dorf, Köln 

  

Hörakustiker/ 
Hörakustikerin 

Max-Born-Berufskolleg der 
Stadt Recklinghausen 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold, Münster 

 

Holz- und Bauten- 
schützer/Holz- und Bauten-
schützerin 

Berufskolleg Glockenspitz  
der Stadt Krefeld 

Land Nordrhein-Westfalen  

Hotelkaufmann/ 
Hotelkauffrau 

Berufskolleg Meschede  
des Hochsauerlandkreises 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold 

ab erstem  
Ausbildungsjahr 

Industriekeramiker/ 
Industriekeramikerin 

Staatliche Glasfachschule 
Rheinbach BK  
Glas Keramik Grafik- und 
Mediendesign des Landes 
NRW 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Informationselektroniker/ 
Informationselektronikerin 

Robert-Bosch-Berufskolleg 
der Stadt Dortmund 

Regierungsbezirk Detmold ab erstem  
Ausbildungsjahr 
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Ausbildungsberuf Schule Schuleinzugs- 
bereich 

Bemerkungen 

Isolierfacharbeiter/ 
Isolierfacharbeiterin;  
Industrie-Isolierer/ 
Industrie-Isoliererin;  
Wärme-, Kälte- und  
Schallschutzisolierer/ 
Wärme-, Kälte- und  
Schallschutzisoliererin 

Max-Born-Berufskolleg  
des Kreises Recklinghau-
sen,  
Recklinghausen 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold, Münster 

ab zweitem  
Ausbildungsjahr 

Isolierfacharbeiter/ 
Isolierfacharbeiterin;  
Industrie-Isolierer/ 
Industrie-Isoliererin;  
Wärme-, Kälte- und  
Schallschutzisolierer/ 
Wärme-, Kälte- und  
Schallschutzisoliererin 

Städt. Hans-Sachs-Berufs-
kolleg, Oberhausen 

Regierungsbezirke Düssel-
dorf, Köln 

ab zweitem  
Ausbildungsjahr 

Justizfachangestellter/ 
Justizfachangestellte 

Konrad-Klepping-Berufs- 
kolleg der Stadt Dortmund 

aus dem Regierungsbezirk 
Arnsberg: Bochum, Bottrop,  
Dortmund, aus dem 
Ennepe-Ruhr-Kreis: Hattin-
gen;  
aus dem Regierungsbezirk 
Düsseldorf: Essen;  
aus dem Regierungsbezirk 
Münster: Gelsenkirchen, 
Castrop-Rauxel 

  

Kanalbauer/Kanalbauerin Berufskolleg Ost der Stadt 
Essen 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold, Düsseldorf,  
Köln 

ab zweitem  
Ausbildungsjahr 

Kaufmann/Kauffrau  
für audiovisuelle Medien 

Karl-Schiller-Berufskolleg 
der Stadt Dortmund 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold 

 

Kaufmann/Kauffrau  
für audiovisuelle Medien 

Joseph-Dumont-Berufs- 
kolleg der Stadt Köln 

Regierungsbezirke Düssel-
dorf, Köln 

 

Kaufmann/Kauffrau  
für Kurier-, Express- und 
Postdienstleistungen 

Walter-Eucken-Berufskol-
leg der Stadt Düsseldorf 

Land Nordrhein-Westfalen ab drittem  
Ausbildungsjahr 

Kaufmann/Kauffrau für 
Tourismus und Freizeit 

Alfred-Müller-Armack- 
Berufskolleg  
der Stadt Köln 

Land Nordrhein-Westfalen ab erstem 
Ausbildungsjahr 

Klempner/Klempnerin Max-Born-Berufskolleg des 
Kreises Recklinghausen, 
Recklinghausen 

Land Nordrhein-Westfalen  

Kosmetiker/Kosmetikerin Paul-Ehrlich-Berufskolleg  
der Stadt Dortmund 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold 

 

Lacklaborant/ 
Lacklaborantin 

Berufskolleg am Haspel  
der Stadt Wuppertal 

Regierungsbezirke Düssel-
dorf, Köln 

 

Leuchtröhrenglas- 
bläser/Leuchtröhrenglas-
bläserin 

Staatliche Glasfachschule 
Rheinbach BK  
Glas Keramik Grafik- und 
Mediendesign des Landes 
NRW 

Land Nordrhein-Westfalen  
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Ausbildungsberuf Schule Schuleinzugs- 
bereich 

Bemerkungen 

Maßschneider/ 
Maßschneiderin 

Elly-Heuss-Knapp-Schule, 
Berufskolleg der Stadt Düs-
seldorf 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Münster 

  

Maßschuhmacher/ 
Maßschuhmacherin 

Berufskolleg Mitte der Stadt 
Essen 

 Land Nordrhein-Westfalen  

Mechaniker für Reifen- und 
Vulkanisationstechnik/ 
Mechanikerin für Reifen- 
und Vulkanisationstechnik 

Nicolaus-August-Otto- 
Berufskolleg  
der Stadt Köln 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold, Düsseldorf,  
Köln 
 

ab erstem  
Ausbildungsjahr 

Mechaniker für Reifen- und 
Vulkanisationstechnik/ 
Mechanikerin für Reifen- 
und Vulkanisationstechnik 

Nicolaus-August-Otto- 
Berufskolleg  
der Stadt Köln 

Land Nordrhein-Westfalen ab zweitem  
Ausbildungsjahr 

Medienkaufmann Digital 
und Print/ 
Medienkauffrau Digital und 
Print 

Erich-Brost-Berufskolleg 
Essen 

Regierungsbezirk Arnsberg; 
aus dem Regierungsbezirk 
Düsseldorf: Duisburg, Es-
sen, Mülheim, Oberhausen, 
Kreis Kleve (rechtsrhei-
nisch),  
Kreis Wesel (rechtsrhei-
nisch) 

 

Mikrotechnologe/ 
Mikrotechnologin 

Robert-Bosch-Berufskolleg  
der Stadt Dortmund 

Land Nordrhein-Westfalen  

Modist/Modistin Elly-Heuss-Knapp-Schule,  
Berufskolleg der Stadt Düs-
seldorf 

Land Nordrhein-Westfalen   

Oberflächenbeschichter/ 
Oberflächenbeschichterin 

Technisches Berufskolleg  
Solingen 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Orthopädiemechaniker und 
Bandagist/Orthopädie- 
mechanikerin und Banda-
gistin 

Max-Born-Berufskolleg des 
Kreises Recklinghausen, 
Recklinghausen 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold, Münster 

 

Orthopädieschuhmacher/  
Orthopädieschuhmacherin 

Berufskolleg Mitte der Stadt 
Essen 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold,  
Düsseldorf, Münster 

 

Parkettleger/Parkettlegerin Hans-Schwier-Berufskolleg  
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Patentanwaltsfachange-
stellter/Patentanwaltsfach-
angestellte 

Max-Weber-Berufskolleg  
der Stadt Düsseldorf 

Land Nordrhein-Westfalen  

Pharmakant/Pharmakantin Berufskolleg Senne  
der Stadt Bielefeld 

Regierungsbezirke Detmold, 
Münster 

  

Physiklaborant/ 
Physiklaborantin 

Berufskolleg Stadtmitte  
der Stadt Mülheim an der 
Ruhr 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold, Düsseldorf,  
Münster 

 

Polsterer/Polstererin Wilhelm-Normann-Berufs-
kolleg des Kreises Herford 

Land Nordrhein-Westfalen ab zweitem  
Ausbildungsjahr 

Präzisionswerkzeug- 
mechaniker/Präzisions-
werkzeugmechanikerin 

Hans-Böckler-Berufskolleg 
der Stadt Köln 

Land Nordrhein-Westfalen  
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Ausbildungsberuf Schule Schuleinzugs- 
bereich 

Bemerkungen 

Produktionstechno-
loge/Produktionstechno- 
login 

Hans-Böckler-Berufskolleg  
der Stadt Köln 

Regierungsbezirke Detmold, 
Düsseldorf, Köln, Münster 

ab erstem  
Ausbildungsjahr 

Rechtsanwaltsfachange-
stellter/Rechtsanwaltsfach-
angestellte 

Berufskolleg Volksgarten-
straße für Wirtschaft und 
Verwaltung der Stadt  
Mönchengladbach 

aus dem Regierungsbezirk 
Düsseldorf: Mönchenglad-
bach,  
aus dem Kreis Neuss: Gre-
venbroich, Jüchen, Kor-
schenbroich, Rommerskir-
chen,  
aus dem Kreis Viersen: 
Brüggen, Niederkrüchten, 
Schwalmtal, Viersen;  
aus dem Regierungsbezirk 
Köln: aus dem Kreis Heins-
berg: Erkelenz, Hückel-
hoven, Wassenberg, Weg-
berg 

 

Rohrleitungsbauer/ 
Rohrleitungsbauerin 

Berufskolleg Ost der Stadt 
Essen 

Land Nordrhein-Westfalen   

Rolladen- und Sonnen-
schutzmechanotroni-
ker/Rolladen- und  
Sonnenschutzmechanotro-
nikerin 

Hans-Schwier-Berufskolleg 
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Sattler/Sattlerin (Hw) Anna-Siemsen-Berufskol-
leg des Kreises Herford 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Schädlingsbekämpfer/ 
Schädlingsbekämpferin 

Hans-Schwier-Berufskolleg 
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Schilder- und  
Lichtreklamehersteller/  
Schilder- und  
Lichtreklameherstellerin 

Berufskolleg Ost der Stadt 
Essen 

Regierungsbezirke Düssel-
dorf, Münster 

 

Schilder- und 
Lichtreklamehersteller/ 
Schilder- und 
Lichtreklameherstellerin 

Fritz-Henßler-Berufskolleg 
der Stadt Dortmund 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold 

 

Schornsteinfeger/ 
Schornsteinfegerin 

Hans-Schwier-Berufskolleg  
der Stadt Gelsenkirchen 

Regierungsbezirke Detmold, 
Münster; 

 

Servicekaufmann/Service-
kauffrau im Luftverkehr 

Robert-Schumann-Berufs-
kolleg der Stadt Dortmund 

Land Nordrhein-Westfalen ab erstem  
Ausbildungsjahr 

Stanz- und Umformmecha-
niker/Stanz- und Umform-
mechanikerin 

Berufskolleg Meschede des 
Hochsauerlandkreises 

Land Nordrhein-Westfalen ab drittem  
Ausbildungsjahr 

Steinmetz und Steinbild-
hauer/Steinmetzin und 
Steinbildhauerin 

Hans-Schwier-Berufskolleg  
der Stadt Gelsenkirchen 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold, Münster 

 

Stukkateur/Stukkateurin Hans-Schwier-Berufskolleg  
der Stadt Gelsenkirchen 

Regierungsbezirke Detmold, 
Münster 

 

Tankwart/Tankwartin Berufskolleg Mitte  
der Stadt Essen  

Land Nordrhein-Westfalen   
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Ausbildungsberuf Schule Schuleinzugs- 
bereich 

Bemerkungen 

Technischer Konfektionär/ 
Technische Konfektionärin 

Richard-Riemerschmid-
Schule,  
Berufskolleg der Stadt Köln 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Technischer Modell-
bauer/Technische Modell-
bauerin 

Friedrich-Albert-Lange  
Berufskolleg der Stadt  
Duisburg 

Regierungsbezirke Düssel-
dorf, Köln 

  

Technischer Modell-
bauer/Technische Modell-
bauerin 

Cuno-Berufskolleg I  
der Stadt Hagen 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Münster 

nur erstes  
Ausbildungsjahr 

Technischer Modell-
bauer/Technische Modell-
bauerin 

Cuno-Berufskolleg I  
der Stadt Hagen 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold, Münster 

ab zweitem  
Ausbildungsjahr 

Technischer Systempla-
ner/Technische Systempla-
nerin  
(Fachrichtung Elektrotech-
nische Systeme) 

Max-Born-Berufskolleg des 
Kreises Recklinghausen, 
Recklinghausen 

Land Nordrhein-Westfalen ab zweitem  
Ausbildungsjahr 

Technischer Systempla-
ner/Technische Systempla-
nerin  
(Fachrichtung Versor-
gungs- und Ausrüstungs-
technik) 

Franz-Jürgens-Berufskolleg 
der Stadt Düsseldorf 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Düsseldorf 

ab zweitem  
Ausbildungsjahr 

Technischer Systempla-
ner/Technische Systempla-
nerin  
(Fachrichtung Stahl- und 
Metallbautechnik) 

Hellweg Berufskolleg Unna Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold, Köln 

ab zweitem  
Ausbildungsjahr 
 

Technischer Systempla-
ner/Technische Systempla-
nerin  
(Fachrichtung Stahl- und 
Metallbautechnik) 

Hellweg Berufskolleg Unna Regierungsbezirk Düssel-
dorf 

ab erstem  
Ausbildungsjahr 

Textil- und Mode- 
näher/Textil- und Mode- 
näherin 

Elly-Heuss-Knapp-Schule, 
Berufskolleg der Stadt Düs-
seldorf 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Düsseldorf, Münster 

 

Textil- und Mode- 
schneider/Textil- und Mo-
deschneiderin 

Elly-Heuss-Knapp-Schule, 
Berufskolleg der Stadt Düs-
seldorf 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Düsseldorf, Münster 

  

Tierpfleger/Tierpflegerin  
(Fachrichtung Forschung 
und Klinik) 

Elly-Heuss-Knapp-Schule,  
Berufskolleg der Stadt Düs-
seldorf 

Land Nordrhein-Westfalen   

Tierpfleger/Tierpflegerin  
(Fachrichtungen Tierheim 
und Tierpension; Zoo) 

Elly-Heuss-Knapp-Schule,  
Berufskolleg der Stadt Düs-
seldorf 

Regierungsbezirke Düssel-
dorf, Köln 

 

Tierpfleger/Tierpflegerin  
(Fachrichtungen Tierheim 
und Tierpension; Zoo) 

Wilhelm-Emmanuel-von-
Ketteler-Schule,  
Berufskolleg der Stadt 
Münster 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold, Münster 

  

Trockenbaumonteur/ 
Trockenbaumonteurin 

Hans-Schwier-Berufskolleg  
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 
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Ausbildungsberuf Schule Schuleinzugs- 
bereich 

Bemerkungen 

Uhrmacher/Uhrmacherin Max-Born-Berufskolleg des 
Kreises Recklinghausen, 
Recklinghausen 

Land Nordrhein-Westfalen   

Umwelttechnologe/ Um-
welttechnologin für Abwas-
serbewirtschaftung 

Hans-Schwier-Berufskolleg  
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen  

Umwelttechnologe/ Um-
welttechnologin für Kreis-
lauf- und Abfallwirtschaft 

Hans-Schwier-Berufskolleg 
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen  

Umwelttechnologe/ Um-
welttechnologin für Rohrlei-
tungsnetze und Industrie-
anlagen  

Hans-Schwier-Berufskolleg 
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem. Anmer-
kung1 

Umwelttechnologe/ Um-
welttechnologin für Was-
serversorgung 

Hans-Schwier-Berufskolleg 
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen  

Verfahrensmechani-
ker/Verfahrensmechanike-
rin der Steine- und Erden-
industrie 

Hans-Schwier-Berufskolleg  
der Stadt Gelsenkirchen 

Land Nordrhein-Westfalen  

Verfahrensmechani-
ker/Verfahrensmechanike-
rin für Beschichtungstech-
nik 

Cuno-Berufskolleg II  
der Stadt Hagen 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Köln 

 

Vermessungstechni-
ker/Vermessungstechnike-
rin  
(Fachrichtung Vermes-
sung) 

Fritz-Henßler-Berufskolleg  
der Stadt Dortmund 

Regierungsbezirk Detmold ab zweitem  
Ausbildungsjahr 

Verpackungsmittelmecha-
niker/Verpackungsmittel-
mechanikerin 

Berufskolleg Ulrepforte  
der Stadt Köln 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Düsseldorf, Köln ohne 
Kreis Düren 

 

Verwaltungsfachan- 
gestellter/Verwaltungsfach-
angestellte  
(Fachrichtung Handwerks-
organisation, Industrie- und 
Handelskammer) 

Hubertus-Schwartz-Berufs-
kolleg  
in Soest 

Land Nordrhein-Westfalen Fachklasse gem.  
Anmerkung1 

Wärme-, Kälte- und Schall-
schutzisolierer/Wärme-, 
Kälte- und Schallschutziso-
liererin 

Max-Born-Berufskolleg des 
Kreises Recklinghausen, 
Recklinghausen 

Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold, Münster 

 

Werkfeuerwehrmann/ 
Werkfeuerwehrfrau 

Max-Born-Berufskolleg des 
Kreises Recklinghausen, 
Recklinghausen 

Land Nordrhein-Westfalen  

i 

i1) Fachklasse entsprechend der Beilage zur Rahmenvereinbarung der KMK über die Bildung länderübergreifen-
der Fachklassen 

– GV. NRW. 2024 S. 300
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16. Änderung des Regionalplans Düsseldorf
im Gebiet der Stadt Grevenbroich

Vom 25. April 2024

Der Regionalrat Düsseldorf hat in seiner Sitzung am 
14. Dezember 2023 die 16. Änderung des Regionalplans 
Düsseldorf (RPD) im Gebiet der Stadt Grevenbroich, 
festgestellt.

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Düsseldorf mit Bericht vom 22. Dezember 2023 – Akten-
zeichen: 32.01.02.01-16. RPÄ – gemäß §  19 Absatz  6 des 
Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S.  430), das zuletzt durch Artikel  1 des 
Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904) geändert wor-
den ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß § 10 Absatz 2 des Raumordnungsgesetzes (ROG) 
vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt 
durch das Gesetz zur Änderung des Raumordnungsge-
setzes und anderer Vorschriften (ROGÄndG) vom 
22.  März 2023 geändert worden ist, wird die Änderung 
des Regionalplans bei der Bezirksregierung Düsseldorf 
(Regionalplanungsbehörde) mit den dort genannten Un-
terlagen auf der Internetseite der Bezirksregierung Düs-
seldorf unter www.url.nrw/Regionalplanung veröffent-
licht. Zusätzlich wird eine Einsichtnahme bei der Be-
zirksregierung Düsseldorf, Dienstgebäude Cecilienallee 
2, 40474 Düsseldorf gewährt. 

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 ROG mit der Bekanntmachung wirksam. Damit 
sind die Ziele gemäß §§ 4 und 5 des ROG zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass gemäß §  11 Absatz  5 Satz  1 
ROG eine nach § 11 Abs.1 Nr. 1 und 2 ROG beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, nach § 11 Abs. 3 ROG beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, sowie eine nach §  11 Abs.  4 
ROG beachtliche Verletzung der Vorschriften über die 
Umweltprüfung unbeachtlich werden, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Änderung 
des Regionalplans gegenüber der Bezirksregierung Düs-
seldorf (Regionalplanungsbehörde) unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.

Gegen die 16. Änderung des Regionalplans Düsseldorf 
kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 25. April 2024

Die Ministerin
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag
Dr. Alexandra  R e n z - v o n  K i n t z e l 

– GV. NRW. 2024 S. 311
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